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Die Kombination macht‘s:  Auf der neuen Parcours-Hindernisstrecke können Freizeitsportler effi zi-
ent Bewegungsabläufe für diese Trendsportart trainieren.                          Foto: Stefan Nöbel-Heise

Thomaner und ihr Fest

NAGELNEUE Flächen 
fürs Parcours-Training 
und fürs Ballspielen, dazu 
ein Generationenpark: Im 
Schönefelder Neubauge-
biet östlich der Gorkistraße 
gibt es jetzt mehr Mög-
lichkeiten für Sport und 
Erholung. 

Schritt für Schritt verbessern 
sich die Wohn- und Lebens-
bedingungen in Schönefeld. 
Den Anfang haben im vergan-
genen Jahr die Neugestaltung 
des Stannebein- und des 

Stöckelplatzes sowie die neu 
gestaltete Grünfl äche vor der 
Stadtteilbibliothek und der 
Rodelhügel am Seipelweg 
gemacht. Jetzt schaffen die 
beiden aus dem Bund-Län-
der-Programm „Stadtumbau 
Ost“ geförderten Anlagen für 
die Schönefelder zusätzliche 
Anreize, sich im Stadtteil zu 
treffen und Sport zu treiben.  
Dafür sind viele Ideen der 
Anwohner, Kinder, Jugend-
lichen und Bürgervereine in 
die Planungen eingefl ossen.
Eine Parcours-Hindernis-

strecke und ein Ballspiel-
Feld gehören zu den neuen 
Sport- und Spielflächen, 
die auf den Brachflächen 
an der Fritz-Siemon-Straße 
entstanden und gemeinsam 
mit dem Generationenpark 
der Öffentlichkeit überge-
ben worden sind. Im Umfeld 
des Jugendklubs „Kirsche“ 
am Schulzeweg 11 wurde 
eine moderne Ballspielfl äche 
angelegt. Ein Kunststoff-
belag dämpft den Schall, 
die Spielzeiten sind auf die 
Öffnungszeiten und Aktionen 

Viel Bewegung in Schönefeld

des Jugendklubs abgestimmt. 
Auf der Brache des 2007 ab-
gerissenen Bauarbeiterhotels 
entstand die erste Parcours-
trainingsanlage Leipzigs. Ge-
meinsam mit dem Leipziger 
Parcoursverein „twiox“ und 
einer Spezialfirma wurde 
eine Anlage aus Beton- und 
Edelstahlelementen entwi-
ckelt, auf der die Parcours-
Sportler ihre Fähigkeiten 
testen und weiterentwickeln 
können. Der Parcoursverein 
möchte hier auch regelmäßig 
trainieren.

Der „Generationenpark“ 
macht attraktive Angebo-
te für Kinder und Ältere. 
Auf dem Rasen entlang 
des Rad- und Fußweges 
zwischen Volksgartenstraße 
und Schulzeweg warten ein 
Kletterspielplatz und eine 
Tischtennisplatte auf ihren 
Einsatz. Außerdem gibt es ein 
Schachspielfeld, eine Boule-
fl äche sowie ein  Trimm-dich-
Gerät für Senioren. Sitzplätze 
laden zum Ausruhen ein, und 
das Gelände ist mit  400 neu 
gepfl anzten Sträuchern und 
Stauden sowie neuen Wegen 
ansprechend gestaltet. Als 
Ersatz für die an der Fritz-
Siemon-Straße gefällten 
Pappeln und Birken werden 
17 neue Bäume gepfl anzt. 

Liebe Leipzigerinnen
und Leipziger,

Burkhard 
Jung

das Jahr 2014 war ein gutes Jahr. Keine 
Großstadt in Deutschland ist im vergan-
genen Jahr rasanter gewachsen. Unser 
Bevölkerungswachstum übertrifft die Pro-
gnosen aller Experten, zum Jahresende le-
ben mehr als 550 000 Menschen in Leipzig 
– dank Zuzug und überdurchschnittlich vie-
ler Geburten. Unsere Wirtschaft entwickelt 
sich mit hohem Tempo, noch nie seit 1990 
war die Arbeitslosigkeit in Leipzig so ge-
ring wie derzeit.   
2014 war auch für unsere Wasserwerke ein 
gutes Jahr. Nach fünf Jahren Aufklärungs-
arbeit und Streit vor Gerichten in Deutsch-
land und England haben wir gegen eine 
der größten Banken der Welt  gewonnen. 
Die UBS muss jetzt die Rechnung dafür be-
zahlen, dass ihre Banker vor der Finanz-
krise Anstand und Moral verloren haben. 
Auch wenn vielleicht nicht alles immer  un-
seren Vorstellungen entspricht und Wün-
sche und Erwartungen uns stetig antrei-
ben, auch wenn bei uns Armut zu fi nden 
ist, so können wir doch dankbar sein, in 
einem der reichsten Länder der Welt in Si-
cherheit leben zu dürfen. So gut wie uns 
geht es längst nicht allen Menschen auf 
der Welt. Mehr als 51 Millionen Menschen 
sind weltweit auf der Flucht vor Krieg, Un-
terdrückung und Gewalt. 
Mütter und Väter retten sich in diesen 
Tagen mit ihren Kindern vor den barba-
rischen Kriegen in Syrien und Afghanistan 
oder der Gewalt in einigen Ländern Afri-
kas. Es sind Menschen wie Du und ich, auf 
der Suche nach einem glücklichen und si-
cheren Leben für sich und ihre Kinder. Es 
ist nicht nur unsere gesetzliche, sondern 
auch unsere moralische Pfl icht, Flüchtlinge 
aufzunehmen. 
Wir werden auch im kommenden Jahr 
in Leipzig weitere Unterkünfte für Asyl-
bewerber eröffnen müssen. Ich bitte Sie 
eindringlich: Bitte helfen Sie denen, die 
unsere Hilfe am dringendsten brauchen! 
Wer mit nichts als seinem blanken Leben 
bei uns ankommt, braucht nicht nur ein 
Dach über dem Kopf, sondern auch eine 
gereichte Hand und das Gefühl, willkom-
men zu sein. 
Ich bitte Sie eindringlich: Lassen Sie uns ge-
meinsam alle Anstrengungen unterneh-
men, miteinander statt übereinander zu 
reden. Leipzig wäre nicht Leipzig, wenn 
sich nicht in den mittlerweile 1000 Jahren 
unserer Stadtgeschichte – und dieses Jubi-
läum wollen wir im nächsten Jahr feiern – 
immer wieder Fremde an der Kreuzung der 
einstigen Handelsstraßen niedergelassen 
hätten. Sie wurden und werden alle Leip-
ziger: Lassen Sie uns im kommenden Jahr 
1000 Jahre weltoffenes und gastfreund-
liches Leipzig feiern.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Freunden 
und Familien eine friedvolle Weihnachts-
zeit und ein glückliches, gesundes und zu-
friedenes Jahr 2015.

Ihr Burkhard Jung
Oberbürgermeister
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Für ihre Familien eher ein Wermutstropfen, für die Sänger ein Fest: das Thomaner-Sein am Heiligabend. Die Chorkna-
ben absolvieren ein volles Programm und sind dennoch kein bisschen traurig, dass sie den 24. Dezember im Alumnat ver-
bringen müssen. Das gemeinsame Singen, sich Beschenken, Feiern und als Kurrende um die Häuser ziehen zählt zu den 
aufregenden Momenten im Chorleben jedes Einzelnen. Was sich in ihrem „Kasten“ in der Hillerstraße und an ihren Auf-
trittsorten an diesem Tag so abspielt, erzählt das Amtsblatt auf der Seite 2 dieser Ausgabe.           Foto: Matthias Knoch

Pluspunkte fürs Wohnen: Neues Sportareal und Generationenpark eröffnet

Leipziger Amtsblatt: 
frische Optik, mehr Inhalt

AMTLICH und dennoch 
zeitgemäß startet auch die 
Rathauszeitung ins 1 000. 
Jahr der Stadt. Deshalb 
wartet das Leipziger Amts-
blatt ab der ersten Ausga-
be 2015 mit einem frischen 
Titel und kleinen inhalt-
lichen Veränderungen auf. 
Mit der Nummer 1 am 10. 
Januar 2015 verabschieden 
wir uns vom alt-ehrwür-
digen Zeitungskopf in se-
rifenbetonten Lettern und 
schaffen dafür Raum für 
einen kleineren, frischeren 
Schriftzug gleichen Inhalts. 
Die Auswertung unserer 
Leserbefragung im Früh-
jahr hat gezeigt, dass u. a. 
unser Editorial nicht im-
mer den Nerv unserer Kun-

den getroffen hat. Künftig 
entfällt es auf der Titelsei-
te und macht Platz für  eine 
Nachrichtenspalte. Auch 
die Grundschrift unserer 
Zeitung passen wir gering-
fügig in Größe und Schrift-
wahl den Bedürfnissen der 
Lerserinnen und Leser an. 
Angefasst haben wir auch 
den Aufbau der Zeitung: 
In jeder zweiten Ausga-
be wollen wir detaillierte-
ren Lesestoff und Hinter-
grundinformationen auf 
Themenseiten anbieten. 
Und ganz klar: Es wird 
2015  mehr Geschichte ge-
ben. Eine kleine Kolumne 
berichtet in jeder Ausgabe 
Historisches aus 1 000 Jah-
ren Leipzig. 

20. Dezember:
Erzgebirgler spielen auf

MIT dem großen Bergaufzug 
am heutigen 20. Dezember  
stimmt sich Leipzig auf die 
kommenden Weihnachtsfei-
ertage ein. Zum siebten Mal 
begeistern die Bergmusiker 
und Uniformträger aus dem 
Erzgebirge ihre Fans mit ih-
rem Umzug, der um 16 Uhr 
in der Richard-Wagner-
Straße beginnt. Die Strecke 
führt über die Goethestraße, 
Grimmaische Straße, Niko-
laistraße, Schumachergäss-
chen, Reichsstraße zurück 
auf die Grimmaische Straße 
Richtung Markt und über die 
Katharinenstraße dann zum 
Richard-Wagner-Platz. Hier 
geben die fünf Bergmanns-
kapellen um 17 Uhr ihr Ab-
schlusskonzert unter Leitung 
von Landesbergmusikdirek-
tor Jens Bretschneider. 

Großer Aufzug: 250 Bergmän-
ner und 530 Uniformträger 
spielen Bergparademärsche für 
ihr Leipziger Publikum. 
       Foto: Stadt Leipzig

1 000 Jahre: 
Leipzig legt los

WAS für eine gewichtige 
Zahl: 2015 wird Leipzig 1 000 
Jahre alt und präsentiert sich 
das ganze Jahr über in seinen 
vielfältigen Facetten. OBM 
Burkhard Jung nutzt Kulis-
se und Stimmung des Weih-
nachtsmarktes, um das Fest-
jahr am heutigen 20. Dezem-
ber gemeinsam mit Superin-
tendent Martin Henker und 
Propst Lothar Vierhock 15 
Uhr auf der Bühne zu er-
öffnen. Anschließend (15.15 
Uhr) wird Leipzigs 2015-Be-
auftragter Torsten Bonew 
eine W-LAN-Säule auf dem 
Leipziger Marktplatz frei-
schalten. 

Was 2014 sparsam beginnt,
baut sich im kommenden 
Jahr auf, bis die ganze Stadt 
im Mai 2015 zur Bühne wird. 
Dann nämlich bringen zum 
Stadt-Fest-Spiel „Lipsias 

Löwen“ 1 000 Jahre Ge-
schichte spektakulär auf die 
Straßen. Für diesen Höhe-
punkt des Stadtjubiläums 
zieht im Hintergrund das 
Theater Titanick die Fäden, 
feilt bereits jetzt an über-
dimensionalen Skulpturen. 
Damit sich diese Figuren 
auch bewegen können, wer-
den Darsteller und Helfer ge-
braucht. Am 22. Januar plant 
das Theater-Team dazu eine 
weitere Info-Veranstaltung 
18 Uhr in der Alten Handels-
börse, erste Workshops sind 
im März vorgesehen. 

Gesang und Bescherung – wie Chorknaben ihren Heiligabend in Leipzig erleben
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Öffnungszeiten der Museen an den Feiertagen und zum Jahreswechsel
Einrichtung Mittwoch

24.12.14
Donnerstag
25.12.14

Freitag
26.12.14

Samstag
27.12.14

Sonntag
28.12.14

Montag
29.12.14

Dienstag
30.12.14

Mittwoch
31.12.14

Donnerstag
01.01.15

Freitag
02.01.15

Ägyptisches Museum
Goethestraße 2, Tel. 9 73 70 15

geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen 13.00-17.00

Antikenmuseum
Nikolaikirchhof 2, Tel. 9 73 07 00

geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen

Bach-Museum
Thomaskirchhof 15/16, Tel. 9 13 72 02

geschlossen geschlossen 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 geschlossen 10.00-18.00 geschlossen 10.00-18.00 10.00-18.00

Museen im Grassi:
Angewandte Kunst, Tel. 2 22 91 00 
Völkerkunde, Tel. 9 73 19 00
Musikinstrumente, 9 73 07 50
Johannisplatz 5-11

geschlossen
geschlossen
geschlossen

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

geschlossen
geschlossen
geschlossen

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

geschlossen
geschlossen
geschlossen

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

Museum der bildenden Künste
Katharinenstr. 10, Tel. 21 69 90

geschlossen 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 geschlossen 10.00-18.00 geschlossen 10.00-18.00 10.00-18.00

Naturkundemuseum
Lortzingstraße 3, Tel. 98 22 10

geschlossen 09.00-16.30 09.00-13.00 10.00-16.30 10.00-16.30 geschlossen 09.00-16.30 geschlossen 09.00-16.30 09.00-13.00

Stadtgeschichtliches Museum
Altes Rathaus, Markt 1, Tel. 9 65 13 20
Neubau, Böttchergässchen 3, Tel. 96 51 30

geschlossen 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 geschlossen 10.00-18.00 geschlossen 10.00-18.00 10.00-18.00

Völkerschlachtdenkmal/Forum 1813
Straße des 18. Oktober 100, Tel. 2 41 68 70

geschlossen 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 geschlossen 10.00-16.00 10.00-16.00

Museum „Zum Arabischen Coffee Baum“ 
Kleine Fleischergasse 4, Tel. 9 65 13 19

geschlossen 11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00 11.00-19.00

Schillerhaus
Menckestraße 42, Tel. 5 66 21 70

geschlossen 11.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.00 geschlossen geschlossen geschlossen 11.00-16.00 11.00-16.00

Museum in der „Runden Ecke“
Dittrichring 24, Tel. 9 61 24 43

geschlossen geschlossen geschlossen 12.00-18.00 12.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 geschlossen geschlossen 10.00-18.00

Galerie für Zeitgenössische Kunst
Karl-Tauchnitz-Str. 11, Tel. 14 08 10

geschlossen geschlossen geschlossen 12.00-18.00 12.00-18.00 geschlossen 14.00-19.00 geschlossen geschlossen 14.00-19.00

Mendelssohn-Haus
Goldschmidtstr. 12, Tel. 1 27 02 94

10.00-15.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-15.00 10.00-18.00 10.00-18.00

Museum für Druckkunst
Nonnenstraße 38, Tel. 23 16 20

geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen 11.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00 geschlossen geschlossen 10.00-17.00

Zeitgeschichtliches Forum
Grimmaische Str. 6, Tel. 2 22 00

geschlossen 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 geschlossen 10.00-18.00 geschlossen 10.00-18.00 10.00-18.00

Kultur 
Leipziger Amtsblatt
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HEILIGABEND bei den Tho-
manern, das bedeutet vor allem 
viel Musik. Die Weihnachtszeit 
ist für die 102 Sänger immer 
eine anstrengende, aber auch 
aufregende Zeit. Und es ist so 
manches anders als bei ande-
ren Kindern. 

Los geht es schon in der Woche 
vor dem ersten Advent: „Auf-
schmücken“ ist angesagt. Die 
„großen“ Sänger der zehnten 
bis zwölften Klassen gestalten 
in einer Nacht-und-Nebel-Ak-
tion ganz heimlich das gesamte 
Haus – lässig herablassend „Ka-
sten“ genannt – weihnachtlich 
aus. Blickfang sind selbst ge-
staltete transparente Fenster-
bilder mit meist christlichen 
Motiven, aber auch das Thema 
Fußball – bei den Thomassern 
ganz groß geschrieben – ist zu 
fi nden. Dazu kommen Advents-
kränze, kleine Gestecke, Lich-
terketten. Alles geschieht heim-
lich, still und leise, um die jün-
geren Sänger am Morgen mit 
dem geschmückten Haus zu 
überraschen und große Augen 
hervorzurufen. „Wenn wir fertig 
sind, gibt es natürlich auch ein 
bisschen Fez und Gaudi“, ver-
rät Elftklässler Benedikt (16). 
„Tradition ist auch, dass wir am 
nächsten Morgen mit Kissen in 
die Schule gehen.“ 

Tische voller Geschenke

Bei den Thomanern beginnen 
die Weihnachtsferien nicht 
nach dem letzten Schultag – 
sie haben noch etliche Ver-
pfl ichtungen bei Gottesdiens-
ten und Konzerten. So fi ndet 
auch die Bescherung am Hei-
ligabend für alle im Alumnat 
im festlich geschmückten Pro-
bensaal statt. Zuvor sind aber 
noch die Weihnachtsmotet-
te und die Christvesper in der 
Thomaskirche zu absolvieren. 
„Die abendliche Bescherung 
ist in jedem Jahr ein sehr er-
greifender Moment“, berichtet 
Alumnatsleiter Thoralf Schul-
ze. Die Zehnt- bis Zwölftkläss-
ler schmücken den Saal bereits 
am Vortag festlich und verteilen 
die Geschenke auf den Tischen. 
Feierlich stimmen alle gegen 19 
Uhr „Stille Nacht, Heilige 
Nacht“ an und Thomaskantor 
Georg Christoph Biller wendet 
sich mit einer kleinen Anspra-
che an seine Jungs. „Und dann 
geht alles ganz schnell – bin-
nen Minuten sind die Tische, 
die sich vorher unter den Ge-
schenken bogen, leer geräumt“, 
schmunzelt Schulze. Und wer 
am schnellsten ausgepackt hat, 
kann auch als Erster losgehen 
zum nächsten Höhepunkt – dem 
Kurrendesingen vor den Häu-
sern der umliegenden Viertel. 

Glückwünsche

Zwischen Christvesper und Bescherung: Fröhliches Kaffeetrinken im Gemeindehaus der Thomaskirche.

NOCH nicht alle Weihnachts-
geschenke beisammen? Wie 
wäre es mit einem Gutschein 
für Oper oder Gewandhaus? 
Beide Häuser bieten zwischen 
Weihnachten und dem Jahres-
wechsel auch gleich Gelegen-
heit, einen solchen Gutschein 
einzulösen. So zum Beispiel 
bei der „Weihnachtsgeschich-
te“ am 26. Dezember in der 
Oper, wo das Leipziger Bal-
lett mit farbigen und fanta-
sievollen Bildern die Charles-
Dickens-Geschichte erzählt. 
Puccinis „La Bohème“ ent-
führt am 25. Dezember ins 
winterliche Paris und in die 
Geschichte einer tragischen 
Liebe. Auch der weihnacht-
liche Klassiker, Mozarts 
„Zauberfl öte“, darf nicht feh-
len und wird am 21. und 27. 
Dezember an der Oper ge-
spielt.

Das Gewandhaus lädt 
am 29., 30. und 31. Dezem-
ber zum traditionellen „Gro-
ßen Concert zum Jahres-
wechsel“ mit Beethovens 9. 
Sinfonie ein. Doch hier heißt 
es schnell sein, denn es sind 
nur noch wenige Restplätze 
frei. Wer mit Orgelmusik das 
neue Jahr begrüßen möchte, 
ist herzlich eingeladen, das 
Orgelkonzert mit Michael 
Schönheit am 31. Dezember 
ab 22 Uhr zu erleben. 

Angebote zum 
Jahreswechsel

„Wir ziehen immer stubenweise 
los“, berichtet Benedikt. 

Kurrende-Sänger unterwegs

„Der ‚Klingeldispi‘ – einer von 
uns, der gerade im Stimm-
bruch ist – klingelt an den um-
liegenden Häusern, damit die 
Leute ans Fenster oder auf die 
Straße kommen, und wir sin-
gen ihnen Weihnachtslieder 
vor.“ Dafür bekommen die Sän-
ger etwas Geld oder Süßig-
keiten. „Die meisten Leute sind 

uns wohlgesonnen und freuen 
sich schon auf unser Singen“, 
weiß der 16-Jährige. Das Kur-
rendesingen geht auf eine lan-
ge Tradition zurück. Früher, bis 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 
wurden dem Chor zahlreiche 
Dienstleistungen übertragen, 
um den Gelderwerb für die Tho-
masschule zu sichern, schreibt 
Chor-Geschäftsführer Dr. Ste-
fan Altner in seinem Buch „Das 
Thomaskantorat im 19. Jahr-
hundert“. Die Thomaner san-
gen zum Beispiel bei Begräbnis-

Die Thomaner und ihr Fest
Gesang und Bescherung – wie Chorknaben ihren Heiligabend in Leipzig erleben

sen, Hochzeiten, Geburtstagen 
oder eben bei den sogenann-
ten öffentlichen Singumgän-
gen. Letztere wurden 1837 an-
geschafft, geblieben ist das Kur-
rendesingen am Heiligabend.

Nachdem die älteren Jungen 
noch ein, meist parodistisches, 
Stück aufgeführt und ihren jün-
geren Mitsängern Märchen und 
Geschichten vorgelesen haben, 
machen sie sich bereit zur letz-
ten Etappe des Heiligabends – 
zur Komplet, der Mitternachts-
messe in der Thomaskirche. 

Anderen Freude schenken: In kleinen Gruppen singen die Thomaner am Heiligabend sowohl in Al-
tenheimen als auch als Kurrende-Kinder auf den umliegenden Straßen.       Fotos: Matthias Knoch

Unter Druck! 
Medien und 

Politik

FRANK-THOMAS MITSCH-
KE  inszeniert sich nicht selbst. 
Öffentliche Auftritte überlässt 
er eher seinen musikbegeister-
ten Schützlingen und deren 
Lehrern. 18 Jahre hat der Di-
rektor der städtischen Musik-
schule Leipzig „Johann Sebas-
tian Bach“ die Treue gehalten, 
Aufbau und Wandel gestaltet, 
doch jetzt wagt er das Aben-
teuer und wechselt in die Pri-
vatwirtschaft. Seine Nachfolge 
ist geregelt, aktenkundig durch 
die Ratsversammlung am 10. 
Dezember.

„Ich gehe mit anderthalb 
weinenden Augen“, so der lang-
jährige Chef. „Aber ich habe 
noch einmal Lust und die 
Chance auf ein Experiment.“ 
Mitschke wird in der Schweiz 
an einer Musikhochschule ar-
beiten, die erste in privater Trä-
gerschaft, dort für die entspre-
chend notwendigen Studen-
tenzahlen sorgen. „Die Hoch-
schule agiert von verschiede-
nen Standorten aus, Studen-
ten gehen dorthin, wo Profes-
soren und Lehrkräfte angesie-
delt sind“, erklärt Mitschke das 
neue Konzept.

Doch der 57-Jährige weiß, 
was er in Leipzig verlässt. Eine 
gut aufgestellte Musikschu-
le mit 8 000 Schülerinnen und 
Schülern, 80 festen und ca. 220 
freien Mitarbeitern, ca. 50 Au-
ßenstellen und einer Wartelis-
te, auf der die Zahl 1 500 ver-
merkt ist. „Alles Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, de-
nen wir momentan nicht ent-
sprechen können“,   so Mitsch-
ke. Denn das Wachsen der Stadt, 
auch die Eingemeindungen, hat 
die Nachfrage an Musikschul-
plätzen stark angekurbelt. Aber 
nicht nur das: Mitschke und sein 
„sehr homogenes Kollegium“, 
wie er es nennt, haben viel auf 
die Beine gestellt in 18 Jahren. 

Stolz auf Entwicklung 
des Elementarbereichs

Galt es nach der Wende, das 
Musikunterrichtskabinett der 
Stadt Leipzig mit der Landes-
musikschule zu einer funktio-
nierenden Lehreinrichtung zu 
verschmelzen, lag der Schwer-
punkt später auf vielfältigen 
und ausbaufähigen Angebo-
ten in allen Leipziger Stadt-
teilen. Besonders stolz ist 
Mitschke dabei auf die Ent-
wicklung des Elemantarbe-
reichs, die ständig ausverkauf-
ten Bambino-Konzerte, die El-
tern-Kind-Kurse oder auch auf 
das Projekt „Singt Euch ein!“.  
„Nachdem in Nordrhein-West-
falen das ‚JeKi‘ (jedem Kind ein 
Instrument)-Vorhaben geboren 
war, haben wir uns überlegt, ob 

„Musikschule 
muss wachsen“

Frank-Thomas Mitschke. 
        Foto:  Musikschule
wir uns hier anschließen sollten. 
Aber warum nicht erst einmal 
mit dem naheliegensten, dem 
Singen beginnen, fragten wir 
uns.“ Damit waren zwei Flie-
gen mit einer Klappe geschla-
gen:  Die Kinderstimmbildung 
auch als Basis für den späteren 
Instrumentalunterricht und – 
was wirklich not tut – die Pfl e-
ge des Liedgutes. „Angelegt ist 
das Projekt für 3. Klassen. Dort 
unterrichten wir im Tandem,  
unsere Lehrkräfte geben den 
fachlichen Input, die Musikleh-
rer übernehmen den pädagogi-
schen Part“, erzählt Mitschke. 
Die Anschubfi nanzierung mit 
6 00 000 Euro hat eine Schwei-
zer Stiftung besorgt und damit 
das intensive Singen in dieser 
Klassenstufe in 34 Grundschu-
len möglich gemacht. „Doch 
die Förderung der Stiftung 
läuft langsam aus, schon jetzt 
müssen wir als Musikschule 
150 000 Euro dazuschießen“.  
Sollte das Projekt stabil wei-
terlaufen, sei hier auch die Poli-
tik gefragt, so Mitschke. „Wenn 
die Musikstadt wächst, muss 
auch die Musikschule wach-
sen, nicht nur die Warteliste“,  
betont der gebürtige Rheinlän-
der, der seine Hochschulausbil-
dung in Münster absolviert hat, 
schon damals parallel mit der 
Leitung einer kleinen Musik-
schule betraut war und über 
die Musikschule in Paderborn 
nach Leipzig kam.

Matthias Wiedemann 
übernimmt

Für das Wachsen muss nun sein 
Nachfolger in die Bütt. Der 
50-jährige Matthias Wiede-
mann, seit 1999 an der Schu-
le und seit 2008 als pädago-
gisch-künstlerischer Leiter ein-
gesetzt, übernimmt die Musik-
schule ab Januar.„Ich wünsche 
ihm Glück“, sagt Mitschke, „bin 
froh, dass ich den Staffelstab im 
Haus weiterreichen kann“, und 
tritt doch noch einmal ins Ram-
penlicht. Aber nur für ein klei-
nes Konzert, mit dem er seinen 
Kolleginnen und Kollegen zur 
Weihnachtsfeier Adieu sagt.  

Musikschul-Chef Frank-Thomas Mitschke 
übergibt Staffelstab nach 18 Jahren

Zwischen 
Natur und 

Künstlichkeit

OB Glas- oder Spiegelscherben, 
afrikanische Volkskunst, bunte 
Reststücke von Blechdosen oder 
Pommes-Frites-Gabeln aus 
Plastik – für Daniel Kruger hat 
jedes Element etwas Schmü-
ckendes. Der Designer schaff-
te es während seines vierzig-
jährigen Wirkens immer wieder, 
seinen Schmuckstücken durch 
ungewöhnliche Materialien 
und handwerkliche Techniken 
überraschende Perspektiven zu 
verleihen. Das Grassi Museum 
für Angewandte Kunst in Leip-
zig widmet dem bedeutenden 
Protagonisten des zeitgenös-
sischen Schmuckschaffens nun 
eine umfangreiche Werkschau. 
Etwa 200 Schmuckstücke zeu-
gen von nahezu grenzenloser 
Kreativität. 

Neben den extravaganten 
Schmuckstücken werden rund 
50 keramische Arbeiten von 
Kruger präsentiert. Die Aus-
stellung „Zwischen Natur und 
Künstlichkeit“ ist bis zum 8. 
März 2015 zu sehen. 

Extravagant: Das Grassi zeigt 
Schmuck und Keramik von Da-
niel Kruger.                Foto: Grassi

MIT mehr als 900 Objekten be-
leuchtet eine Wechselausstel-
lung im Zeitgeschichtlichen 
Forum die Rolle der Medien 
im Spannungsfeld der Poli-
tik in Deutschland seit 1945. 
„Unter Druck! Medien und 
Politik“ zeigt das Ringen um 
eine freie Medienlandschaft 
in der Bundesrepublik, aber 
auch die wichtigen Schlag-
zeilen und gesellschaftlichen 
Streitthemen. 

Dass die Medien selbst in 
die Kritik geraten können, 
zeigt die Ausstellung anhand 
der Proteste gegen den Verleger 
Axel Springer in den 1960er-
Jahren. Fotos, zeitgenössische 
Sprechchöre, Pflastersteine 
und die Ausrüstung eines Po-
lizisten veranschaulichen die 
damaligen Auseinanderset-
zungen mit den studentischen 
Demonstranten in Westberlin.

Auch zahlreiche Medien-
kampagnen und -skandale 
greift die Ausstellung auf. So 
markiert die Veröffentlichung 
der telefonischen Nachricht 
des ehemaligen Bundespräsi-
denten Christian Wulff auf der 
Mailbox des „Bild“-Chefre-
dakteurs Kai Diekmann eine 
Zäsur. Die Aufnahme ist erst-
mals im Originalton zu hören.

Auch die Medien selbst ge-
raten unter Druck, wenn Digi-
talisierung und soziale Netz-
werke das Geschäftsmodell der 
Verlage bedrohen. Als Beispiel 
dient in der Ausstellung der 
Twitter-Hashtag „aufschrei“ 
im Frühjahr 2013, der eine ge-
sellschaftliche Debatte über 
Sexismus im Alltag anstieß. 

DIE Glückwünsche der Stadt-
verwaltung sind im Dezem-
ber an folgende Jubilare ge-
gangen: Luise Klages (8. De-
zember) feierte ihren 100. 
Geburtstag. Zum 101. Ehren-
tag ließen sich Agnes Wink-
ler (13. Dezember) und Ilse 
Schindler (19. Dezember) 
gratulieren. Valentina Pu-
stylnikova (15. Dezember) 
beging ihren 103. Jubeltag. 



Anzeigen

einzigartigen, von Beam patentier-
ten Verfahrens nun erstmals aus 
dem Holz befreien lässt. Vereint 
mit dem mindestens sechs Jahre 
alten Jim Beam Black entsteht der 
markante Jim Beam Devil’s Cut. 
Beim „Spicy Devil“ treffen diese 
intensiven Aromen auf scharfe 
Chilis, süße Johannisbeeren und 
Vanillesirup – eine teuflisch-gute 
Kombination!

Auch „Jimmy’s Best“, „Jimmy’s 
Chocolate” und „Hot Honey” sind 
wahre Gaumenfreuden für Cock-

tail-Fans und können 
einfach nachgemixt 
werden: Die Rezep-
te sind unter www.
jim-beam.de (Rezep-
te/Jim Beam Winter-
drinks) abrufbar.

JIM BEAM – 
MAKE HISTORY

Im Advent, zu Weihnachten 
und Silvester überrascht man sei-
ne Gäste gern, zum Beispiel mit 
einem ausgefallenen Aperitif. Da 
kommen die winterlichen und zu-
gleich stylischen Whiskey-Krea-
tionen der Kultmarke Jim Beam 
gerade richtig. Zusammen mit 
der renommierten Barschule 
 München wurden vier super le-
ckere  Winter-Cocktails kreiert, 
„die auch Zuhause von jedermann 
ganz leicht nachgemixt werden 
können“, so Anna Knorr von der 
Barschule München. Professio-
nell abgestimmt 
auf die speziellen 
Tasting Notes der 
Bourbon Whis-
keys Jim Beam, 
Jim Beam Black, 
Jim Beam Devil’s 
Cut und Jim Beam 
Honey, überzeugen 
die Cocktails nicht 

Festliche Hochsaison
 

nur geschmacklich, sie sind auch 
ein absoluter Hingucker.

Beim „Spicy Devil“ treffen Him-
mel und Hölle aufeinander! Das 
Geheimnis des kräftigen Kentu-
cky Straight Bourbon Whiskeys 
Jim Beam Devil’s Cut liegt tief im 
Holz der Fässer: Wenn die ausge-
flammten Eichenholzfässer nach 
der Whiskyreifung geleert wer-
den, bleibt ein Teil des Whiskys 
im Fassholz gefangen und entzieht 
ihm wertvolle Aromen. Dies ist der 
 „Devil’s Cut“, der sich dank des 

www.okal.de

Mitglied werden 
und sparen!

Wechselhotline 

0800 265-2222123*
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Haltestelle am „Diako“ wird ausgebaut
DIE stark frequentierte Halte-
stelle am Diakonissenkranken-
haus in der Georg-Schwarz-
Straße wird behindertengerecht 
ausgebaut. Das entlastet vor al-
lem die alten, kranken und be-
hinderten Menschen sowie El-
tern mit Kleinkindern, die täg-
lich ins „Diako“ kommen – ein 
Drittel von ihnen per Straßen-
bahn. Aber auch Anwohner und 
künftige Mieter des Brunnen-
viertels profi tieren davon. Im 
Boot sitzen gleich vier Finanzi-
ers: Die Gesamtkosten von 1,5 

Millionen Euro teilen sich die 
Leipziger Stadtbau AG (75 000 
Euro), Diakonissenhaus und Di-
akonissenkrankenhaus (25 000 
Euro) und die Stadt Leipzig 
(20 000 Euro). Die Leipziger 
Verkehrsbetriebe (LVB) haben 
zudem Fördermittel beim Frei-
staat beantragt und schon posi-
tive  Signale erhalten. Technik-
geschäftsführer Ronald Juhrs 
lobt die Verteilung auf breite 
Schultern. Ohne diese Unter-
stützung hätte die Sanierung 
der wichtigsten Haltestelle der 

Linie 7 erst in zirka zehn Jah-
ren erfolgen können. Baubür-
germeisterin Dorothee Dubrau: 
„Mit dem Abschluss der Finan-
zierungsvereinbarung gehen 
Stadt und LVB einen besonde-
ren Weg zur Realisierung eines 
Haltestellenumbaus“. Sie ordnet 
die für Juni bis August 2015 ge-
plante Baumaßnahme auch als 
Erfolg gemeinsamer Bemühun-
gen um die Entwicklung der Ge-
org-Schwarz-Straße ein, die 
die Stadt seit 2009 als Schwer-
punktraum defi niert hat. �

B-Plan für Eigenheime im „Wohngebiet an der grünen Ecke“
Für die Errichtung von zehn zweigeschossigen Eigenheimen 
auf einem ehemaligen Gärtnereigelände in Probstheida will 
die Stadt Baurecht schaffen. Ein entsprechender Bebauungs-
planentwurf soll auf den Weg gebracht werden.
Leipzig-Kleinzschocher: Reaktivierung der ehemaligen 55. Schule
Das derzeit leerstehende Schulgebäude in der Ratzelstraße 26 soll 
saniert werden, damit es ab Schuljahresbeginn 2017 als Oberschu-
le genutzt werden kann. Damit würde dem steigenden Bedarf an 
Oberschulplätzen Rechnung getragen. Im Januar 2015 will OBM 
Burkhard Jung eine entsprechende Vorlage in die Ratsversamm-
lung einbringen. 

� Zahl der Woche

BESSER Wohnen in der Ge-
org-Schumann-Straße: Am
17. Dezember hat das Amt für 
Stadterneuerung und Woh-
nungsbauförderung den „Mö-
ckernschen Markt“ übergeben, 
ein 2 800 m2 großes Areal zwi-
schen Georg-Schumann-, Sle-
vogt- und Knopstraße. Ob hier 
bald Markttreiben fl oriert und 
der Platz zum Treff für Bewoh-
ner wird, bleibt abzuwarten. 

DER City-Tunnel Leipzig fei-
ert sein Einjähriges und er-
weist sich als voller Erfolg. Das 
430 Kilometer lange Mittel-
deutsche S-Bahn-Netz, dessen 
Herzstück er darstellt, wird 
seit seinem Start zum Fahr-
planwechsel vor einem Jahr 
täglich von rund 55 000 Fahr-
gästen genutzt. 24 000 von ih-
nen fahren durch den Tunnel ... 

Das ergibt im ersten Jahr ins-
gesamt 20 Millionen Passagie-
re, die von dem deutlich ver-
besserten S-Bahn-Netz Ge-
brauch machten. Sechs neue 
S-Bahn-Linien verbinden 
Leipzigs Innenstadt seit der 
Tunnel-Eröffnung mit der Re-
gion, in Halle verkehrt ergän-
zend die Linie S 7. Die Kund-
schaft ist überwiegend zu-
frieden. Eine repräsentative 
Kundenzufriedenheitsbefra-
gung durch ein unabhängi-

„Möckernscher Markt“ übergeben

Der City-Tunnel Leipzig – eine volle Erfolgsstory

Mietspiegel 2014 liegt vor:
Mieten leicht gestiegen

Anger als Verbindung zwischen den Straßen: Die historische Platzanlage zwischen Georg-Schumann-Straße, Slevogtstraße und 
Knopstraße – heute „Möckernscher Markt“ – ist wieder hergestellt worden.                              Foto: Karo-Architekten

AKTUELLE Zahlen und 
Fakten zum vergangenen 
Vierteljahr bietet der jetzt 
erschienene Statistische 
Quartalsbericht III / 2014 
in gedruckter Form. Außer 
den Quartalszahlen enthält 
er Beiträge über die Befra-
gung von Leipziger Unter-
nehmen 2014 und über Ten-
denzen des Leipziger Woh-
nungsmarktes. Weitere The-
men sind u. a. sozialversi-
cherungspfl ichtig Beschäf-
tigte im Jahre 2013, die Ent-
wicklung des Einkommens 
und der Zu- und Wegzüge 
in den sächsischen Groß-
städten 2013, Berufspendler 
2013, Rückkehr nach Leip-
zig und die Entwicklung der 
Kriminalität 2013. 

Zudem liegt jetzt die 
Printversion des Statisti-
schen Jahrbuches 2014 vor, 
dessen Vorab-Version im 
elektronischen Leipziger In-
formationssystem seit An-
fang des Jahres aktualisiert 
worden war. Sie umfasst 251 
Seiten und präsentiert in 16  
Kapiteln mit 317 Tabellen 
und 35 grafi schen Darstel-
lungen eine Fülle von An-
gaben. �

Zahlen für drittes 
Quartal und 

Jahrbuch 2014 GEGENÜBER 2012 sind die 
Mieten in Leipzig leicht ge-
stiegen. Diese Aussage trifft der 
neue Mietspiegel. Seit 15. De-
zember liegt er vor und ist ge-
gen eine Schutzgebühr von vier 
Euro in den Bürgerämtern er-
hältlich. Erarbeitet haben die 
Übersicht das Sozialamt und 
das Amt für Statistik und Wah-
len, dafür wurden 8 561 Mieter 
per Zufallsverfahren befragt.  
Eingefl ossen sind auswertbare 
Daten von 2 437 Mietern.

 Die Tabellen weisen die orts-
üblichen Vergleichsmieten aus, 
die gebildet werden aus den  
Mieten, die in den letzten vier 
Jahren vereinbart oder geän-

dert worden sind. „Der Miet-
spiegel spart langwierige Aus-
einandersetzungen um zuläs-
sige Miethöhen“, ist sich Sozi-
albürgermeister Thomas Fa-
bian sicher.  Er biete eine gute 
Grundlage, um sich über die in 
Leipzig üblichen Mieten zu in-
formieren. Ermittelt wurden die 
Daten mithilfe des sogenann-
ten Regressionsverfahrens. Die 
auf dieser Basis aufgestellten 
Tabellen sind gut verständlich 
und bieten eine Differenzierung 
nach Wohnmerkmalen, die eine 
fast punktgenaue Ermittlung 
ortsüblicher Vergleichsmieten 
für eine bestimmte Wohnung  
ermöglicht. �

IQ-Innovationspreis: 
Wettbewerb für 2015 ausgelobt

KWL-Prozess:  
Berufung nicht 

zugelassen

DIE Prozesskosten im KWL-
Streit mit der UBS wird die 
Schweizer Großbank zu gro-
ßen Teilen selbst tragen müs-
sen. Die Berufung der UBS 
im Londoner High Court of 
Justice ist am 5. Dezember 
in erster Instanz abgewiesen 
worden. Im Rechtsstreit der 
Kommunalen Wasserwerke 
Leipzig GmbH (KWL) gegen 
UBS, Depfa und Landesbank 
Baden-Württemberg (LBBW) 
hatte das Gericht bereits am 
4. November 2014 sein Ur-
teil verkündet. Das Londo-
ner Gericht hatte geurteilt, 
dass UBS, Depfa und LBBW 
keinerlei Zahlungsansprüche 
gegen die KWL zustehen. Wie 
genau die Prozesskosten auf-
zuteilen sind, wird jedoch erst 
im kommenden Jahr festste-
hen, informierte die Leipziger 
Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH (LVV). �

IN elfter Aufl age läuft der IQ In-
novationspreis Mitteldeutsch-
land. Auslober der mit 70 000 
Euro dotierten Ehrung sind 
die Europäische Metropolre-
gion Mitteldeutschland und 
ihre Partner Halle, Leipzig und 
Magdeburg. Bis zum 11. März  
2015 nimmt das Management 
Bewerbungen an. Der Wettbe-
werb prämiert die besten Inno-
vationen der Fachgebiete Auto-
mobil, Biowissenschaften, Che-
mie-/Kunststoff, Energie/Um-

welt/Solarwissenschaft und In-
formationstechnologie. Wer in 
den genannten Clustern Inno-
vationen für ein Verfahren, ein 
Produkt oder eine Dienstleis-
tung anzubieten hat, kann teil-
nehmen. Die Sieger erwartet 
neben dem Preisgeld ein um-
fängliches Werbepaket, Ge-
samt- und Clustersieger wer-
den Mitglied der Europäi-
schen Metropolregion. Alle De-
tails sind unter www.iq-mittel-
deutschland.de nachzulesen. �

Großer Bahnhof für ein Mega-Bauprojekt: Am 14. Dezember 2013 drängte es Polit-Prominenz sowie Gäste aus Leipzig und dem Um-
land in Tunnelstationen und Bahnen. Zeitgleich zur Eröffnung des City-Tunnels ging das neue Mitteldeutsche Verkehrsnetz in Betrieb. 
                                                                                                                                                                                  Foto: Mahmoud Dabdoub

Seit geraumer Zeit ver-
folgt das Amt für Stadterneu-
erung und Wohnungsbauförde-
rung an der Georg-Schumann-
Straße das Konzept der „Per-
lenschnur“: Schritt für Schritt 
werden wichtige Plätze und 
Flächen entlang der Magis-
trale ausgebaut, um sie siche-
rer zu machen, besser zu nutzen 
und für Bewohner attraktiver 
zu gestalten. Das gilt auch für 

den „Möckernschen Markt“als  
Eingangstor für den Auwald.  
Gestaltet wurde der Platz wie 
er ursprünglich angelegt war: 
als Anger und Verbindung zwi-
schen den drei Straßen. Terras-
senförmig, mit neuen Bänken, 
Bäumen und Lampen sowie ei-
ner behindertengerecht ausge-
bauten Haltestelle,  zwei Taxi-
stell- und drei Anwohnerpark-
plätzen soll der Platz auch un-

terschiedlich genutzt werden.  
Ob er angenommen wird, sich 
hier ein Wochenmarkt etablie-
ren kann und welche Ideen für 
die Nutzung des Marktes noch 
umsetzbar sind, liegt großteils 
in der Hand der Bewohner. Wer 
Vorschläge hat, kann sich ein-
bringen, z. B. über das Magis-
tralenmanagement der Ge-
org-Schumann-Straße unter 
www.schumann-magistrale.de.  �

ges Meinungsforschungsins-
titut ergab 79 von 100 mög-
lichen Punkten im Bereich 
Gesamtzufriedenheit. Beson-
ders positiv im Vergleich zum 
Jahr vor der S-Bahn-Einfüh-
rung wurden dabei der Rei-

sekomfort, die Pünktlichkeit, 
Schnelligkeit und Sauberkeit 
der Züge, das Zugpersonal, die 
Ansagen im Zug sowie das Si-
cherheitsgefühl nachts in den 
Zügen bewertet. Getrübt wird 
das positive Bild freilich durch 

Ausfälle von Fahrzeugen, z. T. 
weil der Hersteller Probleme 
mit Reparaturen und Garan-
tieleistungen hat oder weil 
mit Graffiti beschmierte Wa-
gen aufwändig gereinigt wer-
den müssen.

Seit dem Fahrplanwechsel 
am 14. Dezember fahren die S-
Bahnen der Linie S5 Zwickau–
Altenburg–Leipzig Markt–
Leipzig Hbf–Leipzig/Halle 
Flughafen bis zum 11. Januar 
2015 täglich in der Zeit zwi-

schen 6 Uhr und 10 Uhr sowie 
zwischen 14 Uhr und 20 Uhr 
weiter bis nach Halle. Damit 
wird in dieser Zeit gemein-
sam mit der stündlich ver-
kehrenden S 5X ein 30-Minu-
ten-Takt zwischen Halle über 
den Flughafen bis nach Leip-
zig angeboten. Wegen Bauar-
beiten in Gröbers kann die-
ser 30-Minuten-Takt vom 12. 
bis zum 31. Januar 2015 dann 
nur noch zwischen 6 Uhr und 
7 Uhr sowie zwischen 16 Uhr 
und 20 Uhr angeboten wer-
den. Hinzu kommt die halb-
stündlich fahrende S3 Halle–
Schkeuditz–Leipzig–Stötte-
ritz, sodass es in jeder Stun-
de vier Fahrmöglichkeiten mit 
der S-Bahn Mitteldeutschland 
zwischen beiden Städten gibt. 
Die S-Bahn Mitteldeutsch-
land reagiert mit den zusätz-
lichen S-Bahnen auf die hohe 
Nachfrage. �

www.leipzig.de/statistik

g

ww@

24 000 Fahrgäste passieren täglich City-Tunnel / Mitteldeutsches S-Bahn-Netz mit 55 000 Fahrgästen täglich gut frequentiert

Aktuelles aus 
der Dienstberatung OBM

-Plan ffüür Eigen
551 079

551 079 Einwohner zählt Leipzig laut Einwohnermeldere-
gister und Stichtag vom 30. November 2014. Im Vergleich 
zum Vorjahr (538 783) ist die Stadt damit um 12 296 Leip-
ziger gewachsen. Die amtlichen Zahlen des Statistischen 
Landesamtes Sachsen, auf der Basis des Zensus 2011 er-
hoben, liegen niedriger und auch nur bis zum Stichtag 
28. Februar 2014 vor. Hier ergab die Fortschreibung für die Mes-
sestadt 532 267 Einwohner. Dennoch steht Leipzig damit als 
bevölkerungsreichste Stadt an der Spitze Sachsens: In Dresden 
wurden zum gleichen Zeitpunkt 530 984 Einwohner registriert. 
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Januar 2014  Baustart für die neue „Karli“: Stadt, Wasserwerke (KWL) und Verkehrsbetriebe 
(LVB) beginnen die zurzeit größte Baustelle der Stadt. Bis Ende 2015 soll die Karl-Liebknecht-
Straße zwischen Ring und Körnerstraße komplett saniert und umgestaltet werden. Ein eige-
nes Gleisbett für die Straßenbahnen, neue Verkehrsführung und Radwege sollen die Kneipen- 
und Geschäftsstraße im Leipziger Süden attraktiver machen.             Foto: abl

Januar 2014 Der Geburtenboom in der Stadt hält an. 2013 regis-
triert das Standesamt erstmals wieder seit Jahrzehnten mehr Ge-
burten- als Sterbefälle. 6181 Mädchen und Jungen wurden in der 
Stadt geboren. Alles beim Alten bliebt hingegen bei den Namens-
Lieblingen der Leipziger:  Beliebtester Mädchenname ist  Sophie, 
bei den Jungen führt Paul die Rangliste an. Bis zum Jahresende 
wächst Leipzig auf mehr als 550 000 Einwohner.     Foto: St. Georg

Februar 2014 Ein Novum in der Leipziger Bildungslandschaft: Mit dem „Franz“  
öffnet im Februar das deutsch-französische Bildungszentrum in der Tarostraße. 
Der Campus vereint eine Kita, die neu gebaute Pablo-Neruda-Grundschule, den 
Hort der Grundschule, die Georg-Schumann-Oberschule und das umfassend sa-
nierte Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium. Schüler, Lehrer und Eltern hatten sich 
zuvor über Jahre engagiert, um ihre Vorstellungen eines Campus mit bilingu-
aler und bikultureller Bildung Wirklichkeit werden zu lassen. Foto: M. Dabdoub

Februar 2014 Porsche setzt neue Maßstäbe in Leipzig: Rund eine halbe Milli-
arde Euro investiert der Autobauer in Leipzigs Norden und realisiert damit das 
größte Bauprojekt in der Unternehmensgeschichte. Das neue Werk für den klei-
nen Geländewagen Macan, gebaut auf einer Fläche von 24 Fußballfeldern, schafft 
1 500 neue Arbeitsplätze in der Region. Zur Werkseröffnung kam auch Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel: „Die neue Porsche-Fabrik in Leipzig zeigt – 
die Industrie hat eine Zukunft in Deutschland und Europa.“    Foto: Porsche AG

März 2014 Bach ist sein Leben. Und für sein Engagement für den berühmtes-
ten Komponisten der Stadt wird Professor Christoph Wolff mit der Ehrenmedail-
le der Stadt ausgezeichnet. Wolff hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Leipzig 
heute wieder als weltweit wichtigste Stadt der Bach-Pfl ege und Bach-Forschung 
etabliert ist. Der Musiker und Wissenschaftler hat es mit seinem unermüdlichen 
Einsatz geschafft, Leipzig für Musikliebhaber aus aller Welt zum wichtigsten An-
laufpunkt in Sachen Johann Sebastian Bach zu machen.     Foto: S. Nöbel-Heise

April 2014 Leipzig und Dresden trennen manchmal Welten – aber eigentlich sind 
es nur 120 Kilometer. Diese Distanz hat vor 175 Jahren erstmals eine Dampfl ok zu-
rückgelegt. Die Deutsche Bahn feiert dieses Jubiläum im April mit einer Festwoche 
voller Eisenbahnromantik. Im Mittelpunkt steht die „Saxonia“, ein Nachbau der le-
gendären Dampfl ok, die damals mit ihrer Jungfernfahrt die Strecke eröffnet  hat-
te. In der Ausstellung sind daneben weitere historische Lokomotiven, unter ande-
rem die Old Coppernob aus New York, zu sehen. Foto: Verkehrsmuseum Dresden

März 2014 Platz für 165 Kinder bietet die neue Kindertagesstätte des Fairbund 
e.V. in der Goyastraße im Waldstraßenviertel. Der Neubau kostet rund 2,4 Mil-
lionen Euro und ist erst der Beginn eines Mehrgenerationen-Projekts. Daneben 
sollen ein Pfl egeheim und Seniorenwohnungen entstehen sowie der Neubau der 
Sportmittelschule. Bis zum Ende des Jahres nimmt die Stadt acht neue Kinder-
tagesstätten in Betrieb, schafft hier 202 Krippen- und 458  Kindergartenplätze. 
24 weitere Kitas mit rund 3 000 neuen Plätzen sind im Bau.   Foto: M. Dabdoub

Mai 2014 Ein echtes Juwel öffnet im Mai wieder seine Türen in der Leipziger In-
nenstadt. Das Hotel de Pologne zeigt seine historische Schönheit und ist zugleich 
moderner Firmensitz der Leipziger Foren Holding GmbH. Mitte des 19. Jahrhunderts 
in der Hainstraße erbaut, war es damals mit 130 Zimmern das größte Hotel Leip-
zigs. Der Name geht zurück auf den polnischen König Stanislaus I. Leszcynski, der 
an diesem Ort im Jahr 1706 wohnte. 1907 wurde in dem Gebäude der heutige Kauf-
mannszusammenschluss EDEKA gegründet. Foto: Leipziger Foren Holding/Lx Press

Mai 2014 Es ist der wichtigste Prozess für die Stadt und es geht um viel Geld. 
Rund 350 Millionen Euro fordert die Großbank UBS von den Wasserwerken (KWL) 
auf Grundlage krimineller Finanzdeals des ehemaligen Geschäftsführers Klaus 
Heininger. Der Fall wird in London verhandelt, was sich als Glücksfall für Leip-
zig heraustellt: Nach englischem Recht muss jedes einzelne Dokument vorgelegt 
werden. So konnte bereits zu Prozessbeginn nachgewiesen werden, dass die an-
geblich unabhängigen Finanzvermittler von der UBS bezahlt wurden. Foto: LVV

April 2014 Der echte Stadthafen ist es 
noch nicht – aber es fühlt sich schon ein 
bisschen wie ein Hafen an. Am 15. April 
gibt Umweltbürgermeister Heiko Ro-
senthal den Stadthafen zumindest schon 
zur Zwischennutzung frei. Ab 2017 soll 
dann der endgültige Ausbau des Hafen-
beckens beginnen. „Hier vollzieht sich ge-
rade ein Quantensprung. Die Möglichkeit, 
vom  Herzen der Stadt aus Kurs aufs Neu-
seenland zu nehmen, ist damit ein Stück 
weit Realität geworden“, sagte Rosenthal. 
Mit dem neuen Hafen schafft die Stadt für 
Bürger und Gäste eine neue Attraktion für 
Freizeit und Wassersport.  
                         Foto: Mahmoud Dabdoub

April 2014 Die Brachfl ächen verschwinden, Leipzigs Innenstadt nimmt neue Kon-
turen an. Am 5. April schwebt ein Stahlkreuz auf den Rohbau des Propsteikirch-
turms in 50 Metern Höhe. Mit dem Kreuz sei die Kirche zwar noch lange nicht fertig, 
sagte Propst Lothar Vierhock. „Aber durch das weithin sichtbare Zeichen des Glau-
bens sieht es immerhin schon wie eine Kirche aus.“ Bis zum Ende des Jahres nahm 
die Kirche gegenüber dem Neuen Rathaus weiter Gestalt an, im Jubiläumsjahr der 
Stadt 2015 soll darin der erste Gottesdienst gefeiert werden.      Foto: Olaf JägerMai 2014 Die Leipzigerinnen und Leipziger haben am 25. Mai einen neuen 

Stadtrat gewählt. Rund 185 000 Frauen und Männer gingen an die Urnen und 
bestimmten, wer künftig die wichtigen Entscheidungen in der Stadt treffen soll. 
Allerdings hatte sich im Wahlkreis 9 ein vorbestrafter NPD-Kandidat aufstellen 
lassen, der rechtlich nicht wählbar war, daher musste die Wahl dort im Oktober 
wiederholt werden. Das endgültige Ergebnis der Kommunalwahl:  CDU 25,0%, 
Linke 24,2%, SPD 18,2%, Grüne 15,0%, AfD 6,4%, FDP 2,9%, NPD 2,4%.  Foto: abl

Juni 2014 „Hier stehe ich“ – mit diesem Luther-Wort ist Leipzig vom 27. bis 29. 
Juni Gastgeber des Landeskirchentages und des Evangelischen Chorfestes.  Tau-
sende Christen, aber auch Konfessionslose, treffen sich bei Gottesdiensten, Bi-
belrunden und in Workshops. Der Kirchentag steht bereits im Zeichen des 500. 
Jahrestages der Reformation im Jahr 2017. „Die Reformation ist kein innerkirch-
liches  Event, sondern hat eine ganz große gesamtgesellschaftliche Bedeutung“, 
sagt Oberkirchenrat Christoph Seele.                     Foto: Sächsische Landeskirche

September 2014 Hans-Dietrich Genscher 
bekommt den Mendelssohn-Preis der Stadt 
Leipzig. Genschers verantwortliche Politik und 
sein Einsatz für ein ganzheitliches, globales 
und verantwortungsvolles Denken entspreche 
dem aufklärerischen Geist Felix Mendelssohn 
Bartholdys, heißt es in der Begründung. Der 
Preis wird am 20. September im Gewandhaus 
an den gebürtigen Hallenser und ehemaligen 
Bundesaußenminister verliehen. In der Kate-
gorie „Musik“ geht die Auszeichnung an das 
Gewandhaus-Quartett.   Foto: Büro Genscher

September 2014 Aus der Baustelle wird eine 
„Erlebnisstelle“. Unter dem Motto „Die Karli 
lebt – die Karli bebt“ zeigt die Straße in Leip-
zigs Süden, dass sie trotz Großbaustelle lebens- 
und liebenswert bleibt. Die Mischung aus Stra-
ßenfest und Kneipenfestival zieht am 13. Sep-
tember Tausende an. Die Bauarbeiten sind un-
terdessen sowohl im Kosten- als auch im Zeit-
rahmen. Zwischen November 2014 und Febru-
ar 2015 werden die Bauarbeiten planmäßig un-
terbrochen, bevor sie dann im Frühjahr in die 
letzte Phase starten.                 Foto: F. R. R. Thiel

September 2014 Asyl ist eines der zentralen Themen der Interkulturellen Wo-
chen im September. Die Kriege und Krisenherde nicht nur an Europas Rändern  
zwingen immer mehr Menschen zur Flucht. Allein Leipzig nimmt in diesem Jahr 
rund 1 400 Männer, Frauen und Kinder auf. Im Februar startet das Patenpro-
gramm „Ankommen in Leipzig“, bis zum Jahresende haben sich mehr als hun-
dert  Leipziger gefunden, um den Flüchtlingen zu helfen, sich in der Stadt und 
in Deutschland zurechtzufi nden. Weitere Paten sind willkommen!  Foto: privat

Oktober 2014 850 Luftballons steigen im Oktober vom Marktplatz aus in die Luft. 
Die Ballons kündigen den 850. Geburtstag der Leipziger Messe im nächsten Jahr 
an. An jedem Ballon hängt ein Gutschein für einen Messebesuch. Durch die Lage 
an den zwei wichtigsten Handelsrouten des Mittelalters begünstigt, war Leipzig 
1165 das Marktrecht verliehen worden – dies gilt als die Geburtsstunde der Mes-
se. Prägend nach außen ist nach wie vor das Doppel-M für „Muster-Messe“, die-
ses neue Konzept hatte 1895 die damals übliche Warenmesse abgelöst.  Foto: abl 

Juli 2014 So alt sind nicht viele Städte in Deutschland: Leipzig geht 2015 ins tausendste Jahr und stellt 
bereits im Sommer 2014 die Höhepunkte des Festjahres vor. Im Mittelpunkt steht im Mai/Juni die Fest-
woche und ein Festumzug unter dem Titel „Lipsias Löwen“: Fünf bewegliche Skulpturen werden aus 
fünf Stadtteilen in die Innenstadt ziehen. Die Ersterwähnung Leipzigs im Jahr 1015 ist in der Chronik 
Bischofs Thietmar von Merseburg dokumentiert.                                                                          Foto: abl

Oktober 2014 Es ist das entscheidende Datum in der jüngeren Geschichte Leip-
zigs: Der 9. Oktober 1989, als mehr als 70 000 Menschen um den Innenstadtring 
zogen und mit ihrem friedlichen Protest der SED-Herrschaft schließlich ein Ende 
setzten. Zum 25. Jahrestag des Herbst 1989 erinnern sich mehr als 150 000 Men-
schen an diese bewegenden Tage von damals, darunter auch Bundespräsident 
Joachim Gauck sowie die Staatspräsidenten aus Polen, Ungarn, Tschechien und 
der Slowakei.                                               Foto: Westend-PR/Dieter Grundmann

November 2014 Gewonnen! Die Wasserwerke KWL setzen sich im Londoner 
Prozess gegen die Großbank UBS durch. Der Londoner Highcourt entscheidet 
am 4. November, dass die Bank keine Ansprüche gegen die KWL aus den krimi-
nellen Finanzgeschäften Klaus Heiningers hat. Damit ist das Risiko, 350 Milli-
onen Euro zahlen zu müssen, vom Tisch und Stadt und KWL gewinnen wieder 
fi nanzielle Planungssicherheit. Anfang Dezember lehnt das Londoner Gericht 
auch die Berufung der UBS ab.                                                                  Foto: abl

Juli 2014 Leipzig trauert um Christian Führer. Der ehemalige Pfarrer der Nikolaikirche stirbt am 30. Juni nach langer Krankheit. Der 71-Jährige hat wie kaum 
ein anderer die jüngste Geschichte der Stadt geprägt – und nahm sich selbst doch nie so wichtig. Mit seiner Einladung „Offen für alle“ setzte er 1981 ein erstes 
Zeichen und bot in der Nikolaikirche denen einen Ort, die mit der offi ziellen Linie der SED nicht zufrieden waren. Schließlich waren es im Herbst 1989 auch diese 
Menschen aus der Nikolaikirche, die das SED-Regime in die Knie zwangen. Führer wird am 6. Juli in seinem Heimatort Langenleuba-Oberhain beigesetzt. Foto: epd

Dezember 2014 Und noch ein Jubiläum: Das Bildermuseum 
feiert am 4. Dezember seinen 10. Geburtstag und bekommt ein 
sehr großes Geschenk. Der in Leipzig geborene Künstler Ben Wil-
likens schuf das 462 Quadratmeter große „Leipziger Firmament“, 
das jetzt die große Halle im Erdgeschoss bestimmt. Das ursprüng-
liche Leipziger Bildermuseum stand seit 1858 am Augustusplatz 
und wurde in der Nacht zum 4. Dezember 1943 bei einem Bom-
benangriff zerstört.       Foto: VG Bild-Kunst Bonn/Ben Willikens

November 2014 Dieses Licht ist meisterhaft. Für das Lichtkonzept des neu gestalteten Richard-
Wagner-Platzes räumt Leipzig beim „city-people.light award“ den 1. Preis ab und setzt sich damit 
gegen europäische Großstädte wie Kopenhagen und Straßburg durch. Bis vor wenigen Jahren war 
der Platz vor allem als Parkplatz genutzt worden und war wenig attraktiv. Schon beim Deutschen 
Städtebaupreis überzeugte der neu gestaltete Platz die Juroren, die eine Belobigung aussprachen. 
Mit dem Lichtkonzept ist der Platz jetzt auch nachts ein Hingucker.       Foto: Michael Moser Images 

November 2014 Der Felsenkeller in Plagwitz öffnet wieder. 
2011 aus Sicherheitsgründen geschlossen, kann in dem neoba-
rocken Ballhaus aus dem Jahr 1890 wieder gefeiert werden. Pri-
vatleute und ein anonymer Spender haben sich dafür eingesetzt, 
dass das Traditionshaus wieder ins kulturelle Zentrum des Stadt-
teils rücken kann. Die offi zielle Eröffnung soll am 21. Februar 
mit einem „Wachgeküsst“-Ball gefeiert werden. In dem Saal fi n-
den bis zu 1 400 Gäste Platz.                Foto: Mahmoud Dabdoub
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Januar 2014  Baustart für die neue „Karli“: Stadt, Wasserwerke (KWL) und Verkehrsbetriebe 
(LVB) beginnen die zurzeit größte Baustelle der Stadt. Bis Ende 2015 soll die Karl-Liebknecht-
Straße zwischen Ring und Körnerstraße komplett saniert und umgestaltet werden. Ein eige-
nes Gleisbett für die Straßenbahnen, neue Verkehrsführung und Radwege sollen die Kneipen- 
und Geschäftsstraße im Leipziger Süden attraktiver machen.             Foto: abl

Januar 2014 Der Geburtenboom in der Stadt hält an. 2013 regis-
triert das Standesamt erstmals wieder seit Jahrzehnten mehr Ge-
burten- als Sterbefälle. 6181 Mädchen und Jungen wurden in der 
Stadt geboren. Alles beim Alten bliebt hingegen bei den Namens-
Lieblingen der Leipziger:  Beliebtester Mädchenname ist  Sophie, 
bei den Jungen führt Paul die Rangliste an. Bis zum Jahresende 
wächst Leipzig auf mehr als 550 000 Einwohner.     Foto: St. Georg

Februar 2014 Ein Novum in der Leipziger Bildungslandschaft: Mit dem „Franz“  
öffnet im Februar das deutsch-französische Bildungszentrum in der Tarostraße. 
Der Campus vereint eine Kita, die neu gebaute Pablo-Neruda-Grundschule, den 
Hort der Grundschule, die Georg-Schumann-Oberschule und das umfassend sa-
nierte Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium. Schüler, Lehrer und Eltern hatten sich 
zuvor über Jahre engagiert, um ihre Vorstellungen eines Campus mit bilingu-
aler und bikultureller Bildung Wirklichkeit werden zu lassen. Foto: M. Dabdoub

Februar 2014 Porsche setzt neue Maßstäbe in Leipzig: Rund eine halbe Milli-
arde Euro investiert der Autobauer in Leipzigs Norden und realisiert damit das 
größte Bauprojekt in der Unternehmensgeschichte. Das neue Werk für den klei-
nen Geländewagen Macan, gebaut auf einer Fläche von 24 Fußballfeldern, schafft 
1 500 neue Arbeitsplätze in der Region. Zur Werkseröffnung kam auch Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel: „Die neue Porsche-Fabrik in Leipzig zeigt – 
die Industrie hat eine Zukunft in Deutschland und Europa.“    Foto: Porsche AG

März 2014 Bach ist sein Leben. Und für sein Engagement für den berühmtes-
ten Komponisten der Stadt wird Professor Christoph Wolff mit der Ehrenmedail-
le der Stadt ausgezeichnet. Wolff hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Leipzig 
heute wieder als weltweit wichtigste Stadt der Bach-Pfl ege und Bach-Forschung 
etabliert ist. Der Musiker und Wissenschaftler hat es mit seinem unermüdlichen 
Einsatz geschafft, Leipzig für Musikliebhaber aus aller Welt zum wichtigsten An-
laufpunkt in Sachen Johann Sebastian Bach zu machen.     Foto: S. Nöbel-Heise

April 2014 Leipzig und Dresden trennen manchmal Welten – aber eigentlich sind 
es nur 120 Kilometer. Diese Distanz hat vor 175 Jahren erstmals eine Dampfl ok zu-
rückgelegt. Die Deutsche Bahn feiert dieses Jubiläum im April mit einer Festwoche 
voller Eisenbahnromantik. Im Mittelpunkt steht die „Saxonia“, ein Nachbau der le-
gendären Dampfl ok, die damals mit ihrer Jungfernfahrt die Strecke eröffnet  hat-
te. In der Ausstellung sind daneben weitere historische Lokomotiven, unter ande-
rem die Old Coppernob aus New York, zu sehen. Foto: Verkehrsmuseum Dresden

März 2014 Platz für 165 Kinder bietet die neue Kindertagesstätte des Fairbund 
e.V. in der Goyastraße im Waldstraßenviertel. Der Neubau kostet rund 2,4 Mil-
lionen Euro und ist erst der Beginn eines Mehrgenerationen-Projekts. Daneben 
sollen ein Pfl egeheim und Seniorenwohnungen entstehen sowie der Neubau der 
Sportmittelschule. Bis zum Ende des Jahres nimmt die Stadt acht neue Kinder-
tagesstätten in Betrieb, schafft hier 202 Krippen- und 458  Kindergartenplätze. 
24 weitere Kitas mit rund 3 000 neuen Plätzen sind im Bau.   Foto: M. Dabdoub

Mai 2014 Ein echtes Juwel öffnet im Mai wieder seine Türen in der Leipziger In-
nenstadt. Das Hotel de Pologne zeigt seine historische Schönheit und ist zugleich 
moderner Firmensitz der Leipziger Foren Holding GmbH. Mitte des 19. Jahrhunderts 
in der Hainstraße erbaut, war es damals mit 130 Zimmern das größte Hotel Leip-
zigs. Der Name geht zurück auf den polnischen König Stanislaus I. Leszcynski, der 
an diesem Ort im Jahr 1706 wohnte. 1907 wurde in dem Gebäude der heutige Kauf-
mannszusammenschluss EDEKA gegründet. Foto: Leipziger Foren Holding/Lx Press

Mai 2014 Es ist der wichtigste Prozess für die Stadt und es geht um viel Geld. 
Rund 350 Millionen Euro fordert die Großbank UBS von den Wasserwerken (KWL) 
auf Grundlage krimineller Finanzdeals des ehemaligen Geschäftsführers Klaus 
Heininger. Der Fall wird in London verhandelt, was sich als Glücksfall für Leip-
zig heraustellt: Nach englischem Recht muss jedes einzelne Dokument vorgelegt 
werden. So konnte bereits zu Prozessbeginn nachgewiesen werden, dass die an-
geblich unabhängigen Finanzvermittler von der UBS bezahlt wurden. Foto: LVV

April 2014 Der echte Stadthafen ist es 
noch nicht – aber es fühlt sich schon ein 
bisschen wie ein Hafen an. Am 15. April 
gibt Umweltbürgermeister Heiko Ro-
senthal den Stadthafen zumindest schon 
zur Zwischennutzung frei. Ab 2017 soll 
dann der endgültige Ausbau des Hafen-
beckens beginnen. „Hier vollzieht sich ge-
rade ein Quantensprung. Die Möglichkeit, 
vom  Herzen der Stadt aus Kurs aufs Neu-
seenland zu nehmen, ist damit ein Stück 
weit Realität geworden“, sagte Rosenthal. 
Mit dem neuen Hafen schafft die Stadt für 
Bürger und Gäste eine neue Attraktion für 
Freizeit und Wassersport.  
                         Foto: Mahmoud Dabdoub

April 2014 Die Brachfl ächen verschwinden, Leipzigs Innenstadt nimmt neue Kon-
turen an. Am 5. April schwebt ein Stahlkreuz auf den Rohbau des Propsteikirch-
turms in 50 Metern Höhe. Mit dem Kreuz sei die Kirche zwar noch lange nicht fertig, 
sagte Propst Lothar Vierhock. „Aber durch das weithin sichtbare Zeichen des Glau-
bens sieht es immerhin schon wie eine Kirche aus.“ Bis zum Ende des Jahres nahm 
die Kirche gegenüber dem Neuen Rathaus weiter Gestalt an, im Jubiläumsjahr der 
Stadt 2015 soll darin der erste Gottesdienst gefeiert werden.      Foto: Olaf JägerMai 2014 Die Leipzigerinnen und Leipziger haben am 25. Mai einen neuen 

Stadtrat gewählt. Rund 185 000 Frauen und Männer gingen an die Urnen und 
bestimmten, wer künftig die wichtigen Entscheidungen in der Stadt treffen soll. 
Allerdings hatte sich im Wahlkreis 9 ein vorbestrafter NPD-Kandidat aufstellen 
lassen, der rechtlich nicht wählbar war, daher musste die Wahl dort im Oktober 
wiederholt werden. Das endgültige Ergebnis der Kommunalwahl:  CDU 25,0%, 
Linke 24,2%, SPD 18,2%, Grüne 15,0%, AfD 6,4%, FDP 2,9%, NPD 2,4%.  Foto: abl

Juni 2014 „Hier stehe ich“ – mit diesem Luther-Wort ist Leipzig vom 27. bis 29. 
Juni Gastgeber des Landeskirchentages und des Evangelischen Chorfestes.  Tau-
sende Christen, aber auch Konfessionslose, treffen sich bei Gottesdiensten, Bi-
belrunden und in Workshops. Der Kirchentag steht bereits im Zeichen des 500. 
Jahrestages der Reformation im Jahr 2017. „Die Reformation ist kein innerkirch-
liches  Event, sondern hat eine ganz große gesamtgesellschaftliche Bedeutung“, 
sagt Oberkirchenrat Christoph Seele.                     Foto: Sächsische Landeskirche

September 2014 Hans-Dietrich Genscher 
bekommt den Mendelssohn-Preis der Stadt 
Leipzig. Genschers verantwortliche Politik und 
sein Einsatz für ein ganzheitliches, globales 
und verantwortungsvolles Denken entspreche 
dem aufklärerischen Geist Felix Mendelssohn 
Bartholdys, heißt es in der Begründung. Der 
Preis wird am 20. September im Gewandhaus 
an den gebürtigen Hallenser und ehemaligen 
Bundesaußenminister verliehen. In der Kate-
gorie „Musik“ geht die Auszeichnung an das 
Gewandhaus-Quartett.   Foto: Büro Genscher

September 2014 Aus der Baustelle wird eine 
„Erlebnisstelle“. Unter dem Motto „Die Karli 
lebt – die Karli bebt“ zeigt die Straße in Leip-
zigs Süden, dass sie trotz Großbaustelle lebens- 
und liebenswert bleibt. Die Mischung aus Stra-
ßenfest und Kneipenfestival zieht am 13. Sep-
tember Tausende an. Die Bauarbeiten sind un-
terdessen sowohl im Kosten- als auch im Zeit-
rahmen. Zwischen November 2014 und Febru-
ar 2015 werden die Bauarbeiten planmäßig un-
terbrochen, bevor sie dann im Frühjahr in die 
letzte Phase starten.                 Foto: F. R. R. Thiel

September 2014 Asyl ist eines der zentralen Themen der Interkulturellen Wo-
chen im September. Die Kriege und Krisenherde nicht nur an Europas Rändern  
zwingen immer mehr Menschen zur Flucht. Allein Leipzig nimmt in diesem Jahr 
rund 1 400 Männer, Frauen und Kinder auf. Im Februar startet das Patenpro-
gramm „Ankommen in Leipzig“, bis zum Jahresende haben sich mehr als hun-
dert  Leipziger gefunden, um den Flüchtlingen zu helfen, sich in der Stadt und 
in Deutschland zurechtzufi nden. Weitere Paten sind willkommen!  Foto: privat

Oktober 2014 850 Luftballons steigen im Oktober vom Marktplatz aus in die Luft. 
Die Ballons kündigen den 850. Geburtstag der Leipziger Messe im nächsten Jahr 
an. An jedem Ballon hängt ein Gutschein für einen Messebesuch. Durch die Lage 
an den zwei wichtigsten Handelsrouten des Mittelalters begünstigt, war Leipzig 
1165 das Marktrecht verliehen worden – dies gilt als die Geburtsstunde der Mes-
se. Prägend nach außen ist nach wie vor das Doppel-M für „Muster-Messe“, die-
ses neue Konzept hatte 1895 die damals übliche Warenmesse abgelöst.  Foto: abl 

Juli 2014 So alt sind nicht viele Städte in Deutschland: Leipzig geht 2015 ins tausendste Jahr und stellt 
bereits im Sommer 2014 die Höhepunkte des Festjahres vor. Im Mittelpunkt steht im Mai/Juni die Fest-
woche und ein Festumzug unter dem Titel „Lipsias Löwen“: Fünf bewegliche Skulpturen werden aus 
fünf Stadtteilen in die Innenstadt ziehen. Die Ersterwähnung Leipzigs im Jahr 1015 ist in der Chronik 
Bischofs Thietmar von Merseburg dokumentiert.                                                                          Foto: abl

Oktober 2014 Es ist das entscheidende Datum in der jüngeren Geschichte Leip-
zigs: Der 9. Oktober 1989, als mehr als 70 000 Menschen um den Innenstadtring 
zogen und mit ihrem friedlichen Protest der SED-Herrschaft schließlich ein Ende 
setzten. Zum 25. Jahrestag des Herbst 1989 erinnern sich mehr als 150 000 Men-
schen an diese bewegenden Tage von damals, darunter auch Bundespräsident 
Joachim Gauck sowie die Staatspräsidenten aus Polen, Ungarn, Tschechien und 
der Slowakei.                                               Foto: Westend-PR/Dieter Grundmann

November 2014 Gewonnen! Die Wasserwerke KWL setzen sich im Londoner 
Prozess gegen die Großbank UBS durch. Der Londoner Highcourt entscheidet 
am 4. November, dass die Bank keine Ansprüche gegen die KWL aus den krimi-
nellen Finanzgeschäften Klaus Heiningers hat. Damit ist das Risiko, 350 Milli-
onen Euro zahlen zu müssen, vom Tisch und Stadt und KWL gewinnen wieder 
fi nanzielle Planungssicherheit. Anfang Dezember lehnt das Londoner Gericht 
auch die Berufung der UBS ab.                                                                  Foto: abl

Juli 2014 Leipzig trauert um Christian Führer. Der ehemalige Pfarrer der Nikolaikirche stirbt am 30. Juni nach langer Krankheit. Der 71-Jährige hat wie kaum 
ein anderer die jüngste Geschichte der Stadt geprägt – und nahm sich selbst doch nie so wichtig. Mit seiner Einladung „Offen für alle“ setzte er 1981 ein erstes 
Zeichen und bot in der Nikolaikirche denen einen Ort, die mit der offi ziellen Linie der SED nicht zufrieden waren. Schließlich waren es im Herbst 1989 auch diese 
Menschen aus der Nikolaikirche, die das SED-Regime in die Knie zwangen. Führer wird am 6. Juli in seinem Heimatort Langenleuba-Oberhain beigesetzt. Foto: epd

Dezember 2014 Und noch ein Jubiläum: Das Bildermuseum 
feiert am 4. Dezember seinen 10. Geburtstag und bekommt ein 
sehr großes Geschenk. Der in Leipzig geborene Künstler Ben Wil-
likens schuf das 462 Quadratmeter große „Leipziger Firmament“, 
das jetzt die große Halle im Erdgeschoss bestimmt. Das ursprüng-
liche Leipziger Bildermuseum stand seit 1858 am Augustusplatz 
und wurde in der Nacht zum 4. Dezember 1943 bei einem Bom-
benangriff zerstört.       Foto: VG Bild-Kunst Bonn/Ben Willikens

November 2014 Dieses Licht ist meisterhaft. Für das Lichtkonzept des neu gestalteten Richard-
Wagner-Platzes räumt Leipzig beim „city-people.light award“ den 1. Preis ab und setzt sich damit 
gegen europäische Großstädte wie Kopenhagen und Straßburg durch. Bis vor wenigen Jahren war 
der Platz vor allem als Parkplatz genutzt worden und war wenig attraktiv. Schon beim Deutschen 
Städtebaupreis überzeugte der neu gestaltete Platz die Juroren, die eine Belobigung aussprachen. 
Mit dem Lichtkonzept ist der Platz jetzt auch nachts ein Hingucker.       Foto: Michael Moser Images 

November 2014 Der Felsenkeller in Plagwitz öffnet wieder. 
2011 aus Sicherheitsgründen geschlossen, kann in dem neoba-
rocken Ballhaus aus dem Jahr 1890 wieder gefeiert werden. Pri-
vatleute und ein anonymer Spender haben sich dafür eingesetzt, 
dass das Traditionshaus wieder ins kulturelle Zentrum des Stadt-
teils rücken kann. Die offi zielle Eröffnung soll am 21. Februar 
mit einem „Wachgeküsst“-Ball gefeiert werden. In dem Saal fi n-
den bis zu 1 400 Gäste Platz.                Foto: Mahmoud Dabdoub
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Umzüge

Pietschke-Umzüge.de
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PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

PKW-Ankauf

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Wohnmobile

AUTOGLAS
Scheibenreparatur - Scheibenwechsel 
Autoglas für alle Typen, Tönungsfolie

Dessauer Straße 2 • www.autoglas-sobotta.de

(0341)

91298839129883
(0341)

Autoglas

Dienstleistungen

Rufen Sie die Heinzelmännchen!
Umzüge • Haushaltsaufl ösungen
Fa. Heinzelmännchen
04177 Leipzig • Karl-Ferlemann-Str. 6 •  03 41 / 42 99 09 02
kostenlose Ruf-Nr.: 0800 / 55 11 007

inkl.
Umzugs-
kartons
gratis

Haushaltsauflösungen
Entrümpelungen vom Keller bis Boden besenrein

Anruf genügt! Fa. Bogk � 0341 / 600 59 38

✘ Verrechnung verwertbarer Gegenstände 
✘ Antik Ankauf    ✘ kostenlose Besichtigung

Tel.: 6 89 80 50 • 01 70 / 9 03 40 03
- Wohnungsberäumungen - Hausmeisterdienste
- Haushaltsaufl ösungen - Umzüge

Fa. Kost • Apelsteinweg 5 • 04316 Leipzig

WIR VERSTEHEN ENERGIE.

HEIZÖL ERDGAS STROM PELLETS

www.praeg.de       Telefon 03 42 05 / 7 53 - 0       Wir freuen uns auf Ihren Anruf ! 

Energie- und Brennstoffhandel

Ankauf Gold & Silber
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Ein Preisvergleich lohnt sich!
Ankauf zum Tageskurs - Bargeld sofort

Schmuck, Brillantschmuck, Münzen, Uhren, 
Bestecke, Zahngold und Antiquitäten 
auch unechter Modeschmuck vor 1945

Lpz. Zentrum, Städtisches Kaufhaus, Eingang Kupfergasse
Telefon 0341 6515597

Kanal Türpe Döben GmbH & Co. KG
An der Schäferei 4a, 04668 Grimma

www.kanal-tuerpe-sachsen.de

Grimma: Tel. 03437-9238-0
Leipzig: Tel. 0341-5938332

24 Stunden
Notdienst

GUTSCHEIN
im Wert von 10,- €*
GUTSCHEIN
im Wert von 10,- €*

*Für Ihren 1. Auftrag als Neukunde 
erhalten Sie 10,- € gutgeschrieben.
www.kanal-tuerpe-sachsen.de

Wir haben die Lösung für Ihr 

individuelles Problem!

Rohr- und Kanalreinigung in Haus-

halt und Gewerbe

Dichtheitsprüfung von Kanälen und 

Hausanschlussleitungen

Kanal-TV-Untersuchung ab DN 50

Instandsetzung/Reparatur von ab-

wassertechnischen Anlagen (Kanäle, 

Schächte, Hausanschlußleitungen)

Für eine saubere Umwelt.

Kanalreinigung

Ankauf von
Eisen-Schrott-Buntmetall

Altpapier-Kabelschrott
Mo. - Fr. von 9.00 - 17.00 Uhr

Leipzig-Paunsdorf / 
Hohentichelnstraße

Telefon 0341 / 25 27 860

Schrotthandel

KAMINHOLZ MAX Kaminholz 
gehackt + luftgetrocknet in bester 
Qualität aus nachhalt. Anbau, An-
lieferung mögl.,  03423 / 67 1964

Kaminholz

Hausbau

www.okal.de

www.swl.de

Öffentliche Bekanntgabe

  Nettopreis Bruttopreis
    inkl. 19 % MwSt. 

Arbeitspreis ct/kWh  7,67 9,13

Jahresgrundpreis €/kW
für die ersten 80 kW  43,72 52,03
für alle weiteren kW bis 250 kW 36,68 43,65
für alle weiteren kW über 250 kW 31,74 37,77

Der Jahresgrundpreis ist abhängig von der Rücklauftemperatur.
bis 50°C entspricht  80 % Jahresgrundpreis
über 50°C bis 55°C entspricht 100 % Jahresgrundpreis
über 55°C bis 80°C entspricht 140 % Jahresgrundpreis
über 80°C entspricht 160 % Jahresgrundpreis

Jahresverrechnungspreis € 
bis 20 kW  69,22 82,37
über 20 kW bis 80 kW  276,91 329,52
über 80 kW bis 250 kW  304,61 362,49
über 250 kW bis 1000 kW  359,98 428,38
über 1000 kW bis 2000 kW  443,06 527,24
über 2000 kW bis 5000 kW  595,35 708,47
über 5000 kW  796,11 947,37

Wasserpreis Heizwasser €/m3 28,07 33,40

Die Stadtwerke Leipzig GmbH geben gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für  
die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) des Bundesministers für Wirtschaft vom  
20. Juni 1980, gültig ab 1. April 1980 (BGBl., Jahrgang 1980, Teil I, Seite 742), die zuletzt durch 
Artikel 16 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722) geändert worden ist, in der Fassung 
des Gesetzes zur Anpassung der Verjährungsvorschriften an das Gesetz zur Modernisierung des 
Schuldrechts vom 9. Dezember 2004 öffentlich bekannt, dass die kalenderjährliche Preisänderung 
zum 1. Januar eines Jahres auf Grundlage der Preisregelungen zu folgenden Preisen der Basis-
versorgung ab 1. Januar 2015 führt:

Die Berechnungsfaktoren für das Kalenderjahr 2015 sind: Heizöl (69,775 €/hl), Investitionsgüter- 
produzenten (115,2) und Lohn (18,480 €/h).

Die Preisregelung Basisversorgung (als Bestandteil des Fernwärme-Versorgungsvertrages ge-
mäß AVBFernwärmeV) mit den zur Anwendung kommenden Preisbasen, das ab 1. Januar 2015 
gültige Preisblatt Fernwärme Basisversorgung, das Preisblatt Entgelte (Fern)Wärmeversorgung 
für sonstige Leistungen der Stadtwerke Leipzig GmbH sowie die Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) liegen während der Service-
zeiten* im Energie- und Umweltzentrum, Katharinenstraße 17 sowie im Service-Center in der 
Markgrafenstraße 2, Leipzig, zur Einsicht und Mitnahme aus.
Mit Entnahme von Fernwärme aus dem Fernwärmenetz der Stadtwerke Leipzig GmbH erfolgt die  
Lieferung und Abrechnung nach den vorgenannten Vorschriften, soweit nicht ein anderer Vertrag 
abgeschlossen wurde.

Die gemäß anderen Verträgen zur Anwendung kommenden Preisregelungen (z. B. wärme21. 
komfort sowie die nicht mehr angebotenen Preisregelungen Grundpreissystem und Arbeitspreis-
system) mit den ab 1. Januar 2015 gültigen Preisblättern, das Preisblatt Entgelte (Fern)Wärme-
versorgung für sonstige Leistungen der Stadtwerke Leipzig GmbH sowie die Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) und die Ergän-
zenden Bedingungen der Stadtwerke Leipzig GmbH zu der Verordnung über Allgemeine Bedin-
gungen für die Versorgung mit Fernwärme liegen während der Servicezeiten* ebenfalls im  
Energie- und Umweltzentrum, Katharinenstraße 17 sowie im Service-Center in der Markgrafen-
straße 2, Leipzig, zur Einsicht und Mitnahme aus.

* Servicezeiten:
 Energie- und Umweltzentrum, Katharinenstraße 17: Montag bis Freitag 9 bis 20 Uhr
 Samstag 10 bis 16 Uhr
 Service-Center, Markgrafenstraße 2: Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr
 Samstag 8 bis 16 Uhr

BRANCHENSPIEGEL SPEZIALISTEN EMPFEHLEN SICH

(djd/pt). Derzeit gehen häufi ger 
Meldungen über Unfälle durch 
Kohlenmonoxidvergiftungen 
durch die Medien. Das Gas, das 
bei vielen Verbrennungsvorgän-
gen entsteht, kann beim Einat-
men die Sauerstoffversorgung 
des Körpers unterbrechen und 
bereits nach wenigen Minuten 
zum Tod führen. „Besonders 
tückisch: Kohlenmonoxid ist 
farb-, geruch- und geschmack-
los“, erläutert Oliver Schönfeld 
vom Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. So würden die 
Bewohner eines Hauses nicht 
gewarnt, wenn das gefährliche 
Gas austrete.

Rechtzeitig Alarm geben
Rechtzeitig Alarm geben Koh-
lenmonoxidmelder wie das Mo-
dell „H45EN“ von Honeywell 
Haustechnik. Die Melder er-
kennen ansteigende Kohlenmo-
noxidwerte frühzeitig, bevor es 
zu ersten Vergiftungserschei-
nungen kommt. Wird ein nied-
rig angesetzter Schwellenwert 
überschritten, löst das Gerät op-
tischen und akustischen Alarm 
aus, so dass man sich rechtzei-
tig in Sicherheit bringen kann. 
Beim Kauf eines Geräts sollte 
man darauf achten, dass es der 
Euronorm EN50291:2001 für 

Kohlenmonoxidmelder können 
Leben retten

Kohlenmonoxidmelder für den 
Privatgebrauch entspricht. Im 
Alarmfall sind die betroffenen 
Räume und gegebenenfalls auch 
benachbarte Wohnungen sofort 
zu evakuieren. Sie dürfen erst 
wieder betreten werden, nach-
dem die Feuerwehr sie überprüft 
und wieder freigegeben hat. Kei-
nesfalls sollte man selbst versu-
chen, die Ursache für den Aus-
tritt des Kohlenmonoxids zu fi n-
den, da ohne geeignete Atem-
schutzgeräte akute Lebensge-
fahr besteht. Alle Informationen 
zu den potenziell lebensretten-
den Meldern gibt es unter www.
honeywell-haustechnik.de.
Ein Melder für jeden Schlafraum
Die Montage der Kohlenmono-
xidmelder kann ohne Bohren oder 
Schrauben erfolgen. Empfohlen 
wird mindestens ein Gerät für je-
den Schlafraum, montiert an gut 
zugänglichen Stellen an der Wand 
und nicht zu nahe an möglichen 
Gefahrenquellen wie beispiels-
weise Gasthermen, Heizungsan-
lagen, Holz-Kaminöfen oder Ka-
chelöfen. Da Kohlenmonoxid in 
etwa das gleiche Gewicht hat wie 
Luft und sich daher gleichmäßig 
im Raum verteilt, ist eine Monta-
gehöhe von etwa 1,50 Meter über 
dem Boden ideal.

ANFANG November wurde nach drei Jahren 
intensiver Arbeit mit einem der größten Be-
teiligungsverfahren die Fortschreibung des 
Stadtent wicklungsplanes Verkehr und öf-
fentlicher Raum dem Stadtrat zur Beschluss-
fassung vorge legt. Allein an dem öffentli-
chen Wettbewerb „Ideen für den Stadtver-
kehr“ und den dazu abgehaltenen Workshops 
ha ben sich viele Bürger mit über 600 Ideen 

beteiligt. Daneben fl ossen 
elf Fachgutachten von Ver-
kehrswissenschaftlern ein. 
Parallel hat ein runder 
Tisch – bestehend aus Ver-
tretern von Verbänden, Verwaltung und Poli-
tik – den gesamten Fort schreibungsprozess 
inhaltlich begleitet. 

Die nun im letzten Moment formulier-

te Kritik am „Modal Split“, 
also der Verteilung der 
Wege auf die einzelnen Ver-
kehrsarten, ist unbegrün-
det, denn wenn sich mehr 

Men schen bei Privatfahrten für den Umwelt-
verbund entscheiden, bleibt mehr Platz für 
den moto risierten Wirtschaftsverkehr. Da-
rüber hinaus wuchs Leipzig in den letzten 

Jahren um mehr als 50 000 Einwohner an. 
Ein Ende des starken Zuwachses ist nicht 
in Sicht. Das hat nicht nur Auswirkungen 
auf die So zial-, sondern auch auf die Ver-
kehrsinfrastruktur. Der Stadtentwicklungs-
plan als Rahmenplan unterbreitet Vorschlä-
ge für die Herausforderungen der Raumpla-
nung.  Die SPD-Fraktion hält die Vorlage im 
Januar für zustimmungsreif. �

Wert des öffent-
lichen Raumes

AB Januar ist es so weit: Durch den inno-
vativen Ansatz der Einführung der „On-
line-Petitionen“ können Sie noch besser 
Ihre Rechte wahrnehmen! Dann wird es 
möglich, Petitionen auch über „leipzig.de“ 
online einzureichen. Diese und der Bear-
beitungsstand werden dort zu sehen sein. 
Und es besteht die Möglichkeit der persön-
lichen Unterstützung durch Mitzeichnung. 

Ein guter und zeitgemä-
ßer Schritt zu mehr un-
mittelbarer Mitwirkung.
Als scheidender Vorsit-
zender des Petitionsaus-
schusses habe ich immer sehr bedauert, 
dass das Petitionsrecht nicht viel stär-
ker genutzt wird. Denn der Petitionsaus-
schuss hat viel bewirken können, z. B. den 

Beschluss zum Erhalt des 
Leipziger Stadtbades mit 
dem Ziel der denkmalge-
rechten Sanierung durch 
einen privaten Investor mit 

einer öffentlichen kulturellen und sportli-
chen Nutzung. Eine Petition zu Tempo 30 
vor der Grundschule in Gundorf hatte einen 
Grundsatzbeschluss im Stadtrat zur Fol-

ge, dies möglichst vor allen Grundschulen 
und Kindertagesstätten umzusetzen. Teile 
der Möckernschen und Kirschbergstraße 
wurden zur Tempo-30-Zone und entlas-
ten die Anwohnenden. Für die geschlosse-
ne Sporthalle Dieskaustraße wurde eine 
gute und zukunftsfähige Lösung gefun-
den. Nur einige wenige Beispiele. Also: 
Nutzen Sie Ihr gutes Recht! �

Neu: Petitionen 
online!

Kommunalpolitik
Leipziger Amtsblatt

20. Dezember 2014 · Nr. 246

„Fraktionen zur Sache“: Mit dieser Serie gibt das Amtsblatt den Fraktionen im Leipziger Stadtrat Gelegenheit, ihre konkreten Positionen darzulegen. In jeder neuen Ausgabe 
können sie zu kontrovers diskutierten Themen der Stadtpolitik Stellung nehmen oder Themen aufgreifen, die sich mit kommunalpolitischen Zielen 
verbinden. Die Autorenschaft der Beiträge liegt bei den einzelnen Fraktionen.  Fotos: Stadt Leipzig

DIE Belebung des Wilhelm-Leuschner-Plat-
zes als urbanes Quartier ist eine große städ-
tebauliche Herausforderung im Stadtinne-
ren. Heute ist er ein Unort, der nicht zum 
Verweilen einlädt, sondern zum zügigen 
Durcheilen. Wie können wir schon bald ei-
nen positiven Impuls für die städtebauliche 
Entwicklung setzen, und zwar mit dem be-
reits Vorhandenen?

Das dort Vorhandene 
ist der ehemalige Bow-
lingtreff: Ein Gebäude, 
das unter Denkmalschutz 
steht, und dies  aus gutem 
Grund, auch wenn das aktuelle Erschei-
nungsbild dem zu widersprechen scheint.

Der Bowlingtreff ist städtisches Eigen-
tum, wurde 1997 geschlossen und liegt seit-

dem eingemottet im Dorn-
röschenschlaf. Dabei birgt 
seine zentrale Lage große 
Potenziale in sich: Die Ver-
kehrsanbindung kann bes-

ser nicht sein, und mangels angrenzender 
Wohngebäude gibt es keine Nutzungskon-
fl ikte, z. B. wegen Lärm. Was liegt also näher 
als die Wiederbelebung des Bowlingtreffs 

als Veranstaltungsstätte? Dass dies rea-
listisch ist, zeigte die kürzliche „Erst-Be-
spielung“ im Rahmen der Designers Open.

Deshalb fordert die CDU-Fraktion, die-
se wichtige Immobilie baldigst zu vermark-
ten. Ob in Form von Verpachtung, Erbpacht 
oder Verkauf ist eher zweitrangig. Es geht 
uns um das bestmögliche Nutzungskon-
zept privater Interessenten. �

Immobilie 
mit Potenzial

Dr. Sabine 
Heymann

Stadträtin

Ingo 
Sasama

Stadtrat

TTIP, das derzeit zwischen Deutschland und 
den USA geheim verhandelte Freihandels-
abkommen, droht zum bislang schärfsten 
Angriff auf die Demokratie zu werden. Es 
gilt, dieses Abkommen mit allen Mitteln zu 
verhindern. Es atmet den aggressiven Geist 
eines menschenverachtenden Neoliberalis-
mus, der den Profi t einiger weniger über 
das Wohl der Gemeinschaft stellt. Es mag 

einzelne positive Aspekte 
geben, wie beispielswei-
se die Anpassung tech-
nischer Standards, etwa 
bei Autoaußenspiegeln. 
Dazu bedarf es aber keines solchen Ab-
kommens.  Kommt es zum Abschluss, kann 
jedes amerikanische oder deutsche Unter-
nehmen den Staat auf entgangene Gewin-

ne verklagen, wenn ein par-
lamentarisches Gesetz ge-
winneinschränkende Wir-
kung entfaltet, wie es etwa 
beim Atomausstieg bereits 

der Fall ist. Jegliche Förderung von Kultur 
oder Daseinsvorsorge wie Wasser, Strom 
oder Krankenhäuser in öffentlicher Trä-
gerschaft stünden potenziell vor dem Aus. 

Können wir das wollen? Nein. Es gilt, die-
ses Abkommen mit aller Kraft zu verhin-
dern. Es ist ein Angriff auf unser Gemein-
wesen, die Macht der Demokratie und die 
kommunale Selbstbestimmung. Die Frak-
tion Die Linke schlägt vor, dass sich die 
Ratsversammlung öffentlich zu TTIP posi-
tioniert. Andere Kommunen haben es be-
reits getan. �

Demontiert TTIP 
die Demokratie?

Dr. Skadi
Jennicke

Stadträtin

Mathias
Weber

Stadtrat

www.leipzig.de/amtsblatt



Öffnungszeiten der städtischen Suchtberatungsstellen 
über Weihnachten und den Jahreswechsel 2014/2015

Einrichtung Montag
22.12.14

Dienstag 
23.12.14

Mittwoch
24.12.14

Donnerstag
25.12.14

Freitag
26.12.14

Samstag
27.12.14

Sonntag
28.12.14

Montag
29.12.14

Dienstag
30.12.14

Mittwoch
31.12.14

Donnerstag
01.01.15

Freitag
02.01.15

Zentrum für Drogenhilfe
Alternative I – illegale Drogen 
Chopinstraße 13, Telefon 91 35 60

Kontaktcafé
Notschlafstelle 
Suchtberatung

10.00-18.00
20.00-10.00
08.00-20.00

10.00-18.00
20.00-10.00
08.00-20.00

Weihnachts-
feier für Be-
wohner ab 
18.00
10.00-18.00
20.00-10.00
08.00-14.00

10.00-18.00
20.00-10.00
geschlossen

10.00-18.00
20.00-10.00
geschlossen

10.00-18.00
20.00-10.00
08.00-20.00

10.00-18.00
20.00-10.00
08.00-20.00

10.00-18.00
20.00-10.00
08.00-20.00

Silvesterfeier
f. Bewohner 
ab 19.00

10.00-18.00
20.00-10.00
08.00-20.00

10.00-18.00
20.00-10.00 
08.00-14.00

10.00-18.00
20.00-10.00
nach Vereinba-
rung

10.00-18.00
20.00-10.00
08.00-20.00

Zentrum für Drogenhilfe 
Alternative II – illegale Drogen
Heinrichstraße 18, Telefon 6 87 06 90

10.00-18.00 10.00-16.00 geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen 10.00-18.00 10.00-16.00 geschlossen geschlossen 10.00-16.00

Zentrum für Drogenhilfe
Haus Alt-Schönefeld, 
Theklaer Str. 11, Telefon 23 41 90
Kontaktcafé
Suchtberatung

10.00-13.30
08.00-16.00

10.00-13.30
08.00-16.00

geschlossen
geschlossen

geschlossen
geschlossen

geschlossen
geschlossen

geschlossen
geschlossen

geschlossen
geschlossen

10.00-13.30
08.00-16.00

10.00-13.30
08.00-14.00

geschlossen
geschlossen

geschlossen
geschlossen

10.00-13.30
08.00-14.00

Zentrum für Drogenhilfe
Känguruh,
Beethovenstraße 21, Tel. 9 61 80 73

09.00-18.00 08.00-14.00 geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen 13.00-18.00 geschlossen geschlossen geschlossen 08.00-15.00

Zentrum für Drogenhilfe
Regenbogen, 
Friesenstraße 8, Telefon 4 44 22 21
Begegnungszentrum
Suchtberatung

08.00-16.00
08.00-16.00

08.00-16.00
08.00-16.00

geschlossen
geschlossen

geschlossen
geschlossen

geschlossen
geschlossen

geschlossen
geschlossen

 

geschlossen
geschlossen

 

08.00-16.00
08.00-13.00

08.00-16.00
08.00-13.00

geschlossen
geschlossen

geschlossen
geschlossen

geschlossen
08.00-13.00

Zentrum für Drogenhilfe
Suchtberatung Grünau 
Potschkaustraße 50, Tel. 4 21 72 11

geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen 09.00-19.00 07.00-14.30 geschlossen geschlossen 07.00-14.30

SZL Suchtzentrum gGmbH
Suchtberatungsstelle „Impuls“ – 
Möckernsche Straße 3, Tel. 5 66 24 24

09.00-18.00 09.00-18.00 geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen 09.00-18.00 09.00-18.00 geschlossen geschlossen geschlossen

Suchtberatungsstelle „Blaues Kreuz“ – 
Georg-Schumann-Straße 172, 
Tel. 92 65 70
Blaues Café

geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen 10.00-16.00 10.00-16.00 geschlossen geschlossen geschlossen

Soziales / Jugend
Leipziger Amtsblatt
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SEIT 15. Dezember bevölkern 
120 Kindergartenkinder und 
60 Krippenkinder die Marcus-
gasse 7. Eine Woche zuvor war 
der Neubau an den Träger, die  
Johanniter-Unfallhilfe e. V., 
übergeben worden. Die neue 
Kita will sich als Familienzen-
trum in Schönefeld etablieren, 
so jedenfalls die Pläne der Jo-
hanniter, die ein offenes Kon-
zept anstreben. Gemeinsam mit 
Kooperationspartnern werden 
sie Elternbildung und Eltern-
kurse anbieten. „Mit den neu-
en Kindertageseinrichtungen 
in der Marcusgasse, Kohlgar-
tenstraße, Lutherstraße, Hilde-
gardstraße und Wurzner Stra-
ße entstehen in Neustadt-Neu-
schönefeld und Volkmarksdorf 
bis zum kommenden Frühjahr 

Platz ist genug: Der Zweigeschosser, errichtet von der Malios Immobilien GmbH für Gesamtkosten von 
3,3 Millionen Euro, verfügt über 1 400 Quadratmeter Innenräume und 3 500 Quadratmeter Außengelän-
de. Den Entwurf für das Familienzentrum liefert das Büro Hobusch und Kuppardt Architekten.  Foto: abl

Neue Kita Markusgasse wird FamilienzentrumInternationale 
Wochen gegen 

Rassismus

VOM 16. bis 29. März 2015 fi n-
den bundesweit die Internati-
onalen Wochen gegen Rassis-
mus statt. Vereine, Schulen, Ju-
gend- und Kultureinrichtungen 
sowie weitere Organisationen 
und Institutionen sind wieder 
eingeladen, eigene Beiträge an-
zumelden. Die Veranstaltungs-
meldungen sind an die Stadt 
Leipzig, Referat für Migration 
und Integration, 04092 Leipzig, 
oder per Fax an 1 23 26 95 bzw. 
per E-Mail an migration.inte
gration@leipzig.de zu richten.

Redaktionsschluss für das 
Programmheft ist der 20. Janu-
ar 2015. Unter www.leipzig.de/
antirassismus gibt es den ent-
sprechenden Vordruck. 

Jungfußballer aus aller Welt 
treten gegeneinander an

ETWA 600 junge Fußballe-
rinnen und Fußballer aus 
verschiedenen Nationen im 
Alter von 10 bis 18 Jahren 
treten zwischen Weihnach-
ten und Silvester wieder 
beim großen Komm-Mit-
Hallenturnier gegen das run-
de Leder. 

Vom 27. bis 30. Dezember 
ist zur 23. Ausgabe des Kunst- 
rasenturniers auf dem Ge-
lände der Sportschule „Egi-
dius Braun“, Abtnaundorfer 
Straße 47, jede Menge Be-
trieb. Los geht’s mit dem of-
fi ziellen Empfang der Teil-
nehmer in den Unterkünften 
am Samstagnachmittag. Das 
Turnier selbst startet dann am 
Sonntagvormittag um 9.15 
Uhr mit der Eröffnungsfeier 
und 10.15 Uhr mit dem ers-
ten Gruppenspiel. Abgerun-
det wird der sportliche Wett-
bewerb am Dienstag, wenn 

die Teilnehmer einen Ausfl ug 
in die Sachsentherme unter-
nehmen.

Sportbürgermeister Hei-
ko Rosenthal, Schirmherr der 
Veranstaltung, begrüßt Kin-
der und Jugendliche aus Al-
banien, Ägypten, Ghana, Indi-
en, Österreich und Russland. 
Beim Aufeinandertreffen mit 
den Leipziger Kids geht es 
nicht nur um den Austausch 
der neuesten Fußballtricks, 
sondern auch um das Ken-
nenlernen untereinander. Die 
Stadt Leipzig fördert das Tur-
nier mit 3 200 Euro bei rund 
66 000 Euro Gesamtkosten 
für den Veranstalter „KOMM 
MIT – gemeinnützige Gesell-
schaft für internationale Ju-
gend-, Sport- und Kulturbe-
gegnungen mbH“. 

900 neue Kita-Plätze“, verkün-
dete Dr. Heike Förster vom Amt 
für Jugend, Familie und Bil-
dung zur Eröffnungsfeier. Er 
freue sich, dass sich dieses Haus 
endlich mit Leben und Kin-
derlachen füllt und wünsche 
sich, dass das Familienzent-
rum  Marcusgasse für Groß und 
Klein ein Ort des Austauschs, 
des Wachsens und der Freude 
werde, erklärte Alexander Ma-
lios als Bauherr. In dieser Funk-
tion hat er  gerade ein weite-
res Projekt in Angriff genom-
men: Am 19. Dezember setzte 
er gemeinsam mit Bürgermeis-
ter Thomas Fabian den Spa-
tenstich für den Kita-Neubau 
Clara-Wieck-Straße 9,  der 117 
Kindergarten- und 48 Krippen-
kinder aufnehmen soll. 

DER aktuelle Suchtbericht 
der Stadt Leipzig liegt vor. 
Er beruht auf Daten aus dem 
Jahr 2013 und „beschreibt 
Entwicklungen und Trends. 
Er zeigt die Vielfalt der Stra-
tegien der Prävention, Bera-
tung und Behandlung, Maß-
nahmen zur Schadensverrin-
gerung, Repression sowie Ko-
operation von Behörden und 
Suchthilfeangeboten“, erklärt 
Sozialbürgermeister Thomas 
Fabian.

Insgesamt 4 166 Menschen 
wurden 2013 in den sieben 
Suchtberatungs- und Be-
handlungsstellen Leipzigs 
beraten und betreut – davon 
90 Prozent Erkrankte und 10 
Prozent Angehörige. Men-
schen mit Alkoholproblemen, 
-missbrauch und -abhängig-
keit waren auch im Jahr 2013 
mit rund 55 Prozent aller Be-
handelten die größte Klien-
tengruppe in den Suchtbera-
tungsstellen. Menschen, die 
wegen einer Abhängigkeit 
von illegalen Drogen behan-
delt wurden, nahmen 39 Pro-
zent der Behandlungsfälle ein. 
Hier weist der Missbrauch von 
Crystal statistisch die größte 
Steigerungsrate auf (2013: 447 
Klienten,  2012: 330 Klienten). 

Der Suchtbericht kann he-
runtergeladen werden unter:

Aktueller 
Suchtbericht 
erschienen

Miteinander gegeneinander: Beim Komm-Mit-Hallenfußballtur-
nier treten Jugendliche nicht nur zum Wettbewerb an, sondern 
verbringen auch gemeinsame Freizeit.  Foto: KOMM MIT gGmbH

„Eat! Eat! Eat!“: 
Internationales 

Festival sucht Helfer

WIE sich internationale Kü-
che und Kultur vermischen 
und ergänzen, zeigt am 28. 
und 29. August des kommen-
den Jahres ein „Foodfestival“  
namens „Eat! Eat! Eat!“. Köche 
und Musiker aus den Leipzi-
ger Partnerstädten geben einen 
Einblick in die Kulinarik und 
Kultur ihrer Städte und ihres 
Landes. Für die Betreuung und 
Beherbergung der internatio-
nalen Gäste werden noch Leip-
ziger Bands und Gastronomen 
als Paten gesucht. Interessen-
ten können sich bis zum 5. Ja-
nuar 2015 an den Veranstalter, 
die Blues Agency GmbH, wen-
den: Tel. 3 03 73 00, E-Mail: db@
bluesagency.de. 

www.leipzig.de/
suchthilfe@

www.komm-mit.comw@

Ankommen und Kulturen kennenlernen 

DRAMATISCHE Wochen lie-
gen hinter ihnen: Viele der 
Flüchtlinge, die derzeit in 
Leipzig aufgenommen wer-
den, kämpfen mit Heimatver-
lust und Zukunftsangst. Am 
16. Dezember konnten Frau-
en, Männer und Kinder in der 
Asylbewerberunterkunft Rie-
beckstraße 63 ihre Notlage für 
einige Stunden vergessen.

Überrascht wurden die Fa-
milien an diesem Nachmittag 
mit einer aufwendig gestalte-
ten Weihnachtsfeier, ausgerich-
tet vom Leipziger Schulteil der 
Bildungsakademie Dresden. 

Große Bescherung mit 200  
liebevoll gestalteten Päckchen, 
Weihnachtslieder vom gerade 
gegründeten Schulchor vor-
getragen, gutes Weihnachtsge-
bäck und Weihnachtsgrüße ha-
ben diesen Nachmittag beson-
ders gemacht, denn Ankommen 
heißt auch Kulturen kennenler-
nen und Menschen treffen. „Das 
war unser Motto“, sagt Professor 
Lothar Langguth, Geschäfts-
führer der Bildungsakademie 
Dresden. „Jedes Jahr zur Weih-
nachtszeit engagieren wir uns 
in Kinder- oder Altersheimen. 
In diesem Jahr war von vorn-
herein klar, dass wir Flüchtlin-
gen aus Kriegs- und Krisenge-
bieten Freude schenken woll-
ten“.  Als sozialer Bildungsträ-
ger sei es der Schule wichti-
ges Anliegen, nicht nur sozi-
ale Berufe auszubilden, son-
dern das auch zu leben. Die 
angehenden Erzieher, Ergo-
therapeuten und deren Lehr-
kräfte nebst Verwaltungsstab 
packten nicht einfach „Über-
fl üssiges“ zusammen, sondern 

suchten sorgsam aus, was ge-
nau benötigt wird und damit 
verschenkt werden sollte. Und 
es  ging nicht nur ums Schen-
ken und Vermitteln hiesiger 
Weihnachtsbräuche. Zuhören, 
was die Familien in ihren Hei-
matländern erlebt haben, wa-
rum sie fl üchten mussten, wel-
che Ängste sie jetzt umtreiben, 
auch darum drehten sich viele  
Gespräche. Dieser Austausch, 
das Mitdenken, Aufklären und 
Hilfe zur Selbsthilfe anbieten,  
einfach Brücken bauen, ist  jetzt 
vordringlich, und das nicht nur 
zu Weihnachten.

Für die Bildungsakademie 
heißt das: Die Feier war keine 
Einmal-Aktion, der Kontakt 
zur Asylbewerberunterkunft  
soll nicht abreißen. 

Bildungsakademie veranstaltet Weihnachtsfeier in Asylbewerberunterkunft

Mit Freude schenken: Bärbel Spemann (Bildungsakademie) und ihr Team haben sehr genau hingesehen, 
was Mütter, Kinder und Väter in dieser besonderen Lebenslage brauchen können.    Foto: M. Dabdoub

28 661 Menschen aus Syrien haben zwischen Januar und Oktober 
2014  in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Grund dafür sind 
der Bürgerkrieg und die Verfolgung von Minderheiten in Ländern 
wie Syrien, Serbien oder Eritrea. 
Sachsen hat 2014 genau 5,1 Prozent aller in Deutschland neu 
Asyl beantragenden Flüchtlinge aufzunehmen. Auf Leipzig 
entfallen davon im laufenden Jahr knapp 13 Prozent. Der-
zeit leben in Leipzig 2 220 Asylsuchende und Geduldete. Bis 
Ende November dieses Jahres wurden 837 Personen zugewie-
sen. Bis einschließlich Dezember werden noch rund 400 wei-
tere Menschen erwartet. Hauptherkunftsländer sind Syrien, 
die Russische Föderation, Serbien, Indien und Tunesien. Unter-
gebracht sind die Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften 
und in Häusern für gemeinschaftliches Wohnen. Außerdem 
stehen Übergangswohnungen zur Verfügung. Alle wichtigen 
Informationen über Flüchtlinge und Asylsuchende in Leipzig 
sind im Internet zusammengefasst unter: 

 www.leipzig.de/fl uechtlinge@

 Hintergrund

Geschichten 
vom 

Kennenlernen
„KENNENLERNEN“ – was 
einfach klingt, braucht trotz-
dem eine erste Initiative. Sol-
veig Hoffmann, seit einem Jahr 
ehrenamtlich im Asylbewer-
berheim Torgauer Straße  tätig, 
hat sich dafür stark gemacht. 
„Ich bin von Bewohnern  und 
Freunden oft gefragt worden, 
wo man sich denn begegnen 
kann“, so die freiberufl iche The-
atermacherin und Pädagogin. 
„Da wurde mir bewusst, dass 
wir dafür Orte und Strukturen 
brauchen“.  Sie wandte sich an 
die Galerie für Zeitgenössische 
Kunst (GfZK) und fand Partner 
für ihr Projekt „kennen.lernen“. 
„Bewohner der Torgauer Stra-
ße, darunter viele Kinder, sowie 
Leipzigerinnen und Leipziger 
haben sich insgesamt sechsmal 
sowohl im Asylbewerberheim 
als auch in der Galerie getrof-
fen, sind trotz großer Sprach-
barrieren aufeinander zuge-
gangen und haben sich mit 
Händen und Füßen, über Bil-
der, beim Fotografi eren und 
Filmen ausgetauscht“,  so Hoff-
mann. Resultat sind eben die-
se Bilder, die in einigen Fällen 
sehr berührende Geschichten 
erzählen, vom Krieg, von Bom-
ben oder gefährlichen Über-
fahrten. Vor allem aber Port-
räts der Teilnehmer und kleine 
Filme übers Kennenlernen sind 
entstanden. Bis zum 1. Februar 
sind die meisten Arbeiten in der 
GfZK, Karl-Tauchnitz-Stra-
ße 11, ausgestellt.  Doch dabei 
soll es nicht bleiben. Die Teil-
nehmer wünschen sich eine of-
fi zielle Fortsetzung, die es auf 
persönlicher Ebene jetzt schon 
vielfach gegeben hat. 

http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/fluechtlinge-in-leipzig/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/suchthilfe/
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Energiesparend bauen

Ein erfüllbarer Traum?

Ihr Eigenheim

In neuem Glanz?

Ihr altes Heim

Wohnen, Sanieren, Vermieten und Co.
Wohnungsbau Themenabend 19. Januar 2015 von 18:00 bis 21:00 Uhr
Kundencenter Leipzig · Universitätsstraße 16 · Telefon 0351 4910-4920

Hausbesichtigung im Advent!

Individuelle Terminvereinbarung: % 034341/43122 

Bellmann Immobilien GmbH & Co. KG

Town & Country Lizenz-Partner · www.bellmann-immobilien.de

Besuchen Sie uns im:

OKAL-Musterhaus
Döbichauer Straße 13 
04435 Schkeuditz OT Dölzig 
034205/65950
www.okal.de 

...im eigenen Zuhause
Fröhliche Weihnachten...

Hausbau

www.okal.de

BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

n

Wir suchen ständig

EFH, Baugrundstücke 
und Mehrfamilienhäuser.

Wir vermitteln unseren Kunden 
attraktive Finanzierungen!

www.kontorfinanz.de
0341-9610065

Millionen für Neubau und Bestandspfl ege
Die Wohnungsgenossenschaften Lipsia und Elsteraue investierten 2014 erneut umfangreiche Mittel –

Die Lipsia baut weiter neue Immobilien in Leipzig
Die Leipziger Wohnungsgenos-
senschaften „Lipsia“ und „El-
steraue“ eG investierten in die-
sem Jahr insgesamt 4,6 Millio-
nen Euro in Maßnahmen für ei-
nen noch besseren Wohnkom-
fort. „Es ist uns wichtig, unseren 
Bestand zu pfl egen und attrak-
tiv zu gestalten“, so Vorstand Wil-
helm Grewatsch. „Schließlich 
möchten wir, dass unsere Genos-
senschafter sich dauerhaft in un-
seren Wohnungen wohlfühlen.“

Zur Aufwertung ihres Woh-
nungsbestandes verwendete 
die Lipsia in diesem Jahr rund 
2,9 Millionen Euro, bei der El-
steraue waren es 1,7 Millio-
nen Euro. Ein Großteil dieser 
Investitionen, die ausschließ-
lich aus Eigenmitteln fi nan-
ziert wurden, fl oss bei der Lip-
sia in den Anbau von weiteren 
acht Aufzugsanlagen (1,2 Mio. 
Euro), bei der Elsteraue in vier 
neue Aufzugsanlagen in Verbin-

nungen für den Nachbezug zur 
Verfügung gestellt.
Zusätzlich fließen 2014/2015 
über acht Millionen Euro in 
das Lipsia-Neubauprojekt 
„Kulkwitzer See-Terrassen“ in 
Grünau. Baubeginn war im März 
und die Arbeiten liegen im Plan – 
für alle drei Gebäude (insgesamt 
48 Wohnungen) konnten die Roh-
bauarbeiten im November 2014 
abgeschlossen werden. Derzeit 
laufen Estrich- sowie Wärme-
dämm- und Außenarbeiten. Auch 
mit der Herrichtung der Außen-
anlagen wurde begonnen. Die er-
sten Mieter sollen ab Mitte näch-
sten Jahres einziehen.
Beide Genossenschaften wer-
den auch 2015 umfassend in ih-
ren Wohnungsbestand investie-
ren. Der langjährige Kurs wird 
fortgesetzt und zahlreiche Mo-
dernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen sind bereits 
in Planung.

dung mit einer Fassadendäm-
mung und Verglasung von Log-
gien (1,4 Mio. Euro). Insgesamt 
zwölf neue Außenaufzüge ent-

standen so an Wohnhäusern in 
den Stadtteilen Grünau (Miltit-
zer Allee), Marienbrunn (Rübe-
zahlweg) und Lößnig (Gerster-
straße). Darüber hinaus wurden 
neben zahlreichen Balkon-Neu-
bauten, Fassadensanierungen 
u. a. erhebliche weitere Mittel 
für die Aufbereitung von Woh-

Blick auf die Baustelle der „Kulkwitzer See-Terrassen“ in Grün-
au – ein Neubauprojekt der WG „Lipsia“ eG.

(djd/pt). Luft ist das wichtigste 
Lebensmittel. Was banal klingt, 
erhält mehr Bedeutung, wenn 
man sich bewusst macht, dass man 
sich bis zu 90 Prozent des Tages 
in geschlossenen Räumen aufhält. 
Schon bei der Planung des eige-
nen Hauses sollten daher Bau-
stoffe und Ausstattungsprodukte 
klug ausgewählt werden.
Wer sich etwa für Roth-Massiv-
haus als Baupartner entscheidet, 
kann sich auf ein wohngesundes 
Haus verlassen. Unabhängige 
Gutachter vom TÜV Rheinland 
haben dem Familienunterneh-

men mit Sitz in Berlin und Ham-
burg nun das Zertifi kat „schad-
stoffgeprüft“ verliehen. Es doku-
mentiert eine wohngesunde, also 
schadstoffarme Innenraumluft. 
Sämtliche Bauprodukte, die zum 
Einsatz kommen, wurden dafür 
streng geprüft - ob Wandbaustoffe, 
Farben oder Lacke. „Angesichts 
stark zunehmender allergischer 
Reaktionen hat sich die Wohnge-
sundheit zu einem wichtigen The-
ma in der Bauherrenberatung ent-
wickelt“, sagt Geschäftsführer En-
rico Roth. „Darauf reagieren wir 
mit dem TÜV-Zertifi kat.“

Geprüfte Sicherheit

Umwelt / Sport
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DIE Stadt Leipzig weist da-
rauf hin, dass das Betreten 
von Eisfl ächen auf eigene Ge-
fahr erfolgt.

Stärke und Tragfähigkeit 
von Tümpeln, Seen, Flüssen 
und Weihern sind trotz teilwei-
se vermeintlich geschlossener 
Eisdecken schwer einschätz-
bar. Aus diesem Grund kann 
eine ausreichende Belastbar-
keit fürs Schlittschuhlaufen, 
Eishockey oder Spazierenge-
hen nicht garantiert werden.

Gemäß Leipziger Polizei-
verordnung ist das Betreten 
oder Benutzen der Eisfl ächen 
auf allen öffentlichen Gewäs-
sern der Stadt Leipzig nur 

Betreten von Eisfl ächen 
auf eigene Gefahr

zulässig, wenn sie durch die 
Kreispolizeibehörde freige-
geben wurden. Ansonsten be-
tritt man die Eisfl ächen im-
mer auf eigene Gefahr. Eine 
Haftung für Schäden, Unfälle 
oder den eventuellen Einsatz 
von Rettungskräften kann die 
Kommune deshalb nicht über-
nehmen. Stattdessen sind Ver-
antwortung und Kosten selbst 
zu tragen.

Eissport auf dem Cospu-
dener See ist grundsätzlich 
verboten. Für das bei Dauer-
frost beliebte Eissegeln auf 
dem Cospudener See ist eine 
wasserrechtliche Genehmi-
gung erforderlich. �

Immer wieder eine Gefahr: Das Betreten vermeintlich gefrore-
ner Eisfl ächen.                                        Foto: Mahmoud Dabdoub

Wanderausstellung 
„Energetische 

Sanierung“ 
DIE Wanderausstellung „En-
ergetische Sanierung“ der 
Sächsischen Energieagen-
tur GmbH (SAENA) macht im  
Foyer des Technischen Rat-
hauses Station. Bis zum  24. 
Februar 2015 informiert die 
Schau zu Themen rund um 
die Gebäudesanierungen 
(wirtschaftliches Bauen, 
gesetzliche Anforderun-
gen, Gebäudedämmungen, 
Energieeffizienzverbesse-
rungen). Praxisbeispiele 
komplettieren die Schau, die 
auch Kindern viele Möglich-
keiten zum spielerischen Ler-
nen bietet. �

Der Jahreswechsel in der Leipziger Feuerwehr- und Rettungsleitstelle fordert ganzen Einsatz

Keine Routineangelegenheit: Die Disponenten in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle  arbeiten 
in der Neujahrsnacht unter Hochdruck.              Foto: Branddirektion

Normaler Tag mal fünf

EINES wissen die Disponenten 
der Feuerwehr- und Rettungs-
leitstelle in der Hauptfeuer-
fache Leipzig schon jetzt: Wer 
am 31. Dezember Spät- und 
Nachtschicht hat, muss sich 
auf den stressigsten  Dienst des 
Jahres einstellen. Und der er-
fordert ganze Konzentration.

Knapp 500 Einsätze sind in 
den Vorjahren jeweils am letz-
ten Tag des Jahres gezählt wor-
den –  alles von Leipziger Bür-
gern abgesetzte Notrufe. „Die 
Einsätze in der Notfallrettung 
überwiegen dabei“, weiß Joa-
chim Petrasch, in der Brand-
direktion für Öffentlichkeits-
arbeit zuständig. „Bei über 80 
Prozent der Notrufe müssen 
Notarzt oder Rettungssanitä-
ter alarmiert werden. Die rest-
lichen Einsätze – in der Silves-

ternacht 2012 waren es 107, im 
Vorjahr „nur“ 85 – müssen die 
Männer in den Feuerwehr-Ein-
satzfahrzeugen stemmen“.  Sie 
hätten dabei ein bis zu fünf Mal 
höheres Einsatzaufkommen 
abzuarbeiten als an einem ge-
wöhnlichen Wochentag. Wäh-
rend in einer normalen Wo-
che technische Hilfseinsätze 
überwiegen, seien es zu Sil-
vester natürlich die Alarmie-
rungen zu Bränden. Vor allem 
in der Zeit nach Mitternacht 
seien die Löschfahrzeuge un-
terwegs, um durch unsachge-
mäß abgeschossene Silvester-
raketen entstandene Brände 
auf Balkonen oder Dächern 
zu löschen. „Diese Einsätze 
dauern dann häufi g länger,“ so 
Petrasch, wie vor zwei Jahren 
beim Dachstuhlbrand in der 
Luppenstraße. 

Doch sorgloser Umgang mit 
Pyrotechnik führe häufi g schon 
früher am Silvesterabend zu 
Bränden. Deshalb appelliert 
die Feuerwehr wie jedes Jahr, 
genug Abstand von Gebäuden 
zu halten, die Raketen aus ei-
ner – am besten in einem Bier-
kas-ten stehenden – Flasche 
abzuschießen und Blitzknaller 
nicht auf andere Personen zu 
werfen. Dass nur zugelassene 
Pyrotechnik verwendet werden 
darf, versteht sich von selbst. 

Weil unter Alkoholein-
fluss die Aufmerksamkeit 
sinkt, verbrennen oder verlet-
zen sich viele Leute beim Ab-
brennen von Feuerwerkskör-
pern an den Händen.  Auch 
Stürze sind in diesem Zustand 
keine Seltenheit und müs-
sen behandelt werden. „Da-
bei ist das Einsatzaufkommen 

im Rettungsdienst an diesem 
Abend nicht konstant“, weiß 
Petrasch. Erfahrungsgemäß 
steige die Anzahl der Notfal-
leinsätze ab 22 Uhr systema-
tisch an. „Falls alle Rettungs-
transportwagen und Notarz-
teinsatzfahrzeuge im Einsatz 
sind, setzt die Leitstelle auch 
Löschfahrzeuge der Berufsfeu-
erwehr im sogenannten First-
Responder-System ein.“

Unterstützt wird die Be-
rufsfeuerwehr natürlich von 
den Kameradinnen und Ka-
meraden einiger der 22 Orts-
feuerwehren. Sie verzichten  
auf ihre private Silvesterfei-
er und halten sich startklar in 
ihren Gerätehäusern auf. Da-
durch sind sie sofort verfüg-
bar, die Anfahrzeit zum Ge-
rätehaus fällt weg.

Bei der Planung für die 
Silvesternacht überlässt die 
Branddirektion nichts dem 
Selbstlauf.  Basis für die Per-
sonalplanung und die Zahl 
der Rettungswagen, die ein-
gesetzt werden, bilden die 
Einsatzdaten  der vergan-
genen Jahre. Bereits im  No-
vember wird im Sachgebiet 
Einsatzvorbereitung begon-
nen, einen speziellen Einsatz-
plan aufzustellen, in den alle 
notwendigen Positionen ein-
fl ießen. So sind während der 
Nachtschicht in der Feuer-
wehr- und Rettungsleitstelle 
drei zusätzliche Disponenten 
an Bord, bei Bedarf kann noch 
auf ausgebildete Feuerwehr-
männer zurückgegriffen wer-
den. Und die Männer sind 
auch gut vernetzt: Durch die 
Standleitung zum Führungs- 
und Lagezentrum der Poli-
zei können bei Bedarf auch 
Brandmeldungen entgegen-
genommen werden.

Und noch eins steht fest: 
Null Uhr knallen keine Korken 
in der Leitstelle, dazu ist kei-
ne Zeit. Und wenn doch, dann 
stoßen die Kollegen schlicht 
und schnell mit einer Tasse 
Kaffee an. �

Weihnachtsfrieden: Stadt verschickt zum 
Jahreswechsel keine Bußgeldbescheide

LEIPZIGER und Leipzige-
rinnen, die einen Bußgeldbe-
scheid erwarten, können et-
was aufatmen: In der Zeit vom 
18. bis 28. Dezember gilt in der 
Stadt der sogenannte „Weih-
nachtsfrieden“.  In dieser Zeit 
werden keine Verwarnungen 
und Bußgeldbescheide ver-
sandt.  Bereits ab 16. Dezem-
ber hat das Ordnungsamt die 
Vollstreckungen zu den Buß-
geldvorgängen ausgesetzt. Al-
lerdings heißt das nicht, dass 
Sünder ungestraft davonkom-

men. Schon ab dem 29. De-
zember wird die Vollstreckung 
wieder aufgenommen und Be-
scheide gehen in die Post. Aber 
es gibt Ausnahmen: Die gelten 
für Vorgänge, bei denen rechts-
verbindliche Fristen nicht ein-
gehalten worden sind, bei-
spielsweise bei drohender Ver-
jährung. Und es gibt Betroffene, 
die ihren Bescheid direkt wün-
schen, wenn sie beispielsweise 
die freien Tage nutzen wollen, 
um ein ihnen auferlegtes Fahr-
verbot abzuarbeiten. �

Kfz-Ummeldung: 
Im Januar längere 
Wartezeit planen 

AUFGRUND umfangreicher 
technischer Änderungen für 
die ab 1. Januar 2015 mög-
liche Kfz-Abmeldung übers 
Internet kann es ab dem 
2. Januar generell längere 
Warte- und Bearbeitungs-
zeiten im Ordnungsamt ge-
ben. Das Ordnungsamt bit-
tet um Verständnis für even-
tuelle Verzögerungen. Ab 
5. Januar können Termine 
unter www.leipzig.de/zu-
lassung vereinbart werden. 

Ab dem neuen Jahr kön-
nen Fahrzeuge bei der zu-
ständigen Kfz-Zulassungs-
behörde online abgemeldet 
werden. Sicherheitscodes 
in der Zulassungsbescheini-
gung Teil I (Fahrzeugschein) 
und auf den Prüfplaketten 
der Kennzeichen sowie die 
eingeschaltete eID-Funkti-
on des neuen Personalaus-
weises machen dies möglich. 
Weitere Informationen zur 
internetbasierten Fahrzeug-
zulassung gibt es im Internet 
auf der Seite www.bmvi.de 
des Bundesministeriums für 
Verkehr. �
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Weihnachten ist die Zeit des 
Zusammenseins und des Genie-
ßens. Und damit nicht zu viel Zeit 
beim Kochen vergeht, lassen sich 
die himmlischen Helfer gerne un-
terstützen. Die frischen Backtei-
ge von HENGLEIN überzeugen 
mit einem Geschmack wie selbst 
gemacht. Frischer Blätterteig, 
knuspriger Pizzateig und lecke-
rer Focacciateig sind mit Gemüse, 
Fleisch oder Fisch im Handum-
drehen kombiniert. Aus Mür-
be-, Hefe- und Strudelteig 
sind kinderleicht süße 
Nachspeisen gebacken 
und zum Frühstück 
gibt es selbst ge-
machte Croissants. 
So wird die ganze 
Familie an Weih-
nachten verwöhnt. 

Für Kenner und 
Genießer steht fest, 
was von Experten 

Abwechslung in der Weihnachtsküche mit 
den frischen Backteigen von HENGLEIN

nun auch offiziell bestätigt wur-
de: Die frischen Backteige von 
HENGLEIN wurden 2014 zur 
TOP Marke des Jahres gewählt. 

Lust auf mehr?  
Viele Rezeptideen gibt es unter 

www.henglein.de Franken

Bei Bamberg, 5 T. HP ab 155,- €, eig. Metz-
gerei, Menüwahl,  09535-241, Prosp. anf.
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Himbeer-Joghurt-
Törtchen

(rgz). Kaum irgendwo sonst im Su-
permarkt ist die Auswahl so groß 
wie in den Dessertregalen. Dazu 
kommen noch die tiefgekühlten 
Süßspeisen - und schon hat der 
Verbraucher im wahrsten Sinne 
die Qual der Wahl. Wenn man dem 
Onlinevoting von 1.000 Produktte-
stern folgt, wird die Entschei-
dung vielleicht etwas einfacher: 
Zum „Dessert des Jahres 2014“ 
unter den tiefgekühlten Süßspei-
sen wurde das „Himbeer-Joghurt-
Törtchen“ gekürt. Die fruchtige, 
kleine Leckerei aus ganzen Him-
beeren und leichter Joghurt-Sah-
ne auf einem dünnen Mürbeteig-
boden gibt es exklusiv bei bofrost. 
Bewertungskriterien für die Tester 
waren der Geschmack, das Ausse-
hen und die Qualität der Nach-
speisen. Beim Siegerdessert wur-
de besonders die Kombination aus 
süßer Joghurt-Sahne und fruch-
tigen Himbeeren gelobt.

Beschlüsse der Stadtratssitzung vom 10. Dezember 2014
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DIE hier inhaltlich zusammengefassten Beschlüsse ha-
ben keinen Anspruch auf juristische Richtigkeit. Recht-
lich bindend sind nur die Originaldokumente, die 
wortgenau im elektronischen Ratsinformationssystem 
(ALLRIS) zu fi nden sind. Unter https://ratsinfo.leipzig.de 
gibt es sämtliche öffentliche Dokumente zur Ratsver-
sammlung und ihren Gremien. 

Das Recherchesystem bietet einen Überblick über die 
Sitzungstermine und Niederschriften der Ratsversamm-
lung und ihrer Gremien, Beschlüsse, Vorlagen der Ver-
waltung, Anträge und Anfragen der Fraktionen, An-
träge von Ortschaftsräten, wichtige Angelegenheiten 
von Stadtbezirksbeiräten, Petitionen von Einwohnern 
sowie die Einwohneranfragen. 

Stellungnahme der Stadt Leipzig zum 
Städtebaulichen Entwicklungskonzept Leuna

Verbesserung der Sanitäranlagen 
in Schulen und Sporthallen

Die Sanitäranlagen der Leipziger Schulen müssen 
saniert und besser instand gehalten werden. In ei-
ner Analyse sollen die Zustände der einzelnen Toi-
letten in den Schulen und Schulsporthallen der Mes-
sestadt festgestellt werden. Das Ergebnis der Unter-
suchung soll einem Programm zur Instandhaltung 
und Sanierung als Grundlage dienen. Die durch das 
Programm eruierten erforderlichen Bau- und Sanie-
rungsmaßnahmen sollen noch in den Doppelhaushalt 
2015/2016 einfl ießen.

Überplanmäßige Aufwendungen
im Leistungspaket Reinigung

Die Stadt vergibt auf Grundlage der  Verdingungsord-
nung für Lieferungen und Leistungen (VOL) per Ver-
gabeverfahren Aufträge (bspw. Reinigungsleistungen) 
an Dienstleister, um die Hygiene in kommunalen Ein-
richtungen wie Kitas, Schulen oder Kulturstätten zu 
sichern. Zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen 
wird 2014 stadtweit u. a. aufgrund tarifl icher Ände-
rungen im Gebäudereinigungshandwerk ein fi nan-
zieller Mehraufwand nötig. Dieser wurde bestätigt. 

Sächsische Gemeinden sind u. a. auf Grundlage der 
Gemeindeordnung des Freistaates zur Erhebung eines 
kalkulatorischen Zinssatzes verpfl ichtet. Öffentliche 
Einrichtungen der Stadt Leipzig wie bspw. Friedhöfe, 
Marktamt, Rettungsdienst oder Feuerwehr erheben für 
die Leistungen, die sie erbringen, Gebühren und Entgel-
te. An dieser Stelle tritt der kalkulatorische Zinssatz in 
Kraft. Durch ihn soll das von der Stadt eingesetzte bzw. 
vorfi nanzierte Kapital für die o. g. kommunalen Ein-
richtungen refi nanziert werden. Schon bisher lag die-
ser Zinssatz bei 5 Prozent, mit dem Beschluss bleibt er 
auch in den Haushaltsjahren 2015/16 auf gleicher Höhe.

Die Stadt Leipzig gewährleistet in den städtischen 
Kindertageseinrichtungen neben dem täglichen Mit-
tagessenangebot auch eine Frühstücks- und Vesper-
versorgung. Damit wird insbesondere den Anforde-
rungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
e.V. zur Verpfl egung in Tageseinrichtungen für Kin-
der Rechnung getragen und ein Beitrag zur Förde-
rung einer vollwertigen gesunden Ernährung der 
Kinder geleistet.

Festlegung des kalkulatorischen 
Zinssatzes für den Haushalt 2015/2016

Freiwillige Leistung: 
Speisenverordnung in Kitas

Annahme von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen

Einstimmig hat die Ratsversammlung die Entgegennah-
me einer Reihe von Spenden für die Stadt Leipzig und 
ihre Eigenbetriebe beschlossen. Die aktuell zur Abstim-
mung gestellte Zuwendungsliste des Dezernats Finan-
zen umfasst den Zeitraum Januar bis November 2014. 

Durch eine zum 01.01.2014 in Kraft getretene Neu-
regelung in der Sächsischen Gemeindeordnung bedarf 
die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schen-
kungen oder ähnlichen Zuwendungen der Entscheidung 
des Stadtrates.

Änderung der Finanzierung zum 
Baubeschluss der Werner-Heisenberg-Schule

Die Versammlung hat der Änderung des Bau- und 
Finanzierungsbeschlusses des Werner-Heisenberg-
Gymnasiums zugestimmt. An der Schule laufen seit 
Oktober 2013 Brandschutzmaßnahmen und die Er-
neuerung der elektronischen Anlage. Auch die Sa-
nierung der äußeren Hülle des Gebäudes ist bereits 
vom Stadtrat beschlossen. Letztere war bisher im 
Ergebnishaushalt verankert. Mit dem nun gefassten 
Beschluss wird sie in den Finanzhaushalt überführt. 

Die Stellungnahme der Stadt Leipzig zum „Städ-
tebaulichen Entwicklungskonzept zur Einzelhan-
delsentwicklung in Leuna“ wurde bestätigt. Das Kon-
zept sieht die landes- und regionalplanerische Hö-
herstufung der Stadt Leuna als sogenanntes „Mittel-
zentrum“ vor. Damit wäre es Leuna u.a. möglich, den 
Saalepark als Einkaufszentrum auszubauen. Leipzig 
steht diesen möglichen Planungen kritisch gegen-
über und lehnt die geplante Höherstufung Leunas ab.

Kofi nanzierung des 
Beschäftigungsprojektes „SCHAUPLATZ“

Fahrradbügel
am Kleinmessegelände

Am Haupteingang des Kleinmessegeländes werden 
im Jahr 2015 etwa 30 bis 35 Fahrradbügel eingebaut. 
Um die Einfahrt durch die Tore nicht zu beeinträch-
tigen, sollen die Bügel zwischen die Bäume am Ge-
lände-Zaun Jahnallee gesetzt werden. Dadurch soll 
sowohl das wirre Abstellen von Fahrrädern an Zäu-
nen und Bäumen rings um das Gelände als auch das 
wilde Parken von Fahrzeugen auf dem 3,50 Meter 
breiten Grünstreifen an der Ostseite der Kleinmes-
se ein Ende haben.

Abschlussprüfer für
städtische Eigenbetriebe bestellt

Der Pachtvertrag zwischen der Stadt und der Klini-
kum St. Georg gGmbH, der zum 1. Januar 2006 ge-
schlossen und zum 1. Januar 2010 erstmals geändert 
wurde, ist erneut überarbeitet worden. Die Pacht be-
trägt ab dem 1. Januar 2015 demnach 1,32 Millionen 
Euro jährlich und liegt damit 70 000 Euro höher als 
in den Vorjahren. 

In einem Eilverfahren haben die Stadträte einer bau-
lichen Erweiterung der 77. Grundschule in der Rie-
beckstraße 50 in Leipzig-Thonberg zugestimmt. Laut 
Schulnetzplan steigt die Anzahl an Grundschülern ab 
dem Jahr 2015/2016, sodass eine generelle Kapazitäts-
erweiterung an Grundschulen und die Gewährleistung 
der Betriebssicherheit der Schulgebäude zwingend not-
wendig ist. Im Zuge der nun beschlossenen Erweiterung 
sollen die ohnehin geplanten Brandschutzmaßnahmen 
mit umgesetzt werden. Der Erweiterungsbau soll zum 
Schuljahr 2016/2017 in Betrieb genommen werden.

Leipzig bekommt 2015 zwei zusätzliche verkaufsoffene 
Sonntage. So kann am 31. Mai anlässlich der Festwoche 
zur Ersterwähnung Leipzigs vor tausend Jahren in den 
Geschäften der Innenstadt geshoppt werden. Zudem sind 
die Verkaufsstellen im Bereich der Alten Messe zwischen 
Zwickauer Straße, Prager Straße, Deutschem Platz und 
Wilhelm-Külz-Park am 18. Oktober geöffnet. Grund ist 
das zu dieser Zeit laufende Oktoberfest auf der Alten 
Messe. Die Öffnungszeiten sind jeweils 12 bis 18 Uhr. 

Die Ortsteilblätter erhalten auch in den Jahren 2015 bis 
2019 fi nanzielle Unterstützung von der Stadt. Die jähr-
lich insgesamt 4 275 Euro Druckkostenzuschuss teilen 
sich in jeweils 427,50 Euro für die Ortschaftsräte Böh-
litz-Ehrenberg, Burghausen, Rückmarsdorf, Holzhausen, 
Liebertwolkwitz, Mölkau, Lindenthal, Plaußig, Seehau-
sen und Wiederitzsch. Grundlage sind die aktuellen Ver-
träge der Stadt mit den jeweiligen Verlagsunternehmen.

Einstimmig hat die Versammlung das Entwicklungs-
konzept der Schola Cantorum Leipzig bestätigt. Es be-
inhaltet den Ausbau der musikalischen Angebote und 
die Weiterentwicklung der Qualität der Ausbildung bei 
dem 1963 gegründeten Kinder- und Jugendchor. Mit der 
Neukonzeption soll die musikalische Früherziehung, 
die bisher vom Förderverein getragen wurde, ab 2015 
in das städtische Chorangebot integriert werden. Zu-
dem bleibt die Chorgemeinschaft weiterhin Mitglied im 
Verband Deutscher Konzertchöre, im Arbeitskreis Mu-
sik in der Jugend und im  Deutschen Jugendherbergs-
werk. Die Absicherung und Weiterentwicklung des Mu-
siktheorie- und Stimmbildungsunterrichts für die Chor-
mitglieder, eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit, 
die Anpassung der Entgelte für die musikalische Aus-
bildung sowie der Eintrittsgelder für Konzerte ab 2015 
sind ebenfalls in dem Konzept geregelt.

Für die städtischen Eigenbetriebe Behindertenhilfe, Kli-
nikum St. Georg, Verbund Kommunaler Kinder- und Ju-
gendhilfe, Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig-Engelsdorf 
und Gewandhaus sind Abschlussprüfer für die Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des Lage-
berichts des aktuellen Wirtschaftsjahres bestellt worden. 

2. Änderung des Pachtvertrages zwischen 
der Stadt und der Klinikum St. Georg gGmbH

77. Schule in der Riebeckstraße 50 
wird ausgebaut

Zusätzliche verkaufsoffene Sonntage 
im Jahr 2015

Verlängerung des Druckkostenzuschusses 
für die Ortsteilblätter

Neues Entwicklungskonzept 
der Schola Cantorum Leipzig 

Matthias Wiedemann zum 
neuen Musikschulleiter gewählt

Matthias Wiedemann wird neuer Leiter der Musikschule 
Leipzig „Johann Sebastian Bach“. Der Eigenbetrieb der 
Stadt hatte im Juli 2014 eine entsprechende Stellenaus-
schreibung im Internet, in der Neuen Musikzeitung On-
line und bei der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht.
Insgesamt gingen 34 Bewerbungen ein. Als geeignetsten 
Anwärter stellte die aus Stadträten und Verwaltungsver-
tretern bestehende Auswahlkommission Wiedemann fest. 
Zum 1. Januar 2015 nimmt der 50-Jährige seine Arbeit auf. 

Feststellung der Jahresabschlüsse 
der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig

Die Ratsversammlung hat folgende Jahresabschlüsse 
der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig bestätigt: Jahres-
abschluss für das Wirtschaftsjahr 2013 für den Eigen-
betrieb Leipzig-Engelsdorf, Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 1. August 2011 bis 31. Juli 2012 und 
für das Rumpfwirtschaftsjahr 1. August 2012 bis 31. 
Dezember 2012 für die Oper Leipzig, Jahresabschluss 
für das Wirtschaftsjahr 1. August 2011 bis 31. Juli 2012 
und für das Rumpfwirtschaftsjahr 1. August 2012 bis 
31.Dezember 2012 für das Theater der Jungen Welt und 
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013 für die 
Stadtreinigung Leipzig.

Theater der Jungen Welt: 
Lydia Schubert weiterhin Verwaltungsdirektorin

Lydia Schubert bleibt Verwaltungsdirektorin und zwei-
te Betriebsleiterin des Theaters der Jungen Welt Leipzig. 
Ihr aktueller Vertrag würde Ende Juli 2017 auslaufen. 
Vorzeitig hat die Ratsversammlung Schuberts Vertrag 
nun bis zum 31. Juli 2020 verlängert. Begründet wurde 
die Entscheidung damit, dass der städtische Eigenbe-
trieb TdJW unter Schubert betriebswirtschaftlich sta-
bil arbeitet und kontinuierlich seinen Gewinn steigert.

Bürgerbeteiligung Bretschneider-Park:
Gottschallstraße einbeziehen?

Eine offene Bürgerbeteiligung soll zeigen, ob die Gott-
schallstraße anteilig in den Arthur-Bretschneider-
Park integriert wird. Bereits 2012 gab es im Rahmen 
des Modellprojekts „Mach‘s Leiser“ eine erste Bür-
gerbeteiligung des Ökolöwe-Umweltbundes Leip-
zig e.V. Damals wurde vorgeschlagen, den Straßen-
abschnitt zwischen dem nördlichen Parkteil in Eu-
tritzsch und dem südlichen Teil in Gohlis stillzule-
gen. Demnach sollte die Straße mit Pollern für den 
Kfz-Verkehr gesperrt werden. Diesem Vorschlag steht 
inzwischen eine bürgerliche Petition entgegen, deren 
Befürworter den gegenwärtigen Zustand beibehal-
ten wollen, da die Straße unter anderem als direkte 
westliche Zufahrt zur Adam-Friedrich-Oeser-Schule 
dient. Um den Konfl ikt beider Seiten zu lösen, wird 
es nun eine weitere Bürgerbefragung geben, die eine 
Entscheidung für oder gegen die Einbeziehung der 
Straße in den Park bringen soll.

Eigentümerziele des Kommunalen Eigenbetriebs
Leipzig-Engelsdorf überarbeitet 

Die Ratsversammlung hat die überarbeiteten Eigen-
tümerziele der Stadt für den Kommunalen Eigenbe-
trieb Leipzig-Engelsdorf (KEE) beschlossen. Dem-
nach ist der KEE Träger beschäftigungspolitischer 
Maßnahmen der Stadt und ihrer Eigenbetriebe, för-
dert und integriert arbeitslose Personen, damit diese 
eine Beschäftigunsfähigkeit erwerben und/oder aus-
bauen. Zudem arbeitet der KEE fl exibel, kosteneffi-
zient und optimiert seine Fördermittelakquise. Der 
KEE wurde 1995 durch die Gemeinde Engelsdorf ge-
gründet und ging durch Eingemeindung in den Be-
trieb der Stadt über. Seine Aufgaben bestehen in der 
Beschäftigung förderungsbedürftiger Menschen und 
in ihrer Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt.

Ab 2015 beteiligt sich die Stadt mit 15 Prozent an der 
Finanzierung des Projektes „SCHAUPLATZ“. Dieses 
fördert die Chancen benachteiligter und individuell 
beeinträchtigter Jugendlicher auf dem Arbeitsmarkt 
und hilft, deren soziale Eingliederung zu verbessern. 
Zudem unterstützt „SCHAUPLATZ“ die Jugend-
lichen dabei, eventuell nachträglich einen Schulab-
schluss zu erwerben.

Neufassung der Wahl- und Entsendeordnung 
für Aufsichts- und Verbandsräte

Die Neufassung der Wahl- und Entsendeordnung zur 
Besetzung von Aufsichtsräten in kommunalen Unter-
nehmen und zur Wahl von Verbandsräten ist bestä-
tigt worden. Die Regelung ist erforderlich, um einer-
seits die Neubesetzung der Aufsichtsräte zu Beginn 
der Wahlperiode durch den neu gewählten Stadtrat 
sicherzustellen und andererseits auch die Besetzungs-
erfordernisse während der Wahlperiode rechtssicher 
gestalten zu können. �

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 
für das Wirtschaftsjahr 2015 bestätigt

Die Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2015 
der kommunalen Eigenbetriebe Städtisches Klini-
kum St. Georg, Stadtreinigung, Eigenbetrieb Leip-
zig-Engelsdorf, Behindertenhilfe und Verbund Kom-
munaler Kinder- und Jugendhilfe sind zur Kenntnis 
genommen und bestätigt worden. 

Kongreßhalle am Zoo: 
Finanzierungskonzept angepasst

Dem Vorschlag zum angepassten Finanzierungskon-
zept zur Sanierung der Kongreßhalle am Zoo sowie 
der Umwandlung des Gesellschafterdarlehens in eine 
Kapitalanlage stimmte der Stadtrat zu. Ebenso be-
stätigte er das erhöhte Gesamtfi nanzierungsvolumen 
von 37,3 Millionen Euro. Die Erhöhung der Bausum-
me resultiert aus nicht bewilligten Fördermitteln, au-
ßerdem waren die Schäden an der Bausubstanz grö-
ßer als ursprünglich angenommen.

Mindeststandard für Beschäftigte 
im öffentlichen Nahverkehr wird geprüft

Die Stadtverwaltung prüft die Mindeststandards zur 
Entlohnung der Beschäftigten im öffentlichen Nah-
verkehr in Leipzig. Zur Frage steht, ob die Angestell-
ten des straßengebundenen ÖPNV künftig nach dem 
jeweils gültigen Tarifvertrag des Landes Sachsen be-
zahlt werden. Bis zum 30. Juni 2015 muss das Prüf-
ergebniss dem Stadtrat vorgelegt werden. Sollte sich 
eine Entscheidung für den sächsischen Tarif als not-
wendig und sinnvoll herausstellen, gilt dieselbe Frist 
für die Erarbeitung eines Verfahrensvorschlages zur 
Umsetzung der Regelung.

Leipzig soll eine „Sozialgerechte 
Bodennutzungsverordnung“ bekommen

Die Stadt soll eine „Sozialgerechte Bodennutzungs-
verordnung“ (SoBoN) erhalten. Der exakte Aufbau 
der Verordnung soll in einer Stadtwerkstatt im 2. 
Quartal 2015 evaluiert werden. Verschiedene deut-
sche Städte wie München, Frankfurt und Hannover 
haben bereits solche Verordnungen. Ein Erfahrungs-
austausch soll zeigen, welche Ansätze u. a. hinsicht-
lich des Verwaltungsaufwandes, zeitlichen Aspektes 
und der rechtlichen Rahmenbedingungen für Leip-
zig geeignet sind. In Auswertung der Ergebnisse der 
Stadtwerkstatt erstellt die Stadtverwaltung bis zum 
30. September 2015 einen Verfahrensvorschlag.

„Platz der Friedlichen Revolution“: 
Gremium berät über Leuschner-Platz-Beinamen

Das Begleitgremium zum Freiheits- und Einheitsdenk-
mal muss neu über den Umgang mit der Benennung 
des Wilhelm-Leuschner-Platzes beraten. Zur Debatte 
steht, ob der Platz seinen 2011 erhaltenen Zusatznamen 
„Platz der Friedlichen Revolution“ beibehalten soll.

Ergebnisbericht zum Sonderprojekt 
„Gesetzliche Vertretung“

Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat den Ergebnisbe-
richt des Sonderprojektes „Gesetzliche Vertretung“ zum 
Beschluss der Ratsversammlung vom 16. Mai 2012 bestä-
tigt und seine damalige Entscheidung teilweise modifi -
ziert. Monatlich werden der Rechnungsprüfungs- und der 
Verwaltungsausschuss sowie im Quartal der Stadtrat über 
den aktuellen Stand der Prüfung und aktuelle Entwick-
lungen informiert. Das Sonderprojekt, das für die Aufar-
beitung von insgesamt 784 Grundstücksakten verantwort-
lich zeichnet, wird seine Arbeit zum 31.12.2015 beenden.



   Auf der Grundlage
- des § 4 der Gemeindeordnung für den Frei-

staat Sachsen (SächsGemO) vom 03.03.2014 
(SächsGVBl. S. 146, verk. am 29.03.2014), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 des Wiederauf-
baubegleitgesetzes vom 02.04.2014 (SächsGV-
Bl. S. 234, verk. am 30.04.2014),

- des Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bo-
denschutzgesetzes (SächsABG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.05.1999 (Sächs-
GVBl. S. 261), zuletzt geändert durch Artikel 
7 des Gesetzes zur Bereinigung des Rechts 
des Naturschutzes und der Landschaftspfl ege 
vom 06.06.2013 (SächsGVBl. S. 451, verk. am 
05.07.2013),

- des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft und Sicherung der umweltverträglichen 
Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirt-
schaftsgesetz – KrWG) vom 29.02.2012 (BGBl. 
I, S. 212, verk. am 29.02.2012), zuletzt geändert 
durch § 44 Absatz 4 des Gesetzes zur Vorbeu-
gung und Bekämpfung von Tierseuchen (BGBl. 
I S. 1324, verk. am 27.05.2013),

- des § 7 der Verordnung über die Entsor-
gung von gewerblichen Siedlungsabfällen 
und von bestimmten Bau- und Abbruchab-
fällen (Gewerbeabfallverordnung – GewAb-
fV) vom 19.06.2002 (BGBl. I S. 1938, verk. am 
24.06.2002), zuletzt geändert durch Artikel 5 
Absatz 23 des Gesetzes zur Neuordnung des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 
24. 02.2012 (BGBl. I S. 212, verk. am 29.02.2012),

- der Verordnung über das Europäische Abfall-
verzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - 
AVV) vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3379, verk. 
am 12.12.2001), zuletzt geändert durch Artikel 
5 Absatz 22 des Gesetzes zur Neuordnung des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24. 
02.2012 (BGBl. I S. 212, verk. am 29.02.2012),

- des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die 
Rücknahme und die umweltverträgliche Ent-
sorgung von Elektro- und Elektronikgeräten 
(ElektroG) vom 16.03.2005 (BGBl. I S. 762, verk. 
am 23.03.2005), zuletzt geändert durch Artikel 
14 des Gesetzes zur Umsetzung der Verbrau-
cherrechterichtlinie und zur Änderung des 
Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermitt-
lung vom 20.09.2013 (BGBl. I S. 3642, verk. am 
27.09.2013),  

hat die Ratsversammlung der Stadt Leipzig am 
20.11.2014 (Drucksache 453/14) folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1
Aufgaben und Umfang der    städtischen 

Abfallwirtschaft
(1) Die Stadt Leipzig (nachfolgend Stadt genannt) 

ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. 
Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung ge-
mäß dieser Satzung als öffentliche Einrich-
tung. 

(2) Die Abfallentsorgung durch die Stadt betrifft 
alle angefallenen überlassungspfl ichtigen Ab-
fälle aus privaten Haushaltungen und anderen 
Herkunftsbereichen, soweit diese nicht gemäß 
§ 4 dieser Satzung von der Abfallentsorgung aus-
geschlossen sind. Die Stadt kann sich zur Erfül-
lung ihrer Entsorgungspfl icht Dritter bedienen.

(3) Die Stadt berät die Abfallerzeuger über die 
Möglichkeiten der Abfallvermeidung, Abfall-
verwertung und Abfallbeseitigung. 

§ 2
Begriffsbestimmung

(1) Abfälle zur Beseitigun     g 
 1. Abfälle zur Beseitigung aus privaten Haus-

haltungen im Sinne dieser Satzung sind Ab-
fälle, die im Rahmen der privaten Lebensfüh-
rung anfallen, durch die Stadt nicht gesondert 
zur Verwertung erfasst werden und regelmä-
ßig in den üblichen Restabfallbehältern (s. § 
9 (2)) gesammelt werden können. Sie werden 
auch als Restabfälle bezeichnet.

 Zu den Anfallstellen gehören insbesondere 
Wohnungen und zugehörige Grundstücks- und 
Gebäudeteile sowie andere vergleichbare An-
fallorte wie Wohnheime oder Einrichtungen 
des betreuten Wohnens mit abgeschlossenen 
Wohnungen.

 2. Gewerbliche Abfälle zur Beseitigung im 
Sinne dieser Satzung sind Abfälle aus ande-
ren Herkunftsbereichen als privaten Haushal-
tungen, insbesondere gewerbliche und industri-
elle Abfälle, für die die Erzeuger und Besitzer 
keine gesonderten Verwertungswege erschlie-
ßen und die Restabfällen aus privaten Haus-
haltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder 
Zusammensetzung ähnlich sind.

(2) Abfälle zur Verwertung 
  im Sinne dieser Satzung sind solche, die durch 

die Stadt gesondert erfasst und einer Verwertung 
zugeführt werden. Dazu gehören: Bioabfälle, Pa-
pier und Pappe, Metalle, Kunststoffe, Verbund-
stoffe, Sperrmüll, Altholz und Altgeräte.

(3) Altgeräte (AS 20 01 36)
 im Sinne dieser Satzung sind Elektro- und 

Elektronikgeräte aus privaten Haushalten und 
anderen Herkunftsbereichen, die Abfall im 
Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes sind, einschließlich aller 
Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchs-
materialien, die zum Zeitpunkt des Eintritts 
der Abfalleigenschaft Teil des Altgerätes sind.

(4) Altholz (AS 20 01 38)
 im Sinne dieser Satzung ist aus Vollholz oder 

Spanplatten bestehender Abfall, der nicht ge-
fährliche Stoffe enthält und üblicherweise im 
Sperrmüll enthalten ist, insbesondere Möbel, 
Spiel- und Sportgeräte sowie anderer Haus-
rat. Nicht zum Altholz gehören Bauholz, Fen-
ster, Türen, Lauben, Gartenzäune und Pfosten.

(5) Altmedikamente  
 im Sinne dieser Satzung sind nicht mehr be-

nötigte oder überlagerte Arzneimittel aus pri-
vaten Haushaltungen. Altmedikamente ent-
halten chemische Wirkstoffe und dürfen aus 
Gründen des Schutzes der Umwelt und zur 
Wahrung des Allgemeinwohles nicht gemein-
sam mit Abfällen gemäß Absatz 1 und 2 ge-
sammelt und transportiert werden.

(6) Autowracks
 im Sinne dieser Satzung sind Kraftfahrzeuge 

oder Anhänger ohne gültiges amtliches Kenn-
zeichen, wenn diese auf öffentlichen Flächen 
oder außerhalb im Zusammenhang bebauter 
Ortsteile abgestellt sind, keine Anhaltspunkte 
für deren Entwendung oder bestimmungsge-
mäße Nutzung bestehen und nicht innerhalb 
eines Monats nach einer am Fahrzeug ange-
brachten, deutlich sichtbaren Aufforderung 
entfernt worden sind.

(7) Bau- und Abbruchabfälle 
 im Sinne dieser Satzung sind Abfälle aus 

Baumaßnahmen, Baustellenabfälle, Brandab-
fälle, Bodenaushub und Straßenaufbruch.

(8) Bioabfälle 
 im Sinne dieser Satzung sind 
 kompostierbare pfl anzliche, tierische oder aus 

Pilzmaterialien bestehende 
 1. Nahrungs- und Küchenabfälle aus privaten 

Haushaltungen, 
 2. Gartenabfälle aus Haus- und Vorgärten, 
 3. kompostierbare Abfälle aus sonstigen Her-

kunftsbereichen, die denen in den Nummern 
1 und 2 genannten Abfällen nach Art, Menge, 
Beschaffenheit oder stofflichen Eigenschaften 
vergleichbar sind.

(9) Kunststoffe (AS 20 01 39)
 im Sinne dieser Satzung sind ausgediente, 

sperrige Gegenstände aus Kunststoff, wie sie 
in privaten Haushaltungen anfallen.

(10) Marktabfälle (AS 20 03 02)
 im Sinne dieser Satzung sind auf Märkten an-

fallende Abfälle zur Beseitigung.
(11) Met alle (AS 20 01 40)
 im Sinne dieser Satzung sind Gegenstände aus 

Metall, die ausgedient haben. 
(12) Papier und Pappe (AS 20 01 01)
 im Sinne dieser Satzung sind Zeitungen, Zeit-

schriften, Schreibpapier, Umschläge, Pro-
spekte, Kataloge, Knüllpapier und sonstige 
verwertbare Altpapiere und Pappen, die kei-
ne gebrauchten Verpackungen sind. 

(13) Schadstoffe
 im Sinne dieser Satzung sind gesundheits- oder 

umweltgefährdende Stoffe oder Produkte, die 
aus Gründen des Schutzes der Umwelt und zur 
Wahrung des Allgemeinwohls nicht gemein-
sam mit sonstigen Abfällen gesammelt, trans-
portiert und beseitigt werden dürfen. Das sind 
Pfl anzen- und Holzschutzmittel, öl- und löse-
mittelhaltige Stoffe, Farbreste, Batterien, Säu-
ren, Laugen, Salze, Haushaltschemikalien und 
die Verpackungen der genannten Schadstoffe 
mit Restinhalten.

(14) Sperrmüll (AS 20 03 07)
 im Sinne dieser Satzung sind Abfälle, die auf 

Grund ihrer Sperrigkeit nicht gemeinsam mit 
Restabfällen in einem Restabfallbehälter von 
maximal 60 Litern gesammelt werden können. 

 Abfälle aus Baumaßnahmen und Renovie-
rungen, Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-
teile gehören nicht zum Sperrmüll.

(15) Ein Grundstück im Sinne dieser Satzung ist 
jedes zusammenhängende Grundeigentum des-
selben Eigentümers, das eine selbstständige 
Einheit bildet, auch wenn es sich um mehre-
re Grundstücke im Sinne des Grundstücks-
rechtes handelt.

(16) Eigentümer eines Grundstücks im Sinne die-
ser Satzung ist der/die als Eigentümer/Eigen-
tümerin im Grundbuch Eingetragene. Diesem 
gleichgestellt sind Wohnungseigentümerge-
meinschaften nach Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG) sowie in der angegebenen Reihenfolge  

 a) die Erbbauberechtigten, 
 b) die Nießbraucher, sofern sie das ganze 

Grundstück selbst nutzen.
(17) Standplatz 
 im Sinne dieser Satzung ist der Platz auf einem 

Grundstück, der zur Aufbewahrung der Abfall-
behälter zwischen den Leerungstagen dient. 

(18) Bereitstellplatz 
 im Sinne dieser Satzung ist der Platz im öf-

fentlichen Verkehrsraum an der nächsten, mit 
Sammelfahrzeugen befahrbaren Straße, auf 
dem die Behälter am Entsorgungstag vom An-
schlusspfl ichtigen oder einem von ihm Beauf-
tragten zur Leerung bereitgestellt werden. 

(19) Befahrbare Straße
 Eine Straße ist im Sinne dieser Satzung mit 

Sammelfahrzeugen befahrbar, wenn sie so be-
festigt ist, dass sie mit einer Gesamtlast von 
26 t und einer Achslast von 18 t und zudem in 
Übereinstimmung mit verkehrsrechtlichen Be-
stimmungen und mit Anforderungen der ge-
setzlichen Unfallversicherungsträger tatsäch-
lich dauernd ohne unzumutbare Gefährdung 
von einem durch den Eigenbetrieb Stadtreini-
gung vorgehaltenen Sammelfahrzeug befahren 
werden kann. Eine Straße gilt jedenfalls dann 
nicht mehr als mit Sammelfahrzeugen befahr-
bar, wenn die für das Sammelfahrzeug zur Ver-
fügung stehende lichte Durchfahrtsbreite we-
niger als 3,05 m beträgt oder die lichte Höhe 
4,20 m unterschreitet. 

 Nicht durchgängige Straßen sind im Sinne die-
ser Satzung nur dann befahrbar, wenn ein für 
die Sammelfahrzeuge ausreichender Wende-
platz von mindestens 20 m Durchmesser vor-
handen ist und einem erforderlichen Wende-
manöver keine anderen rechtlichen oder tat-
sächlichen Hindernisse entgegenstehen. Ist eine 
Straße nicht öffentlich gewidmet, ist diese nur 
befahrbar, wenn die o.g. Anforderungen erfüllt 
sind und zudem der Eigentümer die Einfahr-
genehmigung in das Privatgrundstück bzw. die 
Privatstraße schriftlich erteilt hat.

§ 3 
Voraussetzung für die Entsorgungspfl icht, 

Eigentumsübergang
(1) Abfälle gelten als zum Einsammeln und Be-

fördern angefallen, wenn sie entsprechend den 
Festlegungen dieser Satzung in den Sammel-
behältern am Leerungstag an der nächsten ge-
mäß § 2 (19) befahrbaren Straße zur Abholung 
bereitgestellt sind.

(2) Weitere überlassungspfl ichtige Abfälle, die 
nicht über die zugelassenen Behälter gesam-
melt werden, gelten als angefallen, wenn sie 
vom Abfallerzeuger oder -besitzer an den Wert-
stoffhöfen der Stadt während der Öffnungs-
zeiten übergeben werden bzw. zur Abholung 
am Grundstück bereitstehen.

(3) Schadstoffe gelten mit der Abgabe durch den 
Erzeuger oder Besitzer am Schadstoffmobil 
oder an der stationären Annahmestelle in der 
Lößniger Straße 7 als angefallen.

(4) Eine Durchsuchung oder Entnahme angefal-
lener Abfälle durch Dritte ist untersagt, sofern 
keine schriftliche Erlaubnis der Stadt vorliegt. 
Das gilt ebenfalls für die Entnahme von Pa-
pier und Pappe gemäß § 2 (12) aus den Blau-
en Tonnen. 

(5) Die Stadt ist nicht verpfl ichtet, im Abfall nach 
verloren gegangenen Gegenständen zu suchen.

§ 4
Ausgeschlossene Abfälle

(1) Die Stadt schließt alle Abfälle aus, die nicht 
in der Anlage 1 aufgeführt sind. 

(2) Von der Einsammlungs- und Beförderungs-
pfl icht sind außerdem Stammholz im Durch-
messer größer als 20 cm und länger als 1,50 m 
und Wurzelstöcke ausgeschlossen. 

(3) Erzeuger oder Besitzer der vom Sammeln und 
Befördern durch die Stadt ausgeschlossenen 
Abfälle aus privaten Haushaltungen und ge-
werblichen Anfallstellen haben diese Abfälle 
selbst zu entsorgen oder durch einen von ih-
nen beauftragten Dritten entsorgen zu lassen.

§ 5
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer gemäß § 2 (16) eines im Ge-
biet der Stadt liegenden Grundstücks ist be-
rechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an 
die städtische Abfallentsorgung im Rahmen 
dieser Satzung zu verlangen (Anschlussrecht).

(2  ) Die Anschlussberechtigten haben das Recht, 
die auf ihrem Grundstück anfallenden Abfäl-
le im Rahmen des § 1 dieser Satzung der städ-
tischen Abfallentsorgung zu überlassen (Be-
nutzungsrecht).

§ 6
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Jeder Eigentümer gemäß § 2 (16) eines im Ge-
biet der Stadt liegenden Grundstücks, auf dem 
nach Maßgabe des § 17 Kreislaufwirtschaftsge-
setz überlassungspfl ichtige Abfälle anfallen kön-
nen, ist verpfl ichtet, sein Grundstück im Rahmen 
dieser Satzung an die städtische Abfallentsor-
gung anzuschließen und diese zu benutzen. 

(2) Die Anschlusspfl ichtigen nach Absatz 1 und 
alle anderen Erzeuger und Besitzer von Ab-
fällen aus privaten Haushaltungen sind ver-
pfl ichtet, die auf dem Grundstück oder sonst 
bei ihnen anfallenden Abfälle zur Beseitigung 
gemäß § 2 (1) Punkt 1 und Abfälle  zur Verwer-
tung gemäß § 2 (2) der städtischen Abfallent-
sorgung zu überlassen, soweit sie nicht gemäß 
§ 4 ausgeschlossen sind. 

(3) Die Anschlusspfl ichtigen nach Absatz 1 und alle 
anderen Erzeuger und Besitzer von gewerblichen 
Abfällen zur Beseitigung gemäß § 2 (1) Punkt 2 
dieser Satzung sind verpfl ichtet, diese der städ-
tischen Abfallentsorgung zu überlassen, soweit 
sie nicht gemäß § 4 ausgeschlossen sind. 

(4) Für die Sammlung von Abfällen zur Beseiti-
gung aus Haushaltungen gemäß § 2 (1) Punkt 
1 wird der Behälterbedarf je Grundstück nach 
folgendem Schlüssel ermittelt: 

 Je amtlich gemeldete Person sind mindestens 
20 Liter vorzuhalten. Der kleinste zum Einsatz 
kommende Restabfallbehälter hat ein Volumen 
von 60 Litern.

(5) Für Bioabfälle aus Haushaltungen gemäß § 2 
(8), die über die Biotonne gesammelt werden, 
sind mindestens 10 Liter je amtlich gemeldete 
Person vorzuhalten. Die kleinste Biotonne hat 
ein Volumen von 60 Litern. 

(6) Für die Sammlung von gewerblichen Abfällen 
zur Beseitigung gemäß § 2 (1) Punkt 2 wird der 
Behälterbedarf nach den Einwohnergleichwer-
ten laut Anlage 2 ermittelt. 

(7) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle zur Be-
seitigung aus privaten Haushaltungen und ge-
werbliche Abfälle zur Beseitigung gemäß § 2 
(1) Punkte 1 und 2 anfallen, die gemeinsam ge-
sammelt werden können, kann auf Antrag des 
Anschlusspfl ichtigen das sich aus Absatz 6 er-
gebende Behältervolumen auf das nach Absatz 
4 vorzuhaltende Behältervolumen angerechnet 
werden. 

(8) Das nach Absätzen 4, 5 bzw. 6 berechnete vorzu-
haltende Behältervolumen wird auf Abfallbe-
hältergrößen entsprechend § 9 (2) aufgerundet.

(9) Unabhängig vom vorzuhaltenden Mindestbe-
hältervolumen nach Absätzen 4, 5 bzw. 6 hat 
der Anschlusspfl ichtige dafür Sorge zu tragen, 
dass ein ausreichendes Behältervolumen vor-
gehalten wird, damit keine Behälterüberfül-
lungen und Ablagerungen von Abfällen neben 
den Behältern (Nebenablagerungen) auftreten.

(10) Die Stadt, Eigenbetrieb Stadtreinigung, ist zur 
Sicherstellung einer geordneten Entsorgung 
berechtigt, bei Nichteinhaltung des Mindest-
behältervolumens oder bei mehr als zweima-
ligem Auftreten von Nebenablagerungen und/
oder Behälterüberfüllungen innerhalb von drei 
Monaten das Behältervolumen auch ohne An-
trag oder Einwilligung des Anschlusspfl ichti-
gen auf das sachlich begründete Maß zu er-
höhen. Hiervon wird der Anschlusspfl ichtige 
von der Stadt, Eigenbetrieb Stadtreinigung, 
schriftlich in Kenntnis gesetzt. Das gilt eben-
so bei Unterlassung der Anmeldung an die Ab-
fallentsorgung.

(11) Je Quartal und Grundstück ist zur Sicher-
stellung einer geordneten Entsorgung min-
destens eine Behälterleerung vorgeschrieben 
(Pfl ichtleerung). Ausgenommen davon sind 
Abfallpressen.

§ 7
Anzeige- und Antragspfl icht

(1) Den Neuanschluss eines Grundstückes hat der 
Anschlusspfl ichtige bei der Stadt mindestens 
einen Monat vor der beabsichtigten Nutzung 
des Grundstückes schriftlich zu beantragen 
und folgende Angaben vorzulegen: 

 -  seine vollständige Adresse einschließlich 
Vor- und Zunamen, 

 -  die Anschrift des betreffenden Grund-
stückes, 

 -  die  Zahl der amtlich gemeldeten    Personen, 
 -  die Art und Anzahl der benötigten Abfall-

behälter,
 bei Anschluss von Gewerbegrundstücken ge-

mäß Anlage 2 außerdem
 -  die Branche und Anzahl der Abfallerzeu-

ger, 
 -  die Anzahl der Beschäftigten, Plätze/Bet-

ten, Schüler und Schülerinnen/Kinder.
(2) Jeder Wechsel des Anschlusspfl ichtigen ist der 

Stadt, Eigenbetrieb Stadtreinigung, vom vor-
herigen und vom neuen Anschlusspfl ichtigen 
innerhalb eines Monats nach dem Eintrag im 
Grundbuch schriftlich anzuzeigen und mit 
Grundbuchauszügen zu belegen. 

(3) Veränderungen der Anzahl oder Größe der be-
nötigten Abfallbehälter und andere gebühren-
relevante Veränderungen sind vom Anschluss-
pfl ichtigen mindestens einen Monat im Voraus 
unter Angabe der Adresse, der Standortnum-
mer und des Grundes für die Veränderung bei 
der Stadt, Eigenbetrieb Stadtreinigung, schrift-
lich zu beantragen. 

(4) Die beabsichtigte ordnungsgemäße und schad-
lose Eigenverwertung von Bioabfällen (Eigen-
kompostierung) ist der Stadt, Eigenbetrieb 

Stadtreinigung, durch den Anschlusspfl ichti-
gen schriftlich anzuzeigen. 

 Wenn die Stadt einen Monat nach Eingang der 
Erklärung keine ablehnende Entscheidung 
trifft, gilt die Befreiung vom Anschluss- und 
Benutzungszwang an die Biotonne als erteilt.

 Wird die Eigenkompostierung ganz oder teil-
weise eingestellt, ist dies durch den Anschluss-
pfl ichtigen der Stadt, Eigenbetrieb Stadtreini-
gung, unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

(5) Der Bereitstellplatz der Abfallbehälter am Lee-
rungstag ist bei Neuanlage oder Änderung ei-
nen Monat im Voraus schriftlich der Stadt, Ei-
genbetrieb Stadtreinigung, anzuzeigen.

(6) Verlust oder Beschädigung der Abfallbehälter 
sind der Stadt, Eigenbetrieb Stadtreinigung, 
durch den Anschlusspfl ichtigen unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.

(7) Die für die Anzeigen bzw. Anträge zu verwen-
denden Formulare sind bei der Stadtreinigung, 
über das Internet (www.stadtreinigung-leip-
zig.de) und in den Bürgerämtern erhältlich.

§ 8
Auskunftspfl icht und Betretungsrecht

(1) Die Anschlusspfl ichtigen haben den Beauf-
tragten der Stadt über alle die Abfallentsor-
gung betreffenden Fragen, auf Anforderung 
auch schriftlich, unter Einhaltung gesetzter 
Fristen Auskunft zu geben.

(2) Den Mitarbeitern der Stadt und beauftragten 
Dritten ist bei Bedarf ungehinderter Zutritt zu 
allen Grundstücksteilen und Anlagen zu ver-
schaffen, auf denen sich Abfälle oder Einrich-
tungen von abfallwirtschaftlicher Bedeutung 
befi nden.

(3) Die Beauftragten der Stadt haben sich mit ih-
rem Dienstausweis bzw. durch Vollmacht aus-
zuweisen.

(4) Bei Abmeldung eines Grundstücks von der Ab-
fallentsorgung oder sonstigen Änderungen des 
Behälterbestandes hat der Anschlusspfl ichtige 
dafür Sorge zu tragen, dass die Stadt, Eigenbe-
trieb Stadtreinigung, zur Abholung bzw. zum 
Tausch zeitnah Zugang zu den Behältern er-
hält. Der geplante Abhol- bzw. Tauschtermin 
wird dem Anschlusspfl ichtigen mitgeteilt.

§ 9
Abfallbehälter

(1) Restabfälle und Bioabfälle dürfen nur in den 
von der Stadt zugelassenen Abfallbehältern 
zur Abholung bereitgestellt werden.

(2) Es sind folgende amtlich gekennzeichnete Be-
hälter zugelassen: 

 -      60-Liter-Restabfallbehälter,  
 -      80-Liter-Restabfallbehälter,  
 -    120-Liter-Restabfallbehälter, 
 -    240-Liter-Restabfallbehälter, 
 -  1100-Liter-Restabfallbehälter,  
 -      60-Liter-Biotonne,  
 -    120-Liter  -Biotonne,    
 -       240-Liter-Biotonne,
 -    Abfallgroßcontainer,
 -    Abfallpresse,
 -  amtlich gekennzeichneter 60-Liter-Rest-

abfallsack,
 - amt lich gekennzeichneter 100-Liter-
  Gartenabfallsack.
 Bei besonderen baulichen Bedingungen kann 

auf schriftlichen Antrag des Anschlusspfl ich-
tigen der Einsatz von Spezialpressen (Fremd-
pressen) genehmigt werden.

(3) Die Abfallbehälter werden von der Stadt, Ei-
genbetrieb Stadtreinigung, gestellt und unter-
halten. Art und Anzahl sind nach den Rege-
lungen dieser Satzung zu bestimmen. Die Un-
terhaltung verpfl ichtet nicht zur kostenfreien 
Reinigung der Behälter durch die Stadt.

(4) Die Behälter dürfen nur so weit gefüllt wer-
den, dass sich ihr Deckel vollständig schließen 
lässt. Nicht erlaubt ist das Verdichten des Be-
hälterinhaltes, das zu Schäden an den Behäl-
tern führt. Die maximale Gesamtlast nach An-
lage 3 Punkt 1 darf nicht überschritten wer-
den. 

(5) Abfallbehälter bis zur Größe von 1100 Litern 
und Abfallpressen dürfen nicht mit massiven 
und schweren Gegenständen wie Maschinen-
teilen, Betonstücken, Steinen u. Ä., die zur Be-
schädigung der Belademechanismen der Sam-
melfahrzeuge bzw. der Abfallpressen führen 
können, gefüllt werden. 

(6) Das Einfüllen von Abfällen, die für den jewei-
ligen Behälter nicht vorgesehen sind, ist unter-
sagt. Das Einbringen heißer Asche sowie Ein-
schlämmen ist ebenfalls nicht gestattet. Glei-
ches gilt für die Benutzung der Abfallbehäl-
ter zur Sammlung fl üssiger Abfälle. 

(7) Die Nutzung der Abfallbehälter zu Werbezwe-
cken und das Anbringen von Plakaten und 
Werbeaufklebern sind untersagt. Lediglich die 
Adresse darf zur eindeutigen Behälterzuord-
nung in Form von bei der Stadt, Eigenbetrieb 
Stadtreinigung, erhältlichen Aufklebern auf 
dem Behälter angebracht werden. 

(8) Durch  unsachgemäßen Gebrauch beschädigte 
Abfallbehälter werden von der Stadt, Eigenbe-
trieb Stadtreinigung, gebührenpfl ichtig ausge-
tauscht.  

(9) Zur Verhinderung der unberechtigten Nutzung 
durch Dritte dürfen Abfallbehälter nach Ab-
sprache mit der Stadt, Eigenbetrieb Stadtrei-
nigung, vom Anschlusspfl ichtigen verschlos-
sen werden. Mechanische Veränderungen der 
Behälter durch Anbohren, Ansägen o. Ä. sind 
nicht erlaubt. 

 Zur Leerung vorgesehene Behälter sind vom 
Anschlusspfl ichtigen oder von einem durch ihn 
Beauftragten am Leerungstag bis 6:00 Uhr un-
verschlossen bereitzustellen. Fahrradschlösser, 
Ketten und Ähnliches sind zur Verhinderung 
von Schäden an Behältern und Sammelfahr-
zeugen vollständig vom Abfallbehälter zu ent-
fernen.

(10) Alle einem Grundstück zugeordneten Rest-
abfallbehälter enthalten einen Chip zur elek-
tronischen Identifi kation. Der Chip erlaubt 
die eindeutige Zuordnung des jeweiligen Be-
hälters zu einem bestimmten Grundstück. 
Die Zuordnung eines Behälters zu mehreren 
Grundstücken unterschiedlicher Eigentümer 
und damit Gebührenpfl ichtigen ist nicht er-
laubt. Behälter ohne Chip sind nicht zugelas-
sen. Es ist untersagt, Behälter eines Grund-
stücks eigenmächtig auf ein anderes Grund-
stück umzusetzen.  

§ 10
Standplatz un d Bereitstellplatz 

für Abfallbe hälter
(1) Jeder Anschlusspfl ichtige hat das Aufstellen 

der zur Erfassung der Abfälle notwendigen 
Abfallbehälter zu dulden und ist verpfl ichtet, 
auf seinem Grundstück einen Standplatz für 
Abfallbehälter im Sinne von § 2 (17) vorzu-
halten. Die Größe des Standplatzes für Ab-
fallbehälter auf dem Grundstück des An-
schlusspfl ichtigen ist so zu planen, dass min-
destens die Anzahl von Behältern aufgestellt 
werden kann, die nach § 6 bzw. Anlage 2 er-
mittelt wird. Der Platzbedarf pro Behälter 
ergibt sich aus Anlage 3. 

 Zusätzlicher Platzbedarf kann für Behälter 
bestehen, die der Sammlung von Abfällen 
im Rahmen eines Rücknahmesystems gemäß 
Kreislaufwirtschaftsgesetz oder nicht über-
lassungspfl ichtiger Abfälle dienen. Zur Ein-
richtung dieser Stellplätze berät die Stadt, 
Eigenbetrieb Stadtreinigung, die Anschluss-
pfl ichtigen. 

(2) Am Leerungstag sind die Abfallbehälter an 
der nächsten befahrbaren Straße gemäß § 2 
(19) ohne Behinderung und Gefährdung der 
Verkehrsteilnehmer bereitzustellen, es sei 
denn, es gelten gesonderte schriftliche Ver-
einbarungen. Die Bereitstellung der Behäl-
ter muss am Leerungstag bis 6:00 Uhr erfol-
gen. Nach der Entleerung sind die Behälter 
unverzüglich wieder aus dem öffentlichen 
Verkehrsraum zu entfernen (s. a. § 2 (18)).

(3) Der Bereitstellplatz im öffentlichen Verkehrs-
raum im Sinne von Absatz 2 muss so beschaf-
fen sein, dass die Abfälle frei zugängig und 
mit möglichst geringem Aufwand gefahrlos 
eingesammelt werden können. Von Grundstü-
cken, die nicht unmittelbar an einer für Sam-
melfahrzeuge befahrbaren Straße im Sinne 
von § 2 (19) liegen, müssen die Abfallbehäl-
ter (ggf. zugelassene  Abfallsäcke) bis zur 
nächsten entsprechend befahrbaren Straße 
gebracht werden. 

 Die Stadt, der Eigenbetrieb Stadtreinigung, 
kann eine vorübergehende Verlegung des Be-
reitstellplatzes für Abfallbehälter anordnen, 
wenn die sonst übliche Zu- und Abfahrt zur 
nächsten befahrbaren Straße gesperrt ist. 
Ebenso kann sie den geeigneten Bereitstell-
platz gegenüber den Anschlusspfl ichtigen be-
stimmen, wenn die Abfallbehälter (Abfallsä-
cke) im Sinne von Satz 2 bis zur nächsten be-
fahrbaren Straße gebracht werden müssen.

(4) Werden Abfallbehälterschränke genutzt, hat 
der Anschlusspfl ichtige oder ein von ihm Be-
auftragter die Behälter zur Leerung ebenfalls 
im öffentlichen Verkehrsraum an der näch-
sten, mit Sammelfahrzeugen befahrbaren 
Straße bereitzustellen. Ist die Anfahrt unmit-
telbar an die Abfallbehälterschränke mög-
lich, kann die Entnahme der Abfallbehälter 
auf Antrag des Anschlusspfl ichtigen kosten-
pfl ichtig durch die Stadt, Eigenbetrieb Stadt-
reinigung, erfolgen.  

§ 11
Leerung der bereitgestellten 

Abfallbehälter
(1) Die Leerung der gemäß § 9 (2) zugelassenen 

Abfallbehälter erfolgt nach festgelegten Tou-
renplänen grundsätzlich im 14-täglichen Tur-
nus. Über den Zeitpunkt der Behälterent-
leerung entscheidet die Stadt. Wenn es auf-
grund der örtlichen Gegebenheiten auf dem 
jeweiligen Grundstück nicht möglich ist, für 
das Leerungsintervall von 14 Tagen ausrei-
chendes Restabfallbehältervolumen vorzu-
halten, kann im Ausnahmefall auf Antrag 
der Turnus verkürzt werden. Dafür wird eine 
erhöhte Leerungsgebühr erhoben. Die Re-
gelungen des § 6 zum mindestens vorzuhal-
tenden Volumen bleiben davon unberührt. Es 
besteht kein Anspruch auf einen bestimmten 
Leerungstag oder eine bestimmte Leerungs-
zeit.

(2) Die Leerung der Abfallbehälter fi ndet mon-
tags bis freitags zwischen 6:00 und 16:00 Uhr 
statt. Im Ausnahmefall gemäß § 12 dieser Sat-
zung oder nach Wochenfeiertagen kann die 
Leerung auch samstags und sonntags zwi-
schen 6:00 und 14:00 Uhr durchgeführt wer-
den. 

 Nach Wochenfeiertagen verschieben sich die 
Leerungen grundsätzlich an allen Tagen der 
Woche ab dem Feiertag auf den jeweils näch-
sten Tag.

 Bei Häufung von Wochenfeiertagen werden 
die speziellen Regelungen über das Leipziger 
Amtsblatt und das Internet unter www.stadt-
reinigung-leipzig.de bekannt gegeben.

(3) Am Leerungstag im öffentlichen Verkehrs-
raum bereitstehende Abfallbehälter, die nicht 
vollständig gefüllt sind, gelten als gefüllt und 
werden geleert. 

(4) Können die Restabfallbehälter oder Bioton-
nen aus einem Grund, den der Anschluss-
pfl ichtige zu vertreten hat, am planmäßigen 
Leerungstag nicht entleert werden, führt die 
Stadt, Eigenbetrieb Stadtreinigung, bei Be-
darf die Sammlung nach Wegfall des Hin-
derungsgrundes gegen gesonderte Gebühr 
durch. 

 Hinderungsgründe für die Entleerung der 
Behälter sind insbesondere:

 - festgefrorene und/oder verdichtete Abfäl-
le,

 - in die Behälter eingeworfene ausgeschlos-
sene Abfälle,

 - dem jeweiligen Abfallbehälter fehlerhaft 
zugeordnete Abfälle (Fehlwürfe),

 - nicht am Abholtag an der nächsten, mit 
Sammelfahrzeugen befahrbaren Straße 
bis 6:00 Uhr bereitgestellte Behälter,

 - versperrte Zugänge durch parkende Fahr-
zeuge.

(5) Auf schriftlichen Antrag des Anschlusspfl ich-
tigen oder eines von ihm Beauftragten besei-
tigt die Stadt, Eigenbetrieb Stadtreinigung, ei-
nen einmaligen oder vorübergehenden Mehr-
anfall von Restabfall oder Bioabfällen durch 
Zusatzberäumungen (Sonderleerungen).

 Für eine Sonderleerung sind die Behälter an 
dem bei der Auftragserteilung vereinbarten 
Termin am üblichen Bereitstellplatz zur Lee-
rung bereitzustellen. 

(6) Für kurzzeitigen Mehranfall kann ein amt-
lich gekennzeichneter 60-Liter-Restabfall-
sack in den Bürgerämtern oder an der Kas-
se der Stadtreinigung erworben werden. Mit 
dem Kauf dieses Restabfallsackes wird die 
Entsorgung des gefüllten Sackes bezahlt. Der 
amtlich gekennzeichnete Restabfallsack ist 
am regulären Leerungstag zugebunden neben 
den Restabfallbehältern am üblichen Bereit-
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stellplatz im öffentlichen Verkehrsraum be-
reitzulegen. Werden andere als die amtlich 
gekennzeichneten Restabfallsäcke verwen-
det, zählen diese als gebührenpfl ichtige Ne-
benablagerungen.

(7) Die Ablagerung von Abfällen außerhalb der 
Behälter ist untersagt. Die widerrechtlichen 
Nebenablagerungen von Abfällen an den Be-
reitstellplätzen gelten als zur Abholung be-
reitgestellte Abfälle und werden am turnus-
mäßigen Leerungstag mit eingesammelt. Für 
die Entsorgung wird entsprechend der Abfall-
wirtschaftsgebührensatzung der Stadt Leip-
zig eine gesonderte Gebühr erhoben (Neben-
ablagerungen).  

(8) Zur Leerung bereitgestellte, widerrechtlich 
überfüllte Abfallbehälter (siehe auch § 9 (4)) 
verursachen bei der Entleerung einen zu-
sätzlichen Aufwand. Für die Entsorgung der 
Überfüllung wird entsprechend der Abfall-
wirtschaftsgebührensatzung der Stadt Leip-
zig eine gesonderte Gebühr erhoben (Über-
füllung). 

(9) Soweit in Wertstoffbehälter Abfälle eingege-
ben werden, die die ordnungsgemäße Verwer-
tung verhindern, wird der Behälter nicht ge-
leert. Der Anschlusspfl ichtige wird darüber in 
Form einer am Behälter angebrachten Ban-
derole informiert. Er hat dann dafür Sorge 
zu tragen, dass der nicht verwertbare Inhalt 
entfernt wird. Ist das nicht möglich, zählt der 
gesamte Inhalt als Abfall zur Beseitigung und 
der Anschlusspfl ichtige hat den Behälter als 
Restabfallbehälter gegen Gebühr gesondert 
entleeren zu lassen (Sonderleerung). 

§ 12
Unterbrechung der Abfallentsorgung

Bei Einschränkung, Unterbrechung, Verspätung 
oder Ausfall der Abfallentsorgung infolge einer 
Betriebsstörung, durch höhere Gewalt oder be-
hördliche Verfügung besteht kein Anspruch auf 
Schadensersatz oder Gebührenermäßigung, es 
sei denn, die Störung wurde durch die Stadt, Ei-
genbetrieb Stadtreinigung, grob fahrlässig oder 
vorsätzlich verursacht.

§ 13
Wertstoffhöfe/stationäre 

Schadstoffsammlung
(1) Die Stadt Leipzig, Eigenbetrieb Stadtreini-

gung, betreibt ein Netz von Wertstoffhöfen.
 Die Standorte, Öffnungszeiten und die am je-

weiligen Platz entgegengenommenen Abfäl-
le werden über das Leipziger Amtsblatt und 
das Internet unter www.stadtreinigung-leip-
zig.de bekannt gegeben. 

(2) Die Wertstoffhöfe dürfen nur für die Entsor-
gung von Abfällen aus der Stadt Leipzig ge-
nutzt werden. 

 Die Abfallerzeuger haben den Nachweis zu 
erbringen, dass sie in Leipzig gemeldet und 
damit zur Nutzung des Wertstoffhofes be-
rechtigt sind. 

 Hierzu können geeignete Dokumente wie
 - der Personalausweis – bei Nebenwohnung 

zusätzlich die Meldebescheinigung, 
 - der Studentenausweis oder das Semester-

ticket,
 - der Mietvertrag oder
 - die bei der Stadtreinigung erhältliche „Be-

rechtigungskarte zur Nutzung der Wert-
stoffhöfe“ 

 verwendet werden.
(3) Werden Abfälle durch Privatpersonen im Auf-

trag eines Abfallerzeugers abgegeben, ist dazu 
eine Vollmacht mit Namen, Anschrift und Un-
terschrift des Abfallerzeugers und des Bevoll-
mächtigten vorzulegen. 

(4) An die Abfallentsorgung angeschlossenen Ge-
werbetreibenden ist die Nutzung der Wert-
stoffhöfe für die Abgabe von dort angenom-
menen Abfällen in haushaltstypischen Men-
gen gestattet. 

 Gewerbetreibende, deren Gewerbe Transport- 
oder Entsorgungsleistungen zum Inhalt hat, 
Hausmeisterdienste sowie Landschafts-, Gar-
tenbau- und Grünpfl egebetriebe sind nicht 
berechtigt, Wertstoffhöfe zur Abgabe für die 
im Rahmen ihres Gewerbezwecks anfallenden 
Abfälle zu nutzen. 

 Ebenso ist die Anlieferung durch Gewerbe-
treibende im Auftrag anderer Abfallerzeuger 
untersagt.

(5) Das Ablegen von Abfällen vor den Wertstoff-
höfen oder auf den Wertstoffhöfen ohne Zu-
stimmung des Personals ist nicht gestattet.

(6) Bei extremen Witterungsbedingungen kön-
nen die Wertstoffhöfe kurzfristig zeitweilig 
geschlossen werden. Diese Schließungen wer-
den über das Leipziger Amtsblatt bzw. das 
Internet unter www.stadtreinigung-leipzig.
de bekannt gegeben.

(7) Die Regelungen der Absätze 2– 6 gelten sinn-
gemäß auch für die stationäre Schadstoff-
sammlung in der Lößniger Straße 7.

 
§ 14

Bioabfälle
(1) Die Stadt, Eigenbetrieb Stadtreinigung, stellt 

zur Sammlung von biologisch abbaubaren or-
ganischen Abfällen gemäß § 2 (8) dieser Sat-
zung Biotonnen auf den Grundstücken auf. 
Der Anschlusspfl ichtige gemäß § 6 (2) ist ver-
pfl ichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die auf 
seinem Grundstück anfallenden Bioabfälle 
getrennt gehalten und in die Biotonne ein-
gegeben werden.

 Die öffentliche Bioabfallentsorgung entfällt 
bei Anzeige des Anschlusspfl ichtigen, dass die 
auf dem Grundstück anfallenden Bioabfälle 
ordnungsgemäß und schadlos vor Ort kom-
postiert werden. Auf Verlangen ist die sach-
gerechte Kompostierung nachzuweisen. 

(2) In die Biotonne dürfen nur kompostierbare 
Abfälle eingeworfen werden. Dazu gehören: 
Obst- und Gemüseschalen, Eierschalen, Kaf-
feesatz mit Papierfi ltertüten, Teebeutel, Spei-
sereste, Schnittblumen, Säge- und Hobelspä-
ne von unbehandeltem Holz, kompostierbare 
Kleintierstreu von nicht fl eischfressenden Tie-
ren, Rasenschnitt, Wildkräuter, Hecken- und 
Strauchschnitt, Laub, Balkonpfl anzen. Feuch-
te Bioabfälle sollen in saugfähiges Altpapier 
eingewickelt werden, um Anhaftungen bzw. 
Anfrieren im Behälter zu vermeiden. Kunst-
stofftüten und als kompostierbar deklarierte 
Kunststofftüten dürfen nicht in Biotonnen 
eingegeben werden. Ebenso ist das Verdich-
ten der Abfälle in den Biotonnen untersagt.

 Soweit die Biotonne Abfälle enthält, die die 
ordnungsgemäße Kompostierung verhin-
dern, wird der Behälter nicht geleert. Der An-
schlusspfl ichtige wird darüber in Form einer 
am Behälter angebrachten Banderole infor-
miert. Er hat dann dafür Sorge zu tragen, dass 
der nicht verwertbare Inhalt entfernt wird. 
Ist das nicht möglich, hat er den Behälter als 
Restabfallbehälter gegen Gebühr gesondert 
entleeren zu lassen (Sonderleerung).

(3) Fallen saisonbedingt mehr Gartenabfälle an, 
als die Biotonne fasst, können diese an den 
Wertstoffhöfen der Stadt abgegeben werden 
(kostenpfl ichtiges Bringesystem für Gar-
tenabfall). Dazu gehören auch Gehölze ein-
schließlich Stammholz mit einem Durchmes-
ser bis zu 20 cm und einer Länge bis zu 1,50 
Meter. Davon ausgenommen ist Fallobst. 

 Die Abgabe ist nur gegen Wertmarken mög-
lich und aus Kapazitätsgründen auf einen 
Kubikmeter pro Anlieferung begrenzt. 

 Die Gartenabfallwertmarken sind in den Bür-
gerämtern, an der Kasse der Stadtreinigung 
Leipzig, Geithainer Straße 60, und weiteren 
Verkaufsstellen erhältlich. Die Verkaufsstel-
len werden jährlich im Leipziger Amtsblatt 
öffentlich bekannt gegeben.

 Die direkte Abgabe zur ordnungsgemäßen 
Verwertung an Kompostieranlagen ist eben-
falls möglich. Es gelten die Annahmebedin-
gungen und Preise der jeweiligen Kompostier-
anlage.

(4) Gartenabfälle gemäß § 2 (8) Punkt 2 dieser 
Satzung können auf Abruf vom Grundstück 
abgeholt werden. Dazu sind amtlich gekenn-
zeichnete 100-Liter-Gartenabfallsäcke bei 
der Stadtreinigung oder in den Bürgerämtern 
zu erwerben (kostenpfl ichtiges Holsystem). 

(5) In den Monaten Oktober und November wird 
Laub an den Wertstoffhöfen gegen Nachweis 
der Berechtigung zur Nutzung der Wertstoff-
höfe gemäß § 13 (2) kostenfrei entgegenge-
nommen. Die Menge je Anlieferung ist aus 
Kapazitätsgründen auf maximal einen Ku-
bikmeter begrenzt.

(6) Für Weihnachtsbäume werden temporäre Ab-
legestellen eingerichtet und über das Leip-
ziger Amtsblatt bekannt gegeben. 

(7) Das Verbrennen von pfl anzlichen Abfällen 
ist grundsätzlich verboten. Über Ausnahmen 
im Einzelfall entscheidet die Stadt, Amt für 
Umweltschutz. Beim Befall durch Pfl anzen-
schädlinge gelten die Vorschriften des Pfl an-
zenschutzgesetzes (Pfl SchG).

§ 15
Getrenntsammlung weiterer Abfälle 

(1) Altgeräte aus privaten Haushalten gemäß § 2 
(3) werden an den von der Stadt betriebenen 
Wertstoffhöfen gegen Nachweis der Berech-
tigung zur Nutzung der Wertstoffhöfe gemäß 
§  13 (2) entgegengenommen (kostenfreies 
Bringesystem). 

 Für Waschmaschinen, Waschtrockner, Wä-
schetrockner, Schleudern, Kühlschränke, Ge-
frierschränke, Gefrier-Kühl-Kombinationen, 
Geschirrspüler, Fernsehgeräte, Computer und 
Herde bietet die Stadt, Eigenbetrieb Stadt-
reinigung, zusätzlich einen kostenpfl ichtigen 
Abholdienst ab Grundstück an (kostenpfl ich-
tiges Holsystem). 

 Diese Regelungen gelten auch für sonstige 
Herkunftsbereiche von Altgeräten, soweit 
die Beschaffenheit und Anzahl der dort an-
fallenden Altgeräte mit den in privaten Haus-
halten anfallenden Altgeräten vergleichbar 
sind. 

 Wird die Anzahl von drei Geräten pro Art 
überschritten, haben Gewerbetreibende Alt-
geräte gemäß Elektrogerätegesetz über die 
Annahmestelle der Stadt Leipzig in der Gei-

thainer Straße 60 zu entsorgen. Die Anlie-
ferung ist nur nach vorheriger Anmeldung 
unter der Rufnummer (0341) 6571-323 mög-
lich.  Altgeräte, deren Maße 30 cm Kanten-
länge nicht überschreiten, können außerdem 
in die Gelbe Tonne (sogenannte Gelbe Tonne 
plus) bzw. in den Gelben Sack eingeworfen 
werden.

(2) Altholz gemäß § 2 (4) wird an den Wertstoff-
höfen entgegengenommen. Die Menge je An-
lieferung ist aus Kapazitätsgründen auf ma-
ximal einen Kubikmeter begrenzt.

(3) Altmedikamente aus privaten Haushaltungen 
gemäß § 2 (5) sind am Schadstoffmobil bzw. 
an der stationären Schadstoffsammelstel-
le in der Lößniger Straße 7 abzugeben. Au-
ßerdem können im Rahmen einer freiwilli-
gen Vereinbarung des Apothekerverbandes 
mit der Stadt Altmedikamente aus privaten 
Haushaltungen in Leipziger Apotheken ge-
bührenfrei abgegeben werden.

(4) Kunststoffe gemäß § 2 (9) werden an den 
Wertstoffhöfen entgegengenommen. Die  Re-
gelungen des § 13 (2) sind zu beachten. Die 
Menge je Anlieferung ist aus Kapazitätsgrün-
den auf maximal einen Kubikmeter begrenzt.

 Mit einer Kantenlänge bis zu 30 cm können 
Kunststoffe in die Gelbe Tonne (sogenannte 
Gelbe Tonne Plus) eingeworfen werden.

(5) Besitzer von Verkaufseinrichtungen und 
Händler auf Märkten, öffentlichen Straßen 
und in öffentlichen Grünanlagen haben für 
Marktabfälle gemäß § 2 (10) entsprechend 
den Festlegungen dieser Satzung Abfallbe-
hälter durch die Stadt, Eigenbetrieb Stadt-
reinigung, aufstellen zu lassen. Gleiches gilt 
für die Ausrichter von Veranstaltungen auf öf-
fentlichen Straßen. Nach Abschluss der Ver-
anstaltungen sind veranstaltungsbedingte 
Abfälle im betreffenden Gebiet einzusam-
meln und der Stadt zur Entsorgung zu über-
lassen, sofern diese Abfälle nicht selbst ver-
wertet werden. 

(6) Metalle gemäß § 2 (11) werden an den Wert-
stoffhöfen entgegengenommen. Die Menge je 
Anlieferung ist aus Kapazitätsgründen auf 
maximal einen Kubikmeter begrenzt.

 Mit einer Kantenlänge von bis zu 30 cm kön-
nen Gegenstände aus Metall auch in die Gelbe 
Tonne (sogenannte Gelbe Tonne Plus) einge-
worfen werden.

(7) Papier und Pappe gemäß § 2 (12) werden über 
die Blaue Tonne, die Wertstoffhöfe und Sam-
melstellen an kommunalen Einrichtungen ge-
sammelt. 

(8) Schadstoffe gemäß § 2 (13) sind der Stadt, Ei-
genbetrieb Stadtreinigung, gesondert in der 
stationären Sammelstelle Lößniger Straße 7 
oder am Schadstoffmobil zu übergeben. Haus-
haltstypische Mengen sind kostenfrei. Das gilt 
ebenfalls für Schadstoffe aus den an die Ab-
fallentsorgung angeschlossenen Gewerbebe-
trieben und medizinischen Einrichtungen. Die 
Standorte und Standzeiten des Schadstoff-
mobils sowie die Öffnungszeiten der statio-
nären Sammelstelle werden über das Leip-
ziger Amtsblatt und das Internet unter www.
stadtreinigung-leipzig.de bekannt gegeben. 

(9) Sperrmüll gemäß § 2 (14) wird bis zu einer 
jährlichen Maximalmenge von vier Kubik-
metern je Haushalt bzw. je angeschlossenen 
Gewerbebetrieb vor dem Grundstück abge-
holt (kostenpfl ichtiges Holsystem). Die Be-
zahlung erfolgt über eine Sperrmüllwertmar-
ke. Wird die Abholung aus der Wohnung an-
gefordert oder ist ein Transport vom Grund-
stück nötig, wird eine zweite Sperrmüllwert-
marke fällig. Diese Wertmarken sind in den 
Bürgerämtern, an der Kasse der Stadtreini-
gung Leipzig, Geithainer Straße 60, und wei-
teren Verkaufsstellen erhältlich. Die Verkaufs-
stellen werden im Leipziger Amtsblatt und 
im Internet unter www.stadtreinigung-leip-
zig.de bekannt gegeben.

 Sperrmüll wird außerdem an den von der 
Stadt betriebenen Wertstoffhöfen gegen 
Nachweis der Berechtigung zur Nutzung der 
Wertstoffhöfe gemäß § 13 (2) entgegengenom-
men (kostenfreies Bringesystem). Die Menge 
je Anlieferung ist aus Kapazitätsgründen auf 
maximal einen Kubikmeter begrenzt.

§ 16
Abfallbehälter auf öffentlichen Straßen 

und in öffentlichen Anlagen
Die von der Stadt auf öffentlichen Straßen nach 
§ 2 Sächsisches Straßengesetz und in öffentli-
chen Anlagen aufgestellten Abfallbehälter (Pa-
pierkörbe u. Ä.) dürfen nur für Unterwegsab-
fälle und nicht für Abfälle aus Haushaltungen 
oder von sonstigen Anfallstellen genutzt werden.

§ 17
Autowracks

Die Stadt beseitigt Autowracks gemäß § 2 (6). 
Die Beseitigung ist gebührenpfl ichtig. 

§ 18
Gebü hren

(1) Die Stadt erhebt für die Inanspruchnahme 
der Abfallentsorgung Gebühren.

Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig  

Anlage 3

Anforderungen an den Standplatz für Abfallbehälter
1.  Der Flächenbedarf für den Standplatz für je einen Abfallbehälter und die maximale Gesamtlast sind der Tabelle 1 zu entnehmen.
Tabelle 1:  Flächenbedarf und Maximallast für Abfallbehälter (gilt für alle Abfallarten)

Behälterart Tiefe
(m)

Breite 
(m)

Transportwegbreite 
(m)

max. Gesamtlast 
(kg)

60-Liter-Restabfallsack 16

60-Liter-Behälter 0,70  0,70 1,40 23

80-Liter-Behälter 0,70  0,70 1,40 31

120-Liter-Behälter 0,70  0,70 1,40 50

240-Liter-Behälter 0,75  0,70 1,40 100

1100-Liter-Behälter 1,50  1,75 1,80 385

Bei Einsatz von 1100-Liter-Behältern ist bei der Standfl ächentiefe von 1,50 m eine Anschlagkante von 0,40 m Tiefe zu berücksichtigen.

2.  Die Mindestmaße der Stellfl äche für Abfallgroßcontainer und Abfallpressen betragen je Behälter 3,50 x 8,00 m.
- Zum ungehinderten Auf- und Absetzen der Großcontainer ist über dem Abstellplatz und einer Fläche von gleicher Breite und 8,00 m Tiefe vor dem Ab-

stellplatz ein freier Luftraum von 7,00 m Höhe erforderlich.
- Die Großcontainer sollten in Längsrichtung des Zufahrtsweges aufgestellt werden können. Ist dies nicht möglich, sind entsprechende Verkehrsfl ächen 

vorzusehen. Die Ladeseite des Abstellplatzes darf nicht durch eine Einfassungsmauer begrenzt sein.
- Die Abstellplätze für Großcontainer müssen ausreichend befestigt sein. Als Richtwert für die bauliche Auslegung des Abstellplatzes ist von 12 t Gesamt-

gewicht des Containers auszugehen. 

Die eventuelle Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist innerhalb eines Jahres nach der Bekanntgabe dieser Satzung geltend zu machen.

§ 20
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach ihrer Bekanntmachung 
im Leipziger Amtsblatt am 01. Januar 2015 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfallwirtschaftssat-
zung vom 21.11.2013 (Ratsbeschluss V-1829/13) 
außer Kraft. 

Leipzig, 21.11.2014  
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

1.  Wohngrundstücke und Grundstücke mit 
Wohn- und Gewerberäumen:

 Mindestbehältervolumen Restabfall und Bio-
abfall

 Die Anzahl von Behältern, die mindestens 
aufgestellt werden muss, wird nach den im 
§ 6 festgelegten Schlüsseln ermittelt.  

2.  Andere Herkunftsbereiche als private Haus-
haltungen

 Es gelten folgende Einwohnergleichwer-

Unternehmen/Institution
Beschäftigte/Platz/

Bett
Einwohnergleich-

wert (EWG)
Arztpraxen und ähnliche medizinische Einrichtungen je Beschäftigten 1,0
Kliniken, Sanatorien, Kasernen, Einrichtungen des Straf-
vollzugs und ähnliche Einrichtungen

je Bett/Platz 2,0

Pfl egeheime u. Ä. je Bett 2,0 

Schulen, Kindertagesstätten u. Ä. je 10 Schüler/Kinder 1,0
Verwaltungen, Büros, Geldinstitute, Krankenkassen, 
Versicherungen, freiberufl iche Unternehmungen u. Ä.

je 3 Beschäftigte 1,0

Speisewirtschaften je Beschäftigten 2,0
Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft 
konzessioniert sind, Eisdielen, Imbissstuben

je Beschäftigten 1,0

Beherbergungsbetriebe je 4 Betten 1,0

Einzel- und Großhandel je Beschäftigten 0,5

Industrie und Handwerk und übrige Gewerbe je Beschäftigten 0,5

Weitere
Für Imbisswagen und -stände, Sportstätten, Campingplätze, kulturelle und militärische Einrichtun-
gen, Friedhöfe und Kirchen werden Abfallbehälter in der nach dem tatsächlichen Abfallaufkommen 
benötigten Zahl festgelegt. Mindestens ein Restabfallbehälter ist Pfl icht.

Anlage 2

Mindestbehältervolumen/Einwohnergleichwerte für Gewerbe
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Die mit einem Sternchen (*) versehenen Abfallarten sind gefährlich im Sinne des § 48 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz.

Abfall-
schlüssel

Abfallbezeichnung

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)

20 01 01 Papier und Pappe

20 01 10 Bekleidung

20 01 11 Textilien

20 01 13* Lösemittel

20 01 14* Säuren

20 01 15* Laugen

20 01 17* Fotochemikalien

20 01 19* Pestizide

20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

20 01 23* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

20 01 25 Speiseöle und -fette

20 01 26* Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen

20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten

20 01 28
Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 
20 01 27 fallen

20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

20 01 30 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen

20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen

20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen

20 01 36
gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

20 01 39 Kunststoffe

20 01 40 Metalle

20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle

20 03 Andere Siedlungsabfälle

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle

20 03 02 Marktabfälle

20 03 03 Straßenkehricht

20 03 07 Sperrmüll

Anlage 1

Nicht ausgeschlossene Abfälle
Folgende Abfälle werden in haushaltstypischer Beschaffenheit oder Zusammensetzung nach den Fest-
legungen dieser Satzung von der Stadt gesammelt und transportiert (Positivkatalog, Nummerierung 
gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung).

(2) Die Gebühren sind in der Abfallwirtschafts-
gebührensatzung der Stadt Leipzig geregelt.

§ 19
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 124 der SächsGemO und § 17 SächsABG 
können Verstöße gegen diese Satzung als Ordnungs-
widrigkeit verfolgt und mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. 
Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 3 (4) angefallene Abfälle ohne Erlaubnis der Stadt durchsucht und entnimmt, 

2. entgegen § 4 der Stadt von der Entsorgungspfl icht ausgeschlossene Abfälle überlässt,

3. entgegen § 6 (2) 
als Anschlusspfl ichtiger und Erzeuger und Besitzer von Abfällen aus privaten 
Haushaltungen der Überlassungspfl icht nicht nachkommt,

4. entgegen § 6 (3)
als Anschlusspfl ichtiger oder Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Abfäl-
len zur Beseitigung der Überlassungspfl icht nicht nachkommt, 

5. entgegen § 7 seiner Anzeige- und Antragspfl icht nicht nachkommt,

6. entgegen § 7 (4)
die Eigenverwertung von Bioabfällen oder das Einstellen der Eigenverwer-
tung nicht anzeigt,

7. entgegen § 7 (6) Verlust oder Beschädigung von Abfallbehältern nicht unverzüglich anzeigt,

8. entgegen § 8 (1)
den Beauftragten der Stadt nicht über alle die Abfallentsorgung betref-
fenden Fragen, nach Aufforderung auch schriftlich, fristgemäß Auskunft gibt,

9. entgegen § 8 (2)
bei Bedarf nicht ungehinderten Zutritt zu allen Grundstücksteilen und An-
lagen, auf denen sich Abfälle oder Einrichtungen von abfallwirtschaftlicher 
Bedeutung befi nden, verschafft,

10. entgegen § 8 (4)
zum Zwecke der Abholung keinen zeitnahen Zugang zu den Behältern er-
möglicht,

11. entgegen § 9 (7) Abfallbehälter zu Werbezwecken nutzt,

12. entgegen § 10 (2)
Behälter mit Gefährdung der Verkehrsteilnehmer bereitstellt und/oder nach 
der Leerung nicht unverzüglich aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt,

13. entgegen  § 13 (4)
als Gewerbetreibender Wertstoffhöfe für die Abgabe von Abfällen nutzt, 
die im Rahmen seines Gewerbezwecks anfallen,

14. entgegen  § 13 (5)
Abfall vor den Wertstoffhöfen oder ohne Zustimmung des Personals auf den 
Wertstoffhöfen ablegt, 

15. entgegen § 15 (8) Schadstoffe nicht gesondert übergibt,

16. entgegen § 16
Abfallbehälter auf öffentlichen Straßen oder in öffentlichen Anlagen für Ab-
fälle aus Haushaltungen oder sonstigen Anfallstellen nutzt.

te (EWG) für die Ermittlung der vorzuhal-
tenden Restabfallbehälterzahl als Richtwerte. 
Je EWG werden 20 Liter Restabfallvolumen 
angesetzt.

 Fallen in diesen Herkunftsbereichen gerin-
gere Mengen von Abfällen zur Beseitigung an, 
als die entsprechend den EWG berechneten, 
hat der Abfallerzeuger dies der Stadt nach-
zuweisen.



Auf der Grundlage
- des § 4 der Gemeindeordnung für den Frei-

staat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung 
vom 03.03.2014 (SächsGVBl. S. 146, verk. am 
29.03.2014), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Wiederaufbaubegleitgesetzes vom 02.04.2014 
(SächsGVBl. S. 234, verk. am 30.04.2014),

- der §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (SächsKAG) vom 26.08.2004 
(SächsGVBl.  S. 418, verk. am 28.09.2004), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
zur Fortentwicklung des Kommunalrechts 
vom 28.11.2013 (SächsGVBl. S. 822, verk. am 
13.12.2013) 

hat die Ratsversammlung der Stadt Leipzig am 
20.11.2014 (Drucksache 508/14) folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1
Gebührentatbestand

Die Stadt Leipzig erhebt Gebühren für die In-
anspruchnahme der kommunalen Abfallentsor-
gung als öffentliche Einrichtung, soweit die Inan-
spruchnahme zwischen dem 01.01.2015 und dem 
31.12.2015 erfolgt.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) G ebührenschuldner is t
 (a) für die Verwertungsgebühr, die Leerungs-

gebühr, die Sonderleerungsgebühr, die Ge-
bühr für Nebenablagerungen und Behälterü-
berfüllungen, die Biotonnenfestgebühr, den 
Austausch beschädigter Abfallbehälter und 
die Gestellung/Leerung von Abfallpressen und 
-großcontainern der Grundstückseigentümer. 
Grundstückseigentümer im Sinne dieser Sat-
zung ist der im Grundbuch eingetragene Ei-
gentümer, bei Wohnungseigentum die Gesamt-
heit der Wohnungseigentümer.

 Anstelle des Grundstückseigentümers werden 
zum Gebührenschuldner in der angegebenen 
Reihenfolge:

 -  die Erbbauberechtigten
 -  die Nießbraucher, sofern sie das ganze 

Grundstück selbst nutzen.
 (b) bei der Benutzung von amtlich gekennzeich-

neten Restabfall- und Gartenabfallsäcken der 
Erwerber,

 (c) bei der Nutzung der Wertstoffhöfe für die 
Abgabe von Gartenabfall der Abfallbesitzer,

 (d) bei der Abholung von Sperrmüll und Elek-
trogeräten der Auftraggeber und

 (e) bei der Beseitigung von Autowracks der 
Fahrzeughalter.

(2) Mehrere Gebührenschuldner eines Grund-
stücks sind Gesamtschuldner.

(3) Bei angeschlossenen Grundstücken, die in Teil- 
oder Wohnungseigentum stehen, werden die Ge-
bühren einheitlich für die Gemeinschaft festge-
setzt. Der Bescheid wird dem von der Gemein-
schaft bestellten Verwalter bekannt gegeben.

§ 3
Gebührenpfl icht

(1) Die Gebührenpfl icht entsteht ab dem ersten Ka-
lendertag des auf den Anschluss an die kom-
munale Abfallentsorgung folgenden Monats. 
Ein Anschluss ist dann erfolgt, wenn Abfall-
behälter aufgestellt sind und die turnusmä-
ßige Abfallentsorgung begonnen hat.

(2) Die Gebührenpfl icht endet mit Ablauf des Mo-
nats, in dem der Anschluss an die kommunale 
Abfallentsorgung endet. Das Ende der Gebüh-
renpfl icht setzt voraus, dass der Anschluss-
pfl ichtige die Abmeldung gemäß § 7 der Ab-
fallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig einen 
Monat im Voraus schriftlich vorgenommen hat.  

(3) Ist der Eigenbetrieb Stadtreinigung durch feh-
lenden Zugang gehindert, Behälter trotz Abmel-
dung abholen zu können, bleibt die Gebühren-
pfl icht bis zum Vollzug der Abholung bestehen. 

(4) Wechselt im laufenden Kalenderjahr der An-
schlusspfl ichtige, unterliegt der nunmehr An-
schlusspfl ichtige als Gebührenschuldner im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Buchstabe a dieser Sat-
zung der Gebührenpfl icht von dem Monat an, 
der auf das Ende der Gebührenpfl icht des bis-
herigen Anschlusspfl ichtigen fällt.

(5) Für saisonal genutzte Grundstücke kann auf 
schriftlichen Antrag der Anschluss an die städ-
tische Abfallentsorgung für das erste und vierte 
oder das zweite und dritte Quartal unterbro-
chen werden. Für diese Zeiträume wird eben-

falls die Gebührenpfl icht unterbrochen und es 
besteht seitens des Gebührenschuldners kein 
Recht, Einrichtungen der Abfallwirtschaft zu 
benutzen.

§ 4
Entstehung und Fälligkeit

der Gebührenschuld
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Für 

die Verwertungsgebühr, die Leerungsgebühr 
Restabfall, die Biotonnengebühr, die Gebühr 
für Nebenablagerungen und/oder Behälterü-
berfüllungen entsteht die Gebührenschuld je-
weils mit Ablauf des Erhebungszeitraums, so-
weit diese Satzung nichts anderes bestimmt.  

(2) Bei Anschluss an die kommunale Abfallentsor-
gung während des Kalenderjahres beginnt der 
Erhebungszeitraum ab dem ersten Kalender-
tag des auf den Anschluss folgenden Monats.  

(3) Endet der Anschluss an die kommunale Ab-
fallentsorgung vor Ablauf eines Kalender-
jahres, endet die Gebührenschuld mit Ablauf 
des Monats, in dem die Abfallbehälter einge-
zogen wurden. Die Abmeldefrist nach § 7 Ab-
fallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig be-
trägt einen Monat. 

(4) Änderungen der Größe oder Zahl der Abfall-
behälter, die bis zum 15. eines Monats vorge-
nommen worden sind, werden zum 01. dieses 
Monats gebührenwirksam. Ab dem 16. des Mo-
nats erfolgte Behälteränderungen werden zu 
Beginn des Folgemonats gebührenwirksam.

(5) Für die Verwertungsgebühr, die Leerungsge-
bühr Restabfall und die Biotonnengebühr sind 
Vorauszahlungen zu leisten, welche durch Be-
scheid festgesetzt werden. Die Vorauszahlungen 
werden in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 
15. Februar, zum 15. Mai, zum 15. August und 
zum 15. November des Kalenderjahres fällig. 

(6) Erfolgt der Anschluss an die kommunale Ab-
fallentsorgung während des Kalenderjahres, 
sind Vorauszahlungen erstmals in dem auf den 
Anschluss folgenden Monat zu leisten. 

(7) Die Höhe der Vorauszahlung für die Verwer-
tungsgebühr, die Leerungsgebühr und die Bio-
tonnengebühr bestimmt sich wie folgt:

 1.  Verwertungsgebühr 
 Anzahl der am Grundstück vorhandenen Rest-

abfallbehälter zum 01.01.2015 multipliziert mit 
dem Gebührensatz für die Verwertungsgebühr 
gemäß § 5 Absatz 1.

 2.  Leerungsgebühr 
 Anzahl der Leerungen der Restabfallbehälter 

im Jahr 2014 multipliziert mit der Leerungsge-
bühr gemäß § 5 Absatz 2 bzw. Absatz 3. Fanden 
im Vorjahr keine Leerungen oder weniger als die 
Pfl ichtleerungen statt, wird die Zahl der vorge-
schriebenen Pfl ichtleerungen zum Ansatz ge-
bracht. Stichtag für die genutzte Behältergröße 
ist der 01.01.2015. 

 3.  Biotonnenfestgebühr 
 Anzahl der am Grundstück vorhandenen Bio-

tonnen zum 01.01.2015 multipliziert mit dem 
Gebührensatz gemäß § 5 Absatz 10.

 4.  Liegen keine Vorjahresdaten vor, werden die 
Zahl der aktuell aufgestellten Restabfallbehälter 
und Biotonnen sowie die Zahl der vorgeschrie-
benen Pfl ichtleerungen gemäß Abfallwirtschafts-
satzung der Stadt Leipzig für die Ermittlung der 
Höhe der Vorauszahlung angesetzt. 

 5.  Die im Jahr 2015 tatsächlich entstandene Ge-
bührenschuld (Verwertungsgebühr, Leerungs-
gebühr, Nebenablagerungen, Behälterüberfül-
lungen und Biotonnenfestgebühr) wird im Jah-
resgebührenbescheid zu Beginn des Jahres 2016 
endgültig festgesetzt. Sich daraus ergebende Gut-
haben oder Nachforderungen werden auf dem 
Vorauszahlungsbescheid für das Jahr 2016 aus-
gewiesen und mit den Abschlagszahlungen ver-
rechnet. 

 6.  Sollen dem Gebührenpfl ichtigen etwaige 
Guthaben ausgezahlt werden, ist dies der Stadt, 
Eigenbetrieb Stadtreinigung, mit der entspre-
chenden Bankverbindung bis zum 31.10.2015 
mitzuteilen..

(8) Die Gebührenschuld für die Gestellung/Lee-
rung von Abfallpressen und -containern ent-
steht jeweils am Ende des Monats, in dem die 
Leistungen in Anspruch genommen wurden 
und wird 14 Tage nach Bekanntgabe des Be-
scheides fällig.

(9) Für die Gebühr für die gelegentliche zusätzliche 
Leerung (Sonderleerung) von Abfallbehältern 
ist der Erhebungszeitraum das Kalenderquartal. 
Die Gebührenschuld entsteht jeweils am letzten 

Abfallwirtschaftsgebührensatzung der Stadt Leipzig
Tag des Quartals. Diese Gebühren werden je-
weils zum 15. des dem Erhebungszeitraum fol-
genden übernächsten Monats fällig (15. Febru-
ar, 15. Mai, 15. August bzw. 15. November).

(10) Für die Abholung von Sperrmüll und Elektro-
geräten entsteht die Gebührenschuld mit dem 
Kauf der entsprechenden Wertmarke und wird 
sofort fällig. Die Wertmarke ist bei der Abho-
lung von Sperrmüll auszuhändigen, bei der Ab-
holung von Elektrogeräten am abzuholenden 
Gerät anzubringen. 

(11) Die Gebührenschuld für den Austausch von de-
fekten Abfallbehältern entsteht mit dem Aus-
tausch durch die Stadt, Eigenbetrieb Stadtrei-
nigung, und wird 14 Tage nach Bekanntgabe 
des Bescheides fällig.

(12) Die Gebührenschuld für Autowracks entsteht 
mit der Entsorgung der Autowracks durch die 
Stadt und wird 14 Tage nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig.

(13) Bei Erwerb eines amtlich gekennzeichneten 
Garten- und Restabfallsackes oder der Wert-
marken zur Abgabe von Gartenabfall auf den 
Wertstoffhöfen entsteht die Gebührenschuld 
mit dem Kauf und wird sofort fällig.

§ 5
Gebührenmaßstäbe und Gebührensätze 

Für die Inanspruchnahme der Leistungen der 
städtischen Abfallentsorgung gemäß der Abfall-
wirtschaftssatzung der Stadt Leipzig werden fol-
gende Gebühren erhoben:

(1) Verwertungsgebühr
 Sie ist eine Festgebühr und die Gegenleistung 

für die Entsorgung der Abfallarten, die verwer-
tet werden. Dazu gehören die Entsorgung von 
Sperrmüll, Elektrogeräten, Gartenabfall, Schad-
stoffen, Druckerzeugnisabfällen (kommunaler 
Anteil an der Blauen Tonne), der kommunale An-
teil an der „Gelben Tonne plus“ sowie die Vor-
haltung der dazu nötigen Sammelsysteme. Sie 
beinhaltet außerdem die Vorhaltekosten für die 
Bioabfallsammlung über die Biotonne.

 Die Verwertungsgebühr wird behälterbezogen 
erhoben. Bei deren Kalkulation wird die zum 
Stichtag 01.06. des Vorjahres an die jeweilige 
Behältergröße durchschnittlich angeschlossene 
Zahl der amtlich gemeldeten Personen berück-
sichtigt. 

 Die Verwertungsgebühr beträgt pro Monat bei 
einem

     60-l-Restabfallbehälter          3,06 Euro 

     80-l-Restabfallbehälter          3,86 Euro

   120-l-Restabfallbehälter          4,99 Euro

   240-l-Restabfallbehälter 10,14 Euro

 1100-l-Restabfallbehälter        48,77 Euro
 
(2) Leerungsgebühr Restabfall für den 
 14-täglichen Turnus
 Die Leerungsgebühr für Restabfall ist die Ge-

genleistung für die Sammlung im 14-täglichen 
Turnus, den Transport und die Beseitigung ein-
schließlich Vorbehandlung von Restabfällen. 
Sie wird nach der Behältergröße und der An-
zahl der tatsächlichen Entleerungen erhoben. 

 Die Gebühr für die Leerung eines gemäß § 11 
Absatz 1 der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt 
Leipzig im 14-täglichen Turnus bereitgestellten 
Abfallbehälters beträgt pro Leerung für einen

     60-l-Restabfallbehälter         3,53 Euro

     80-l-Restabfallbehälter         4,48 Euro

   120-l-Restabfallbehälter         5,58 Euro

   240-l-Restabfallbehälter        7,94 Euro

 1100-l-Restabfallbehälter        33,06 Euro

(3) Leerungsgebühr Restabfall bei einem ver-
kürzten Turnus gemäß § 11 Absatz 1 der Ab-
fallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig

 Die erhöhte Leerungsgebühr für Restabfall 
ist die Gegenleistung für die Sammlung, den 
Transport und die Beseitigung einschließlich 
Vorbehandlung von Restabfällen. Sie berück-
sichtigt außerdem den zusätzlichen Aufwand 
für die Leerung in einem Turnus kürzer als 
14-täglich. 

 Sie wird nach der Behältergröße und der An-
zahl der tatsächlichen Entleerungen erhoben. 

 Die Gebühr für die Leerung eines im verkürzten 
Turnus bereitgestellten Abfallbehälters beträgt 
pro Leerung für einen

     60-l-Restabfallbehälter      4,47 Euro 

     80-l-Restabfallbehälter      5,42 Euro 

   120-l-Restabfallbehälter      6,52 Euro

   240-l-Restabfallbehälter      8,88 Euro 

 1100-l-Restabfallbehälter    34,93 Euro
 
(4) Mindestgebühr 
 Mindestens wird pro Quartal die Gebühr in 

Höhe einer Behälterleerung nach Absatz 2 ab-
gerechnet. Das gilt selbst dann, wenn entgegen 
der Festlegung einer Pfl ichtleerung im § 6 Ab-
satz 11 der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt 
Leipzig in diesem Zeitraum kein Restabfall-
behälter zur Leerung bereitgestellt wurde. 

 Werden mehrere Behältergrößen auf einem 
Grundstück genutzt, richtet sich die Höhe der 
Mindestgebühr nach dem kleinsten für das 
Grundstück angemeldeten Behälter.

 Bestand der Anschluss nicht das komplette Jahr, 
wird die Mindestgebühr nur für die Quartale 
angerechnet, für die ein Anschluss während 
des gesamten Quartals bestand.

(5) Sonderleerung Restabfall
 Die Gebühr für die gelegentliche zusätzliche 

Leerung eines Restabfallbehälters beträgt pro 
Leerung für einen

     60-l-Restabfallbehälter 7,61 Euro

     80-l-Restabfallbehälter 8,56 Euro

   120-l-Restabfallbehälter 9,66 Euro

   240-l-Restabfallbehälter 12,02 Euro

 1100-l-Restabfallbehälter 38,93 Euro

 Diese Gebührensätze fi nden auch Anwendung, 
wenn Fehlwürfe in Wertstoffbehältern und Bio-
tonnen die ordnungsgemäße Verwertung ver-
hindern.

(6) Restabfallsack 
 Die Gebühr für einen amtlich gekennzeichne-

ten 60-Liter-Restabfallsack beträgt 4,00 EUR.
(7) Nebenablagerungen
 Für Abfälle, die entgegen den Festlegungen 

der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leip-
zig neben den Abfallbehältern abgelagert wer-
den, wird die Gebühr von 6,72 EUR je begon-
nene 80-Liter-Einheit berechnet. 

(8) Überfüllungen 
 Lassen sich die Restabfallbehälter entgegen den 

Festlegungen der Abfallwirtschaftssatzung der 
Stadt Leipzig nicht vollständig schließen, liegt 
eine Behälterüberfüllung vor. Für diese wird 
je überfüllten Restabfallbehälter die Gebühr 
von 3,53 EUR berechnet. 

 Ist das Abräumen der Überfüllung nötig, um 
den Behälter leeren zu können, wird die Ge-
bühr von 6,72 EUR je begonnene 80-Liter-Ein-
heit berechnet. 

(9) Abfallpressen und Abfallcontainer 
 Bei Abfallpressen und -containern werden für 

die Gestellung bzw. die Leerung folgende Ge-
bühren erhoben: 

Größe 
Miet-

gebühr
pro Monat 

Transportgebühr 
zur Behandlungs-
anlage Cröbern 

Entsorgungskosten 
pro Entleerung 

5-m³-Abfallgroßcontainer   11,81 Euro    105,00 Euro

Entsprechend
Bescheid der

Entsorgungsanlage

7-m³-Abfallgroßcontainer   25,33 Euro    105,00 Euro

10-m³-Abfallgroßcontainer   25,44 Euro    105,00 Euro

10-m³-Abfallpresse 227,56 Euro    125,00 Euro

20-m³-Abfallpresse 283,50 Euro    125,00 Euro

24-m³-Abfallpresse 316,87 Euro    125,00 Euro

 Die Mietgebühr fällt nur an, wenn stadteigene 
Abfallpressen oder Abfallgroßcontainer zum 
Einsatz kommen. 

(10) Biotonnenfestgebühr 
 Die Gebühr für die Leerung der Biotonne im 

14-täglichen Turnus beträgt pro Monat für eine

  60-l-Biotonne 1,97 Euro

120-l-Biotonne  3,93 Euro

240-l-Biotonne  7,86 Euro

(11) Sonderleerung Biotonne 
 Die Gebühr für eine gelegentliche zusätzliche 

Leerung einer Biotonne beträgt pro Leerung 
für eine

  60-l-Biotonne 7,72 Euro

120-l-Biotonne    8,62 Euro

240-l-Biotonne      10,44 Euro

(12) Gartenabfallsack
 Die Gebühr für einen amtlich gekennzeichneten 

100-Liter-Gartenabfallsack beträgt 3,00 EUR.
(13) Gartenabfall 
 Die Gebühr für die Abgabe von Gartenabfall 

auf den Wertstoffhöfen der Stadt Leipzig beträgt 
0,50 EUR pro Behältnis mit einem Aufnahmevolu-
men von bis zu 100 Liter in Form einer Wertmarke.

(14) Sperrmüll
 Die Gebühr für die haushaltsnahe Abholung von 

bis zu 4 m3 Sperrmüll bei Bereitstellung vor dem 
Grundstück beträgt 21,00 EUR in Form einer Wert-
marke. Wird der Transport aus der Wohnung bzw. 
aus dem Grundstück in Anspruch genommen, wird 
zusätzlich eine Wertmarke zu 21,00 EUR fällig.

(15) Elektrogeräte
 Die Gebühr für die Abholung von Elektrogeräten 

(Waschmaschine, Waschtrockner, Wäschetrockner, 
Schleuder, Kühlschrank, Gefrierschrank, Gefrier-
Kühl-Kombination, Geschirrspüler, Fernsehgerät, 
Computertechnik, Herd) vor dem Grundstück be-
trägt pro Gerät 10,00 EUR in Form einer Wertmarke.

(16) Beschädigte Abfallbehälter
 Die Gebühr für den Ersatz von durch unsach-

gemäßen Gebrauch beschädigten leeren Ab-
fallbehältern beträgt für einen

     60-l-Restabfallbehälter 78,99 Euro

     80-l-Restabfallbehälter 78,99 Euro

   120-l-Restabfallbehälter 78,99 Euro

   240-l-Restabfallbehälter 81,89 Euro

1100-l-Restabfallbehälter 260,87 Euro

(17) Autowracks
 Die Gebühr für die Entsorgung widerrecht-

lich abgestellter Kraftfahrzeuge beträgt 153,39 
EUR. Bei einem widerrechtlich abgestellten 
Anhänger wird eine Gebühr von 102,26 EUR 
für die Entsorgung erhoben.

(18) Die Säcke bzw. Wertmarken laut Absatz 6, 
12, 13, 14 und 15 sind an der Kasse der Stadt-
reinigung in der Geithainer Straße 60 und in 
den Bürgerämtern erhältlich. Weitere Verkaufs-
stellen werden jährlich im Leipziger Amtsblatt 
bekannt gegeben.

§ 6
Auskunfts- und Anzeigepfl icht 

(1) Jeder Wechsel des Gebührenschuldners ist der 
Stadt, Eigenbetrieb Stadtreinigung, vom vorhe-
rigen und vom neuen Gebührenschuldner gemäß 
§ 7 der Abfallwirtschaftssatzung  innerhalb eines 
Monats nach dem Wechsel schriftlich anzuzeigen 
und mit Grundbuchauszügen zu belegen. 

(2) Änderungen der Anschrift des Gebühren-
schuldners und der Bankverbindung, sofern 
eine Einzugsermächtigung erteilt ist, sind der 
Stadt, Eigenbetrieb Stadtreinigung, innerhalb 
eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(3) Die Gebührenschuldner müssen auf Verlangen 
der Stadt die zur Festsetzung der Gebühren er-
forderlichen Auskünfte schriftlich erteilen. 

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 124 Absatz 1 der SächsGemO können Ver-
stöße gegen diese Satzung als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt und mit einer Geldbuße geahndet werden. 
Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 6 seiner 
Auskunftspfl icht nicht nachkommt.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach ihrer Bekanntmachung im 
Leipziger Amtsblatt am 1. Januar 2015 in Kraft.  

Leipzig, 21.11.2014  
Stadt Leipzig

Der Oberbürgermeister

Die eventuelle Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften ist innerhalb eines Jahres nach 
der Bekanntgabe dieser Satzung geltend zu machen.

Stadtbezirk West
 04205 Leipzig: Am Schwalbennest – Park-

platz gegenüber Haus Nr. 5 • Saturnstr. – Park-
platz gegenüber Nr. 59 • Wegastr./Andromeda-
weg – Wiese • Marsweg/Saturnstr. • Uranusstr. 
112/114 • Uranusstr. 80 – Trafohaus • Titania-
weg - vor Schule – Wiese gegenüber Haus Nr. 7 
• Schönauer Ring – Wiese zw. Haus Nr. 13 und 
15 • Neue Leipziger Str. – Trafohaus gegenüber 
Nr. 3 • 04207 Leipzig: Krakauer Str. 2 – Wert-
stoffhof* • Brackestr. 39/Seffnerstr. 18 – Wiese 
• Miltitzer Allee 5/Pfaffensteinstr. 21 – Wiese • 
Am Grund 2 – Trafohaus • Zingster Str. – Wiese 
gegenüber Nr. 4 • Selliner Str./Zingster Str. • 
Binzer Str./Str. am See • Basteistr./Schramm-
steinstr. • Königsteinstr. – Wiese an Nr. 9 • Bram-
bacher Str./Berkaer Weg • Lausener Dorfplatz 
– Glassammelplatz • Zur Heide/Am Sonneneck 
(Neubaugebiet Lausen) • 04209 Leipzig: Am 
Kirschberg 29 – Litfaßsäule • Asternweg – Lit-
faßsäule gegenüber Nr. 23 • Ringstr. 171 – Glas-
sammelplatz • Heidelberger Str./Offenburger 
Str. • Gärtnerstr. 36 – Wertstoffhof* • Dahli-
enstr. 101 – Glassammelplatz • Nelkenweg 13/
Asternweg 51 • Weißdornstr. 7 – Wiese vordere 
Ecke • Potschkaustr. – Parkplatz gegenüber Nr. 
36 • Ringstr. – gegenüber Nr. 67 • Breisgaustr. 
– Wiese gegenüber Nr. 29 • Breisgaustr. – Park-
platz gegenüber Seniorenwohnheim • Mannhei-
mer Str./Ratzelstr. – Wiese • Alte Salzstr. 155 – 
Wiese links neben dem Haus • 

 04179 Leipzig: Ellernweg – Platz 20 m neben 
Haus Nr. 12 • Pfi ngstweide/Heimteichstr. – Glas-
sammelplatz • Morgensternstr./Beckerstr. – Wie-
se • Rathenaustr./Pfi ngstweide – Glassammel-
platz • Gaußstr./Heimteichstr. – Wiese gegen-
über Haus Nr. 40 • Lützner Str./ Dürrenberger 
Str.• 04177 Leipzig: Hähnelstr./Aurelienstr. – 
gegenüber Nr. 23 • Gellertplatz – Wiese gegen-
über Haus Nr. 2

Stadtbezirk Südwest
 04249 Leipzig: Arthur-Nagel-Str./Otto-Mi-

litzer-Str. • Dieskaustr. 133 – Wertstoffhof* • 

• Dieskaustr. – links neben Aral-Tankstelle Nr. 
483 a • Seumestr./Göhrenzer Str. – Glassam-
melplatz • Schmetterlingsweg/Lipinskistr. – 
Wiese • 04207 Leipzig: Herrmann-Meyer-Str. 
– Grünfl äche/Rondell • 04229 Leipzig: Erich-
Zeigner-Allee – Kleiderbox gegenüber Nr. 38 • 
Holbeinstr./Limburgerstr. – Glassammelplatz 
gegenüber Nr. 73 • Rolf-Axen-Str./Knauthai-
ner Str. – Grünfl äche • Siemensstr./Gerhardstr.

Stadtbezirk Süd
 04275 Leipzig: Fockestr. – links neben Aufgang 

Fockeberg • Lößniger Str. 7 – Wertstoffhof* • 
Arthur – Hoffmann – Straße / Kantstraße- neben 
Briefkasten • 04277 Leipzig: An der Märchen-
wiese – Glassammelplatz an der Schule • Rü-
bezahlweg – Litfaßsäule • Arno-Nitzsche-Str. – 
Wiese gegenüber Nr. 15 • Hildebrandstr. – Glas-
sammelplatz an der Schule • Kochstr. – Wiese 
gegenüber Nr. 110 • 04279 Leipzig: Liechten-
steinstr./Karl-Jungbluth-Str. • Bernhard-Kel-
lermann-Str. – Trafohaus • Georg-Maurer-Str. 
– Parkplatz • Eigenheimstr. – gegenüber Nr. 20

Stadtbezirk Mitte
 04103 Leipzig: Täubchenweg/Spohrstr. • Ta-

rostr./Dösner Weg • Str. des 18. Oktober – Wiese 
gegenüber Nr. 10 • Talstr. – zwischen Seeburg- 
und Sternwartenstr. • Roßplatz 11 – Rückseite 
vom Ringcafé • Egelstr. – Glassammelplatz ge-
genüber Nr. 12 • 04105 Leipzig: Michaelisstr./
Nordplatz – Wiese • Friedrich-Ebert-Str.- Park-
platz - neben ehem. Schwimmstadion – Glas-
sammelplatz • Karl-Rothe-Str./Balzacstr. – Mit-
telinsel • Kickerlingsberg/Ehrensteinstr. – Wie-
se • 04107 Leipzig: Grassistr./Haydnstr. • 04109 
Leipzig: Zentralstr. – Wiese gegenüber Nr. 7 • 
Katharinenstr. – Litfaßsäule gegenüber Nr. 5–9 
• Reichsstr. Nr. 11–13 • Ferdinand–Lassalle–Str. 
– gegenüber Davidstraße – neben Litfaßsäule 

Stadtbezirk Nord
 04155 Leipzig: Möckernsche Str./Eisenacher 

Str. – Wiese hinter Litfaßsäule • 04157 Leip-
zig: Bremer Str./Sylter Str. • Sylter Str./Wehr-
mannstr. • Heinrich-Budde-Str. – gegenüber Nr. 

29 • Coppistr. – gegenüber Nr.19 – Litfaßsäule 
• Ludwig-Beck-Str./Breitenfelder Str. – Grün-
anlage • Max-Liebermann-Str. 97 – Wertstoff-
hof* • 04159 Leipzig: Auenseestr. – Grünfl äche 
am Trafohaus • Hans-Beimler-Str./Christoph-
Probst-Str. – Wiese • Damaschkestr./Buchfi n-
kenweg – gegenüber am Bahndamm ablegen • 
Erika-von-Brockdorff-Str./Yorckstr. 41 – Glas-
sammelplatz • Linkelstr./Stammerstr. – Glas-
sammelplatz • 04129 Leipzig: Bernburger Str. 
– gegenüber Nr. 4

Stadtbezirk Nordost
 04347 Leipzig: Bertolt-Brecht-Str./Löbauer Str. 

• Bästleinstr. 8 – Apotheke • Ossietzkystr./Ro-
bert-Blum-Str. – gegenüber Nr. 1 • Kohlweg – 
Wiese gegenüber Nr. 36 • 04349 Leipzig: Klin-
genthaler Str./Freiberger Str. – Trafohaus • 
Cleudner Str. – Glassammelplatz • 04357 Leip-
zig: Stralsunder Str./Ziolkowskistr. • Friedrichs-
hafner Str./Otto-Michael-Str. • Friedrichshaf-
ner Str./Wilhelm-Busch-Str. – Trafohaus

Stadtbezirk Ost
 04315 Leipzig: Dornbergerstr./Hildegardstr. • 

Krönerstr. 13 – Wertstoffhof* • 04318 Leipzig: 
Leonhard-Frank-Str. – Glassammelplatz an der 
Kaufhalle • Leonhard-Frank-Str./Louis-Fürn-
berg-Str. – Glassammelplatz • 04328 Leipzig: 
Döllingstr. 29 a – Wertstoffhof* • 04329 Leipzig: 
Heiterblickallee/Ahornstr. • Heiterblickallee/
Am Vorwerk • Heiterblickallee/Hainbuchen-
str. • Gundermannstr. – Trafohaus gegenüber 
Nr. 23 • Dachsstr. 18/Maulwurfstr. – Wiese ge-
genüber • Rotfuchsstr. Nr. 19 – Wiese • Kletten-
str./Kreuzdornstr. – Wiese am Sportplatz

Stadtbezirk Südost
 04289 Leipzig: Paul-Flechsig-Str. – Trafohaus ge-

genüber Nr. 6 • Schwarzenbergweg/Cervantes-
weg • Lene-Voigt-Str. – gegenüber Nr. 2, Wiese 
neben Müllbox • Augustinerstr. 8 – Wertstoff-
hof* • Schweizerbogen – Wiese gegenüber Haus 
56/58 • 04299 Leipzig: Weißestr. – Wiese gegen-
über Nr. 10 • Thiemstr./Vàclav-Neumann-Str. – 
Wiese • 04315 Leipzig: Klasingstr./Husemann-

str. – Wiese • 04317 Leipzig: Oswaldstr./Kröbel-
str. – Wiese • Holsteinstr./Lipsiusstr. – Wiese

Ortsteile
 04205 Leipzig – OT Miltitz: Auenweg – Glassam-

melplatz gegenüber Nr. 31 • Am Bahnhof – Wie-
se gegenüber Glassammelplatz • Alte Burghau-
sener Str./Sackgasse – Wiese gegenüber Glas-
sammelplatz

 04249 Leipzig – OT Rehbach: Rehbacher Anger 
23 B – Glassammelplatz an der Feuerwehr

 04178 Leipzig– OT Rückmarsdorf: Zum Bahn-
hof – Glassammelplatz am Bahnhof • Am Ost-
hang/Gellertstr. • Sportplatzweg/Weinberg – 
Wiese am Trafohaus

 04178 Leipzig – OT Burghausen: Plantagenweg 
– Parkplatz – neben Kleiderbox

 04319 Leipzig – OT Engelsdorf: Schulweg 4 – 
Wertstoffhof* • Arnoldplatz 20 – Glassammel-
platz • Topasstr. – Glassammelplatz neben Haus 
Nr. 46 • Hans-Weigel-Str. – Glassammelplatz

 04316 Leipzig – OT Baalsdorf: Gottfried-Jäh-
nichen-Weg – neben Glassammelplatz rechts 
Wiese 

 04319 Leipzig – OT Althen: Althener Anger/
Zum Althener Sportplatz – Glassammelplatz 
• Oertgering - an Böschung ca. 30m von Prof.-
Andreas-Schubert-Str.• Friedrich-List-Str. – 
Wiese neben Haus 2a/b

  04319 Leipzig – OT Kleinpösna: Dorfstr.- Wie-
se gegenüber Haus Nr. 27 zw. Bushaltestelle u. 
Feuerwache

  04319 Leipzig – OT Hirschfeld: Hersvelder Str./ 
Am Ochsenwinkel – Glassammelplatz

 04178 Leipzig – OT Böhlitz-Ehrenberg: Neue 
Gutenbergstr. 10 – Wertstoffhof* • Auenstr./
Leipziger Str. – Parkplatz neben Kleiderbox 
• Heinrich-Heine-Str./Bielastr. – Wiese gegen-
über Haus Nr. 23 • Ludwig-Jahn-Str. – Sport-
platz gegenüber Haus Nr. 2 

 04356 Leipzig – OT Seehausen: Seehausener 
Allee/Göbschelwitzer Str. – Wiese 

 04356 Leipzig – OT Göbschelwitz: Göbschel-
witzer Str./Teichweg 

 04356 Leipzig – OT Hohenheida: An der 
Hauptstr./Am Anger

 04356 Leipzig – OT Gottscheina: Am Ring – 
Wiese Dorfteich

 04349 Leipzig – OT Plaußig: Wiese an der 
Spitze Hohenheidaer Str./Str. Hinter dem Dorf 

 04288 Leipzig – OT Holzhausen: Liebert-
wolkwitzer Str. 39 – Wertstoffhof* • Stötterit-
zer Landstr./Grenzstr. – Wiese • Walter-Heise-
Str./Blöcke – Glassammelplatz • Zuckelhau-
sener Ring – Grünfl äche hinter Schlosserei

 04288 Leipzig – OT Liebertwolkwitz: Güldengos-
saer Str. – gegenüber Nr. 18 • An der Eisenbahn/
Bahnhof – Glassammelplatz • Störmthaler Str./
Wiesengrund – Glassammelplatz • Carl-Munde-
Str. – Glassammelplatz • Großpösnaer Str. –Glas-
sammelplatz gegenüber Haus Nr. 30

 04158 Leipzig – OT Lindenthal: Gartenwin-
kel – Glassammelplatz am Trafohaus • Karl-
Marx-Platz – Glassammelplatz • Triftsiedlung 
– Glassammelplatz • Landsberger Str. 150 – ne-
ben Kleiderbox • Zur Lindenhöhe/Kantor-Ha-
se-Str. – Wiese gegenüber • Parkring – Breiten-
feld – Glassammelplatz

 04159 Leipzig – OT Lützschena: Am Pfi ngst-
anger 11 – Wertstoffhof* • Radefelder Weg/
Bahnstr. – an der Malteser Kleiderbox • Elster-
berg – gegenüber Nr. 6, Glassammelplatz • Bau-
ernsteg – Wiese gegenüber Haus Nr. 7 • Wind-
mühlenweg/Narzissenweg – Glassammelplatz 

 04159 Leipzig – OT Stahmeln: Stahmelner Str. 
88 – gegenüber Garagen • Am Eselshaus – hin-
ter der Schule • 

 04316 Leipzig – OT Mölkau: Hasenheide/Gut-
berletstr. – Wiese • Albrechtshainer Str. – Wie-
se gegenüber Nr. 82 • Engelsdorfer Str. – Wen-
deschleife neben Haus Nr. 65 • Willmar-Schwa-
be-Ring – Glassammelplatz 

 04158 Leipzig: OT Wiederitzsch: Birkenring – 
gegenüber Trafohaus • Nordweg – Glassammel-
platz 

* zu den bekannten Öffnungszeiten

Ablagestellen für Weihnachtsbäume – Abholung zwischen 27.12.14 und 31.01.15
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04157

Max-Liebermann-Straße 97 
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-18.00 Uhr 
Do. 10.00-19.00 Uhr
Sa. 8.30-14.00 Uhr

x x x x x x x x x x x

04158

OT Wiederitzsch, Brentanostraße 7
in geraden Kalenderwochen 
Sa. 8.30-14.00 Uhr
April bis Oktober zusätzlich
Mi. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
in ungeraden Kalenderwochen 
Fr. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Winterschließzeit vom 
01.12.2014-28.02.2015

 x x   x x  x x  x

04158

OT Lindenthal, 
Oswald-Kahnt-Ring 13 a
in ungeraden Kalenderwochen 
Sa. 8.30-14.00 Uhr
April bis Oktober zusätzlich
in den geraden Kalenderwochen 
Do. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Winterschließzeit vom 
01.12.2014-28.02.2015

 x x  x x x x x x x

04159
OT Lützschena-Stahmeln, 
Am Pfi ngstanger 11
Sa. 8.30-14.00 Uhr 

 x x   x x  x x  x

04279

Johannes-R.-Becher-Straße 13
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-13.15 Uhr und
14.00-18.00 Uhr, Do. 10.00-13.15 Uhr 
und 14.00-19.00 Uhr, Sa. 8.30-14.00 Uhr
Winterschließzeit vom 
01.12.2014-28.02.2015

 x x x  x  x x x x x x x

04207

Krakauer Straße 2
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-13.15 Uhr und
14.00-18.00 Uhr , Do. 10.00-13.15 Uhr 
und 14.00-19.00 Uhr

x x x x x x x x x x x

04209
Gärtnerstraße 36
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-18.00 Uhr 
Do. 10.00-19.00 Uhr, Sa. 8.30-14.00 Uhr

x x x x x x x x x x x

04249

Dieskaustraße 133 
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-13.15 Uhr und
 14.00-18.00 Uhr, Do. 10.00-13.15 Uhr
 und 14.00-19.00 Uhr, Sa. 8.30-14.00 Uhr

x x x x x x x x x x x

04249

OT Knautnaundorf, 
Knautnaundorfer Straße 231
Di./Fr. 10.00-13.15 Uhr und 
14.00-18.00 Uhr, Do. 10.00-13.15 Uhr
und 14.00-19.00 Uhr
Winterschließzeit vom 
01.12.2014-28.02.2015

x x x x x x x x x x x

04275
Lößniger Straße 7 
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-18.00 Uhr
Do. 10.00-19.00 Uhr, Sa. 8.30-14.00 Uhr

x x x x x x x x x x x

04288

OT Holzhausen, 
Liebertwolkwitzer Straße 39
April bis Oktober
Mi. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr 
Sa. 8.30-14.00 Uhr 
November bis März
Mi. 8.00-12.15 und 13.00-16.00 Uhr
Sa. 8.30-14.00 Uhr

 x x  x  x x x x x x x

04288

OT Liebertwolkwitz, Ostende 20
Jeweils am ersten Sa. der Monate 
Mai, Oktober und November 
8.30-14.00 Uhr

x x x x x

04289
Augustinerstraße 8
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-18.00 Uhr
Do. 10.00-19.00 Uhr, Sa.  8.30-14.00 Uhr 

x x x x x x x x x x x

04315
Krönerstraße 13
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-18.00 Uhr
Do. 10.00-19.00 Uhr, Sa.  8.30-14.00 Uhr

x x x x x x x x x x x

04319

OT Engelsdorf, Schulweg 4
April bis Oktober
Di. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Do. 10.00-13.15 Uhr und 14.00-19.00 Uhr
Sa. 8.30-14.00 Uhr 
November bis März
Di.  10.00-13.15 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Sa. 8.30-14.00 Uhr

x x x x x x x x x

04328

Döllingstraße 29 a 
Mo./Di./Mi./Fr. 10.00-13.15 Uhr und 
14.00-18.00 Uhr, Do. 10.00-13.15 Uhr 
und 14.00-19.00 Uhr, Sa.  8.30-14.00 Uhr

x x x x x x x x x x x

04347
Stöhrerstraße 16, (Fa. Remondis)
Di-Fr. 10.00-13.30 Uhr und 
14.00-18.00 Uhr, Sa. 8.00-12.00 Uhr 

x x x x x x x x x x x

Wertstoffhöfe 
der Stadt Leipzig

Wertmarkenverkaufsstellen

PLZ Stadtbezirk Name Straße
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04109 Zentrum Shop am Augustusplatz Augustusplatz 15 X  X X

04109 Zentrum-West ARAL-Center (Tankstelle) Marschnerstraße 50 X  X  

04109 Zentrum Bürgeramt Stadthaus Markgrafenstraße 3 X X X  

04109 Zentrum Neues Rathaus, Bürgerberatung Martin-Luther-Ring 4-6 X  X  

04129 Eutritzsch ARAL Tankstelle Maximilianallee 70 X  X X

04129 Eutritzsch LVB-Service + Tabak & Lottoshop Delitzscher Straße 66 X  X X

04155 Gohlis-Süd Bürgeramt Gohlis-Center Elsbethstraße 19-25 X X X  

04157 Gohlis-Nord ARAL Tankstelle Max-Liebermann-Straße 101 X  X X

04158 Lindenthal Fuchsbau Lindenthaler Hauptstraße 60 X  X X

04158 Großwiederitzsch Bürgeramt Wiederitzsch Delitzscher Landstraße 55 X X X  

04158 Lindenthal ARAL-Tankstelle                Zum Apelstein 1 X  X  

04159 Lützschena-Stahmeln Tintenklecks Am Brunnen 1 X  X X

04159 Möckern LVB-Service + Tabak & Lottoshop Knopstraße 17 X  X X

04177 Altlindenau ARAL Tankstelle Merseburger Straße 109-113 X  X  

04178 Böhlitz-Ehrenberg ARAL Tankstelle  Ludwig-Hupfeld-Straße 15 X  X X

04178 Böhlitz-Ehrenberg Bürgeramt Am Markt 10 X X X  

04179 Leutzsch LVB-Service Georg-Schwarz-Straße 139 X  X X

04179 Leutzsch Bürgeramt Rathaus Leutzsch Georg-Schwarz-Straße 140 X X X  

04205 Grünau-Siedlung BAVARIA petrol Tankstelle Lützner Straße 536 X  X X

04209 Grünau-Siedlung Bürgeramt Ratzelbogen Kiewer Straße 1-3 X X X  

04209 Grünau bft Tankstelle Brünner Straße 3 X  X X

04249 Großzschocher Bürgeramt Südwest-Zentrum Bismarckstraße 41 X X X  

04249 Kleinzschocher JET Tankstelle Dieskaustraße 111 X  X X

04275 Zentrum-Süd Stadtreinigung Lößniger Straße 7   X  

04275 Südvorstadt Spätverkauf Schenkendorfstraße 45 a X  X X

04277 Marienbrunn ARAL Tankstelle An der Tabaksmühle 13 X  X  

04277 Marienbrunn Blumengeschäft An der Märchenwiese 66 X X X

04277 Connewitz Bürgeramt Wiedebach-Passage Biedermannstraße 9-13 X X X  

04288 Liebertwolkwitz Bürgeramt Liebertwolkwitz Liebertwolkwitzer Markt 1 X X X  

04288 Holzhausen Lebensmittel- und Getränkemarkt Arthur-Polenz-Straße 50 X  X X

04289 Probstheida Tabaksbörse Bockstraße 1-5 X  X X

04299 Stötteritz LVB-Service + Tabak Holzhäuser Straße 110 X  X X

04315
Neustadt-
Neuschönefeld LVB-Service + Kühnchens Shop Eisenbahnstraße 79 X  X X

04317 Reudnitz-Thonberg Bürgeramt Stötteritzer Straße Stötteritzer Straße 28 X X X  

04318 Sellerhausen-Stünz ARAL Tankstelle Permoserstraße 32 X  X X

04319 Engelsdorf Büro- und Schreibwaren Klingerstraße 1 X X X

04328 Sellerhausen-Stünz Stadtreinigung, Kasse Geithainer Straße 60 X X X X

04329 Paunsdorf Bürgeramt Paunsdorf-Center Paunsdorfer Allee 1 X X X  

04347
Schönefeld-
Abtnaundorf Bürgeramt Schönefeld Ossietzkystraße 37 X X X  

04349 Plaußig-Portitz Volzens Backstube Tauchaer Straße 339 X  X X

04357 Mockau LVB-Service, Mockau-Center Mockauer Straße 123 X  X X

04357 Mockau-Nord ARAL Tankstelle Essener Straße 31 X  X X

04357 Mockau-Süd Bürgerverein Nordost e. V. Mockauer Straße 44 X  X  

Jahreswechsel 2014 / 2015

Donnerstag 01.01.2015 verlegt auf Freitag 02.01.2015

Freitag 02.01.2015 verlegt auf Samstag 03.01.2015

Karfreitag/Ostern

Freitag 03.04.2015 verlegt auf Samstag 04.04.2015

Montag 06.04.2015 verlegt auf Dienstag 07.04.2015

Dienstag 07.04.2015 verlegt auf Mittwoch 08.04.2015

Mittwoch 08.04.2015 verlegt auf Donnerstag 09.04.2015

Donnerstag 09.04.2015 verlegt auf Freitag 10.04.2015

Freitag 10.04.2015 verlegt auf Samstag 11.04.2015

Maifeiertag

Freitag 01.05.2015 verlegt auf Samstag 02.05.2014

Christi Himmelfahrt

Donnerstag 14.05.2015 verlegt auf Freitag 15.05.2015

Freitag 15.05.2015 verlegt auf Samstag 16.05.2015

  Pfi ngsten

Montag 25.05.2015 verlegt auf Dienstag 26.05.2015

Dienstag 26.05.2015 verlegt auf Mittwoch 27.05.2015

Mittwoch 27.05.2015 verlegt auf Donnerstag 28.05.2015

Donnerstag 28.05.2015 verlegt auf Freitag 29.05.2015

Freitag 29.05.2015 verlegt auf Samstag 30.05.2015

Buß- und Bettag

Mittwoch 18.11.2015 verlegt auf Donnerstag 19.11.2015

Donnerstag 19.11.2015 verlegt auf Freitag 20.11.2015

Freitag 20.11.2015 verlegt auf Samstag 21.11.2015

Weihnachten

Montag 21.12.2015 vorgezogen auf Samstag 19.12.2015

Dienstag 22.12.2015 vorgezogen auf Montag 21.12.2015

Mittwoch 23.12.2015 vorgezogen auf Dienstag 22.12.2015

Donnerstag 24.12.2015 vorgezogen auf Mittwoch 23.12.2015

Freitag 25.12.2015 vorgezogen auf Donnerstag 24.12.2015

Jahreswechsel 2015 / 2016

Freitag 01.01.2016 verlegt auf Samstag 02.01.2016

* Änderung noch möglich!

Ersatztermine in der Abfallentsorgung für anstehende Feiertage 2015* 
 Stadtreinigung Leipzig
 Eigenbetrieb der Stadt Leipzig
 Geithainer Straße 60
 04328 Leipzig

 Tel. 0341 - 65 71 0
 Fax 0341 - 65 71 272
 E-Mail: info@srleipzig.de

Bürgertelefon „Abfall“
Für alle Fragen rund um das Thema Abfallent-
sorgung unterhält die Leipziger Stadtreini-
gung das Bürgertelefon „Abfall“. 
Unter der Rufnummer 6 57 11 11 erhalten die 
Leipziger Bürger zu folgenden Sprechzeiten 
fachkundige und kompetente Beratung:

 
 Montag 08.00-12.00 Uhr
   12.30-15.00 Uhr

 Dienstag 08.00-12.00 Uhr
   12.30-17.00 Uhr

 Mittwoch 08.00-12.00 Uhr
   12.30-15.00 Uhr

 Donnerstag 08.00-12.00 Uhr
   12.30-16.00 Uhr

 Freitag 08.00-13.00 Uhr 

 Kontakt

Änderungen möglich!

13
Leipziger Amtsblatt
20. Dezember 2014 · Nr. 24 Bekanntmachungen 



 Sitzungstermine

Leipziger Amtsblatt
20. Dezember 2014 · Nr. 24Bekanntmachungen 14

Bekanntmachung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse (TSK)
– Anstalt des öffentlichen Rechts – 

Löwenstr. 7a, 01099 Dresden

Information des Veterinär- und Lebensmittelauf-
sichtsamtes an Tierhalter 
Besitzer von Pferden, Rindern, Schweinen, Scha-
fen, Ziegen, Gefl ügel, Süßwasserfi schen und Bie-
nen sind gemäß Viehverkehrsverordnung gesetz-
lich verpfl ichtet, sich beim
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, 
Theodor-Heuss-Str. 43, 04328 Leipzig
Tel.: 1 23 37 91
Fax: 1 23 37 95
E-Mail: veterinaeramt@leipzig.de
Internet: www.leipzig.de zu melden und regis-
trieren zu lassen.

Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchen-
kasse (TSK) - Anstalt des öffentlichen Rechts -
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden
Sehr geehrte Tierbesitzer,
bitte beachten Sie, dass Sie als Besitzer vom Pfer-
den, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Gefl ü-
gel, Süßwasserfi schen und Bienen zur Meldung 
und Beitragszahlung bei der Sächsischen Tierseu-
chenkasse gesetzlich verpfl ichtet sind.
Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tier-
bestand ist Voraussetzung für eine Entschädigung
im Tierseuchenfall, für die Beteiligung der Tier-
seuchenkasse an den Kosten für die Tierkörper-
beseitigung und für Beihilfen im Falle der Teil-
nahme an Tiergesundheitsprogrammen.
Meldestichtag zur Veranlagung des Tierseuchen-
kassenbeitrages für 2015 ist der 01.01.2015.
Die Meldebögen werden Ende Dezember 2014 an 
die uns bekannten Tierbesitzer versandt.
Sollten Sie bis Anfang 2015 keinen Meldebo-

gen erhalten haben, melden Sie sich bitte bei der
Tierseuchenkasse.
Ihre Pfl icht zur Meldung begründet sich auf § 23 
Abs. 5 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) in Ver-
bindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse.
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere 
im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten
Zwecken gehalten werden.
Unabhängig von der Meldepfl icht an die Tierseu-
chenkasse muss die Tierhaltung bei dem für Sie
zuständigen Veterinäramt angezeigt werden.
Bitte unbedingt beachten:
Nähere Informationen erhalten Sie über das In-
formationsblatt, welches mit dem Meldebogen 
verschickt wird bzw. auf unserer Homepage un-
ter www.tsk-sachsen.de.
Auf unseren Internetseiten erhalten Sie weitere 
Informationen zur Melde- und Beitragspfl icht, zu
Leistungen der Tierseuchenkasse sowie über die 
einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können 
Sie, als gemeldeter Tierbesitzer Ihr Beitragskon-
to (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, 
erhaltene Leistungen, Befunde, entsorgte Tiere 
usw.) einsehen.
Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden
Tel: 0351 / 80 60 80, Fax: 0351 / 8 06 08 35
E-Mail: info@tsk-sachsen.de 
Internet: www.tsk-sachsen.de 

Dr. Gabriela Leupold/Amtstierärztin
Amtsleiterin

Das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt der 
Stadt Leipzig erlässt aufgrund der §§ 6, 24, 37 und 
38 des TierGesG i. V. m. § 1 Abs. 2 Sächsisches Aus-
führungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz
(SächsAGTierGesG) i. V. m. § 13 Abs. 1 Gefl ügel-
pest-Verordnung die nachfolgende

Allgemeinverfügung
1. In den unter Ziffer 2 aufgeführten Gebieten 

mit erhöhtem Risiko des Eintrags von Gefl ü-
gelpestvirus durch Wildvögel (Schutzgebiete) 
ist ab sofort sämtliches dort gehaltenes Gefl ü-
gel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhüh-
ner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und 
Gänse) ausschließlich in geschlossenen Stäl-
len oder unter einer Vorrichtung zu halten, 
die aus einer überstehenden, nach oben gegen 
Einträge gesicherten dichten Abdeckung und 
mit einer gegen das Eindringen von Wildvö-
geln gesicherten Seitenabgrenzung bestehen 
muss (Schutzvorrichtung).

2. Betroffene Gebiete mit Aufstallpfl icht umfas-
sen den Ufersaum von 500 m um folgende Ge-
wässer und Flüsse:
a) Kulkwitzer See
b) Cospudener See
c) Weiße Elster

3. Im öffentlichen Interesse wird die sofortige 
Vollziehung dieser Maßnahme angeordnet.

4. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft.

5. Diese Allgemeinverfügung kann nebst Be-
gründung im Veterinär- und Lebensmittelauf-
sichtsamt

 Leipzig, Theodor-Heuss-Str. 43, 04328 Leipzig 
zu den Geschäftszeiten eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich bei der
Stadt Leipzig in 04109 Leipzig, Martin-Luther-
Ring 4–6 (Sitzanschrift) oder zur Niederschrift 
beim Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, 
Theodor-Heuss-Straße 43 in 04328 Leipzig (Be-
sucheranschrift) Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch in qualifi zierter elek-
tronischer Form nach dem Signaturgesetz unter 
veterinaeramt@leipzig.de oder mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be schriftlich oder zur Niederschrift bei der Lan-
desdirektion Sachsen, Braustr. 2, 04107 Leipzig 
eingelegt wird.
Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
in Ziffer 3 dieser Allgemeinverfügung entfaltet 
ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. 

Dr. Leupold
Amtstierärztin

Amtsleiterin

Öffentliche Bekanntmachung des Veterinär- und 
Lebensmittelaufsichtsamtes der Stadt Leipzig

Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) und der 
Verordnung zum Schutz gegen die Gefl ügelpest 

(Gefl ügelpest-Verordnung)
Allgemeinverfügung zur Anordnung der Aufstallung von 

Gefl ügel zum Schutz gegen die Aviäre Infl uenza

Sprechzeiten der  
Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
08.01. u. 12.02., 16.00-18.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 2. Do./Monat) 
Schiedsstelle Ost/Südost 
21.01. u. 18.02., 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 3. Mi./Monat) 
Schiedsstelle Süd/Südwest 
06.01. u. 03.02., 16.00-18.00 Uhr, und nach Ver-
einbarung, Rödelstr. 6, 04229 Leipzig, (Sprech-
tag: 1. Di./Monat) 
Schiedsstelle Nordwest/Nord 
Wir bitten die Termine mit der Schiedsstelle 
Süd/Südwest abzustimmen oder diese Sprech-
tage dort zu nutzen.
Schiedsstelle West/Alt-West 
20.01. u. 17.02., 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 3. Di./Monat) 
Das Verfahren vor dem Friedensrichter dient 
dem Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine Eini-
gung der Parteien beizulegen. 
Der Friedensrichter kann in bürgerlich-rechtli-
chen und in strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten 
schlichtend tätig werden. Das Informationsge-
spräch ist kostenfrei. 

Veranstaltungen Fraktionen
Die Linke
5. Januar 2015, 16.00–18.00 Uhr, Wahlkreisbü-
ro Grünau, Stuttgarter Allee 16, 04229 Leipzig  
- Bürgersprechstunde in Grünau mit 
 Sören Pellmann                    

Verkauf städtischer 
Liegenschaft

www.leipzig.de/immobilien@

Baugrundstück für Eigenheim
Exposénummer:  0881
Lage: Olchinger Straße
Gemarkung: Großwiederitzsch
Flurstück: 377
Größe: 1 158 m²
Kontakt: Frau Max (1 23 57 84)
Mindestgebot: 107 000 Euro

Die Stadt Leipzig verkauft aus ihrem Eigentum 
o. g. Grundstück. Gebote sind bitte mit den  An-
tragsformularen in einem verschlossenen Um-
schlag bis zum 19.01.2015 bei der Stadt Leip-
zig, Liegenschaftsamt, Terminstelle 1, 04092 
Leipzig unter Angabe der Exposénummer ein-
zureichen. 
Der Verkauf erfordert die Zustimmung der 
zuständigen Gremien. 

(Angaben ohne Gewähr)

Ehemalige Jugendherberge am Auensee
Exposénummer:  0184
Lage: Gustav-Esche-Straße
Gemarkung: Wahren
Flurstück: 286/2 (Teilfl äche)
Größe: ca. 3 000 m² 
Eigentümer: Stadt Leipzig
Kontakt: Frau Eckert (1 23 56 78)
Mindestgebot
Erbbauzins: 1 200 Euro/Jahr
Die Stadt Leipzig vergibt o. g. Erbbaurecht. 
Gebote sind bitte mit den Antragsformularen 
in einem verschlossenen Umschlag bis zum 
19.01.2015 bei der Stadt Leipzig, Liegenschafts-
amt, Terminstelle 1, 04092 Leipzig unter Anga-
be der Exposénummer einzureichen. Die Ver-
gabe des Erbbaurechtes erfordert die Zustim-
mung der zuständigen Gremien. 
 (Angaben ohne Gewähr)

Erbbaurecht für 
städtische Liegenschaft

www.leipzig.de/immobilien@

Das Standesamt hat ab Januar 2015 neue (ver-
längerte) Öffnungszeiten. Es wird dann donners-
tags zwei Stunden länger geöffnet sein, d.h. 13–
18 Uhr.  Damit wird den steigenden Beurkun-
dungszahlen und dem damit verbundenen hö-
heren Publikumsverkehr Rechnung getragen. 

Standesamt verlängert 
ab Januar Öffnungszeiten

Am 01.01.2015 fi ndet in der Leipziger Innenstadt 
der Neujahrslauf des Stadtsportbundes statt. Der 
Rundkurs beginnt in diesem Jahr wieder in der 
Grimmaischen Straße vor dem Kaufhaus „Galeria 
Kaufhof“ und führt über die Grimmaische Stra-
ße – Markt – Petersstraße – Schillerstraße – Uni-
versitätsstraße – zurück zur Grimmaische Straße.
Von 10.30 Uhr bis ca. 12.30 Uhr wird es deshalb 
zu einigen Verkehrseinschränkungen in der In-
nenstadt kommen:
Alle Straßen entlang der Laufstrecke werden wäh-
rend der gesamten Veranstaltungszeit gesperrt.
In der oben genannten Zeit ist die Einfahrt zur 
Innenstadt über Universitätsstraße nicht möglich.
Die Buslinie 89 wird in der Zeit von 10.30 – 12.30 
Uhr über Rossplatz – Augustusplatz – Goethe-
straße – Am Brühl – Am Hallischen Tor – Haupt-
bahnhof –  Goethestraße – Augustusplatz – Ross-
platz  umgeleitet. 

Neujahrslauf in der Leipziger 
Innenstadt am 01.01.2015

Neue Entgeltordnung für das  
Völkerschlachtdenkmal zum 01.01.2015

Auf seiner Sitzung am 09.12.2014 beschloss der Vorstand, die Eintrittspreise und Gebühren für das Völ-
kerschlachtdenkmal/ FORUM 1813 entsprechend der nachfolgenden Aufstellung  zu erhöhen.

Kategorie Preis

Erwachsene 8,00 Euro

Ermäßigt* 6,00 Euro

Familienkarte1 16,00 Euro

Kinder bis 6 Jahre frei

Schulklassen je Schüler 1,00 Euro

Gruppen ab 10 Personen (Erwachsene p.P.) 7,00 Euro

Führungszuschlag für Schulklassen 30,00 Euro

Führungszuschlag für Gruppen (Erwachsene) 60,00 Euro 

Ermäßigung Inhaber Leipzig-Pass, Erwachsene 4,00 Euro

Ermäßigung Inhaber Leipzig-Pass, Familien 8,00 Euro 

Forum 1813: Kinder/ Jugendliche bis 18 Jahre frei

* Ermäßigung erhalten: Schüler, Auszubildende, Studenten, Schwerbehinderte nach §2, Abs. 2 Sozialgesetzbuch (IX) 
bei einem Behindertengrad ab 50% mit entsprechendem Ausweis. 
1Zwei Erwachsene mit ein bis fünf Kindern unter 18 Jahren.

Die neue Entgeltordnung wird ab dem 01.01.2015 in Kraft treten.

Gebühren Preis

Personenaufzug entfällt 

Nutzung/ Miete des Denkmals 
für geschlossene Veranstaltungen

je nach Aufwand, mind. 500,00 Euro
als Grundpauschale zzgl. MwSt.

Besichtigung des Denkmals außerhalb 
der regulären Öffnungszeiten 
(immer Einzelfallentscheidung, 
kein buchbares Serviceangebot)

100% Aufschlag auf die regulären Gebühren, mind. 
jedoch 350,00 Euro, zzgl. Personalkosten

(ab regulärer Schließzeit bis zum Ende des Einsatzes)

Miete der Außenfl ächen des Denkmals 
für Sonderveranstaltungen

Nutzungsentgelt für Flächen in m2 auf der Basis 
der jeweils gültigen Preisliste Sondernutzung 

der Stadt Leipzig, mind. aber 250,00 Euro

Stornierungen von 
Führungsanmeldungen

bis 7 Tage vor dem Termin kostenfrei, 
bei späterer Stornierung bzw. 

Nichtinanspruchnahme: 50% der Führungsgebühr 

Verwaltungspauschale für
Inrechnungstellung von Eintrittsentgelt

2,50 Euro

Die nachstehende Satzung wurde von der Ver-
bandsversammlung des Regionalen Planungs-
verbands Leipzig-Westsachsen am 6. Novem-
ber 2014 in öffentlicher Sitzung beschlossen 
(Beschluss V/VV 23/01/2014). Sie wurde dem 
Sächsischen Staatsministerium des Innern 
mit Nachricht vom 14. November 2014 vorge-
legt. Sie enthält keine genehmigungspfl ichti-
gen Bestandteile.

Die Haushaltssatzung und der Haushalts-
plan werden

von Montag, dem 5. Januar 2015, 
bis Freitag, dem 9. Januar 2015,

in der nachfolgend genannten Dienststel-
le zur kostenlosen Einsichtnahme durch je-
dermann zu den angegebenen Zeiten öffent-
lich ausgelegt:

Bekanntmachung des Regionalen Planungsverbands 
Leipzig-Westsachsen zur Haushaltssatzung und 
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Regionaler Planungsverband 
Leipzig-Westsachsen
Regionale Planungsstelle Leipzig
Haus A 8, Zimmer 137
Bautzner Straße 67, 04347 Leipzig
Tel.: 33 74 16 20
Fax: 33 74 16 33

Montag bis Donnerstag 09.00–11.30 Uhr und 
12.00–14.00 Uhr und Freitag 09.00–12.00 Uhr. 

Leipzig, den 18. Dezember 2014

Regionaler Planungsverband Leipzig-
Westsachsen

Dr. Gerhard Gey
Verbandsvorsitzender

Das Europäische Parlament und der Rat der 
Europäischen Union haben am 23. Oktober 
2000 die „Richtlinie 2000/60/EG zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens für Maßnah-
men der Gemeinschaft im Bereich der Wasser-
politik“, die sogenannte Wasserrahmenrichtli-
nie (WRRL), erlassen. Ihr Ziel ist ein umfas-
sender, wirksamer Gewässerschutz in der Eu-
ropäischen Union zum Schutz von Mensch und 
Natur. Hierzu werden für den Freistaat Sach-
sen relevante Bewirtschaftungspläne als wich-
tigste strategische Instrumente der Umsetzung 
der WRRL veröffentlicht. 

Wie im ersten Bewirtschaftungszeitraum 
(2009–2015) der WRRL ist auch für den zwei-
ten Bewirtschaftungszeitraum (2016–2021) ein 
Anhörungsverfahren vorgesehen, an dem sich 
jedermann aktiv beteiligen kann. 

Die aktuellen Dokumente, bestehend aus 
- Entwurf des Bewirtschaftungsplans und
- Entwurf des Maßnahmenprogramms und 

der zugehörigen Umweltberichte 
der Flussgebietseinheit Elbe liegen öffentlich 
im Zeitraum 22.12.2014 bis 22.06.2015 wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten (siehe www.
leipzig.de) im Amt für Umweltschutz, Tech-
nisches Rathaus, Zimmer A.7.020 zur Anhö-
rung aus oder können auf der Internetseite 

Entwurf Bewirtschaftungsplan und 
Maßnahmenprogramm im Flussgebiet Elbe

www.umwelt.sachsen.de eingesehen werden. 

Der aktualisierte Bewirtschaftungsplan gibt 
Auskunft über den Zustand der Gewässer des 
gesamten Einzugsgebietes der Elbe und stellt 
die Fortschritte im Hinblick auf die Zielerrei-
chung gegenüber dem ersten Bewirtschaftungs-
plan dar. In den aktualisierten Maßnahmenpro-
grammen werden die Maßnahmen dargestellt, 
die bis Ende 2018 zur weiteren Verbesserung 
des Gewässerzustands durchgeführt werden. 

Für Stellungnahmen bis zum 22.06.2015 ist 
eine der folgenden Möglichkeiten zu nutzen:
 
- schriftlich oder zur Niederschrift: 
 Amt für Umweltschutz, Sachgebiet 
 Wasserbehörde, Prager Str. 118–136,  

04317 Leipzig

- per E-Mail: umweltschutz@leipzig.de

- schriftlich oder zur Niederschrift: Säch-
sisches Landesamt für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie, Postfach 54 01 37, 01311 
Dresden 

- per E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de

- per online-Formular: www.fgg-elbe.de/
 anhoerung.html 

Amt für Umweltschutz

Aufgrund der §§ 1 und 9 der Verbandssatzung 
vom 7. Mai 1993, zuletzt geändert durch Neu-
fassung vom 8. April 2011 (SächsABl. S. A 221), 
und § 12 des Gesetzes zur Raumordnung und 
Landesplanung des Freistaates Sachsen (Lan-
desplanungsgesetz – SächsLPlG) vom 11. Juni 
2010 (SächsGVBl. S. 174), rechtsbereinigt mit 
Stand vom 1. Mai 2014, und in Verbindung mit 
§ 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. 
S. 146), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 2. April 2014 (SächsGVBl.  S. 234, 237) ge-
ändert worden ist, hat die Verbandsversamm-
lung des Regionalen Planungsverbands Leip-
zig-Westsachsen in der Sitzung am 06.11.2014 
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 
der die für die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinden voraussichtlich anfallenden Erträge 
und entstehenden Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu leistenden Aus-
zahlungen enthält, wird 

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 

1 062 900,00 Euro
-  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-

dungen auf 1 270 000,00 Euro

Haushaltssatzung des Regionalen Planungsverbands Leipzig-Westsachsen 
für das Haushaltsjahr 2015

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf 
- 207 100,00 Euro

- Betrag der veranschlagten Abdeckung 
von Fehlbeträgen aus Vorjahren auf 
-148 802,14 Euro

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
Aufwendungen einschließlich der Abde-
ckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 
(veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf 
-355 902,14 Euro

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Er-
träge auf 0,00 Euro

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Auf-
wendungen auf 0,00 Euro

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen 
und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 
0,00 Euro

- Gesamtbetrag des veranschlagten ordent-
lichen Ergebnisses auf -355 902,14 Euro

- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf 
0,00 Euro

- Gesamtergebnis auf -355 902,14 Euro

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit auf 1 062 900,00 
Euro

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit auf 1 250 000,00 
Euro

-  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo
der Gesamtbeträge der Einzahlungen und 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit auf -187 100,00 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Inve-
stitionstätigkeit auf 0,00 Euro

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Inve-
stitionstätigkeit auf 17 500,00 Euro

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf -17 500,00 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbe-
trag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüber-
schuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwal-
tungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbe-
träge der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf -204 600,00 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit auf 0,00 Euro

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro

- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss 
oder -fehlbetrag und Saldo der Einzah-
lungen und Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit als Änderung des Finanz-
mittelbestands auf -204 600,00 Euro

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen werden nicht veran-
schlagt.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen werden nicht 
veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden darf, wird auf 
80 000,00 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Verbandsumlage wird nach § 12 Abs. 2 des 
Gesetzes zur Raumordnung und Landespla-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsLPlG) 
und nach § 9 der Verbandsatzung auf insge-
samt 39 400,00 Euro festgesetzt.

Die Verbandsumlage wird nach der Einwoh-
nerzahl (Stand: 31.12.2013, Gebietsstand: 
31.12.2013) der Umlagepfl ichtigen festgesetzt 
und ist am 31. März 2015 fällig. 

Leipzig, den 06.11.2014
Regionaler Planungsverband 

Leipzig-Westsachsen
Dr. Gerhard Gey

Verbandsvorsitzender

Öffnungszeiten
der Stadtverwaltung

Schließtage der Arbeits-
agentur und des Jobcenters

Die Öffnungszeiten über den Jahreswechsel in 
der Stadtverwaltung Leipzig sind unter www.
leipzig.de auf den jeweiligen Internetseiten der 
Ämter eingestellt. 

Die Agentur für Arbeit Leipzig sowie das Job-
center Leipzig mit allen Liegenschaften bleiben 
am 24. und 31. Dezember ganztags sowie am 30. 
Dezember ab 15 Uhr geschlossen. 
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Kompetente Hilfe im Trauerfall
Tag & Nacht: 0341-8610770

• Friedhofsweg 2 ✆ 8610762
• Härtelstraße 3 ✆ 9610398
• H.-Liebmann-Str. 82 ✆ 6888628
• Prager Straße 212 ✆ 8606511
• Kiewer Straße 1 - 3 ✆ 4227344

BESTATTUNGSVORSORGE
Wir beraten Sie gern.

Internet: www.sbwleipzig.de
E-Mail: service@sbwleipzig.de

Grabpfl ege • Grabgestaltung
Prager Straße 212 • 0341-8611589

STÄDTISCHES
BESTATTUNGSWESEN
LEIPZIG GMBH

Tag & Nacht:
Büroöffnungszeiten:  8.00 bis 20.00 Uhr

03 41/2 41 13 02
www.bestattungshaus-ewig.de

„EWIG“
Inhaber: 

H. Seewald

BESTATTUNGS-
HAUS 

04347 Leipzig
Bautzner Straße 18

HILFE IM TRAUERFALL WIR SIND FÜR SIE DA

Anzeigenwerbung im 
LEIPZIGER Amtsblatt!

Telefon: 0341 / 21 81 - 27 25

(djd/pt). Für den Fall der Fälle 
vorsorgen - das tun Menschen, 
die sich schon zu Lebzeiten für ei-
nen Baum entscheiden, an dessen 
Wurzeln sie eines Tages dann bei-
gesetzt werden wollen. Doch wie 
fi ndet man eigentlich den Baum, 
an dem sich eine bestimmte Grab-
stätte befi ndet, inmitten eines 
großen Waldgebietes? Hilfe hier-
bei bietet ein neues Geo-Informa-
tionssystem, das nun online zur 
Verfügung steht.

Standorte auf Lageplänen
„Baumsuche“ nennt sich die 
Funktion, die der hessische Be-
stattungswald-Betreiber Fried-
Wald auf seiner Homepage an-
bietet. Unter www.friedwald.de 
werden alle Standorte in Form 
von Lageplänen dargestellt. In 
einem speziellen Kasten mit ei-
ner Suchfunktion gibt man die 

Geo-Informationssystem verschafft Orientierung im Bestattungswald
Baumnummer ein. Diese befi n-
det sich in den Unterlagen, die 
man bei der Vertragsabschlie-
ßung erhält. Die gleiche Num-
mer fi ndet sich auch am betref-
fenden Baum auf einer Plakette. 
Die Lage des Baumes wird dann 
bei der Suche am Bildschirm an-
gezeigt. Auf diese Weise können 
sich auch Angehörige orientie-
ren, die sich auf den Weg ma-
chen möchten, um das Baumgrab 
eines Verstorbenen zu besuchen.

Nützliche Orientierungspunkte
Die Online-Lagepläne zeigen ne-
ben den Wegen durch den Bestat-
tungswald auch nützliche Ori-
entierungspunkte wie Parkplät-
ze oder Andachtsorte an. Zudem 
sind Sitzmöglichkeiten im Wald 
eingezeichnet. Will man mehr 
über die genaue Lage des Wald-
gebietes wissen, in dem der Baum 

steht, kann man im Geo-Infor-
mationssystem eine Umgebungs-
karte aktivieren, in der sich auch 
Entfernungen messen lassen. Die 
vielen Funktionen des Geo-In-
formationssystems machen es 
möglich, einen auf die eigenen 
Bedürfnisse zugeschnittenen La-
geplan zu erstellen. Er kann als 
Ausdruck bei einer Fahrt oder 
einem Spaziergang zum Grab 
des Angehörigen oder Freundes 
mitgenommen werden.

Offenlegung von Ergebnissen einer 
Grenzfeststellung und Abmarkung

Gem. § 17 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen 
Vermessungs- und Katastergesetz  - SächsVermKatG

In der Gemeinde Leipzig, Gemarkung Groß-
zschocher, wurden an den Flurstücken 727, 865, 
875/15, 724 und 732 Flurstücksgrenzen durch 
eine Katastervermessung bestimmt und ab-
gemarkt. Allen betroffenen Eigentümern und 
Erbbauberechtigten werden die Ergebnisse der 
Grenzbestimmung  und Abmarkung durch Of-
fenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung 
zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf die-
sem Wege ergibt sich aus § 17 der Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums des Inne-
ren zur Durchführung des sächsischen Vermes-
sungsgesetzes (Durchführungsverordnung zum 
Sächsischen Vermessungs- u. Katastergesetz – 
SächsVermKatG) vom 6. Juli 2011 (SächsGV-
Bl. S. 275).
Die Ergebnisse liegen ab dem

13.01.2015 bis zum 13.02.2015
in meinen Geschäftsräumen: 

Dieskaustraße 169 in 04249 Leipzig
Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17 Absatz 
1 Satz 5 SächsVermKatGDVO gelten die Er-
gebnisse der Grenzbestimmung und Abmar-
kung ab dem 

20.02.2015 
als bekannt gegeben.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Tele-
fonnummer 0341/9 80 06 11 zur Verfügung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenz-
bestimmung und Abmarkung können die betrof-
fenen Eigentümer und Erbbauberechtigten in-
nerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden 
der Bekanntgabe Widerspruch einlegen.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei mir oder dem Staatsbetrieb Geobasis-
information und Vermessung Sachsen, Olbricht-
platz 3 in 01099 Dresden einzulegen. �

Leipzig, den 02.12.2014
gez. Sylvia Scheffer, 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Öffentliche Ankündung eines Grenztermins
Anlass der Grenzbestimmung ist eine in der 
Gemeinde Leipzig, Gemarkung Großzscho-
cher,  beantragte Grenzwiederherstellung am 
Flurstück 727.
Betroffen sind die Flurstücke 727, 865, 875/15, 
724 & 732.
Empfänger:
Grundstückseigentümer und Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungs-
berechtigte und Bevollmächtigte der oben auf-
geführten Flurstücke.
Gesetzliche Grundlage:
Gemäß § 15 Abs. 4 der Durchführungsver-
ordnung zum Sächsischen Vermessungsge-
setz (SächsVermKat-GDVO) vom 6. Juli 2011 
(SächsGVBl. Nr. 7/2011, S.275) erfolgt die öf-
fentliche Ankündigung des Grenztermins. Die 

lichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten 
der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle 
erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss er-
halten sie im Rahmen des §16 Abs. 3 des Säch-
sischen Vermessungs- u. Katastergesetzes Ge-
legenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern.
Begehung:
Der Grenztermin fi ndet am Montag, dem 
12.01.2015 um 12.00 Uhr statt. 
Treff: Großzschocher, vor der Schönauer Stra-
ße 109a (am Parkplatz der Kleingartenanlage 
neben dem Bahnübergang).
Für den Fall ihres Erscheinens zum Grenzter-
min werden die Beteiligten gebeten, ihren Per-
sonalausweis oder Reisepass mitzubringen. Sie 
können sich auch durch einen Bevollmächtig-
ten vertreten lassen. Dieser muss sich ebenfalls 

Ungültigkeit eines Dienstausweises
Der Dienstausweis Nummer 14465 ist ab so-
fort ungültig. �

Abteilung Personalwirtschaft

� Sitzungstermine

Verwaltungsausschuss
Tagesordnung vom Mittwoch, dem 07.01.2015, 
um 17.00 Uhr im Neuen Rathaus, Ratsplenarsaal, 
Zi. 262, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig:
- Feststellung der Beschlussfähigkeit/Bestätigung 

der Tagesordnung
-  Bestätigung des Protokolls der öffentlichen Sit-

zung vom 03.12.2014
-  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffent-

licher Sitzung
-  Bericht aus Beteiligungen
-  Beratung der Vorlagen I

1.  Bau- und Finanzierungsbeschluss Gleis-Grün-
Zug Bahnhof Plagwitz nördlich der Antoni-
enstraße mit den Maßnahmen:

  a)  „Abbruch Güterbahnhof Plagwitz“ 
    (VwV Brache)
  b)  „Wegeverbindung West“ (EFRE 1) und 
    „Flächenvorbereitung Bürgerprojekte“ 
    (EFRE 2)
 2.  Ersatzbeschaffung Verkehrsüberwachungstech-

nik 2014 bis 2019 - Ausführungsbeschluss �
Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses

Ortschaftsräte
Ortschaftsrat Engelsdorf 
05.01.2015, 19.00 Uhr, Versammlungsraum des 
Ortschaftsrates, Engelsdorfer Str. 345 
- zum Redaktionsschluss lag keine 
Tagesordnung vor - �

Stadtbezirksbeiräte
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Südwest
07.01.2015, 18.00 Uhr, Schule am Adler - Ober-
schule, Antonienstr. 24, 04229 Leipzig, Spei-
seraum �

Auf der Grundlage von § 22 Abs. 3 des Bundes-
naturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29.07. 2009 
(BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 
4 Absatz 100 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. 
I S. 3154) erlässt die Stadt Leipzig als untere Na-
turschutzbehörde folgende
Allgemeinverfügung:
1. Die Befristung unter Nr. 2 der Allgemeinverfü-

gung über die einstweilige Sicherstellung der 
„Bläulingswiese Holzhausen“ als Naturdenkmal 
vom 12.01.2013, in Kraft getreten am 13.01.2013, 
wird hiermit um zwei Jahre verlängert.

2. Die sofortige Vollziehung der Nr. 1 dieser All-
gemeinverfügung wird angeordnet.

3. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der 
Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Einer Begründung der Allgemeinverfügung be-
darf es nach § 39 Abs. 2 Nr. 5 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) nicht, wenn sie öffentlich be-
kannt gegeben wird.

Verlängerung der Allgemeinverfügung 
vom 13.01.2013

(veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr. 1 vom 12.01.2013) 
zur einstweiligen Sicherstellung der 

„Bläulingswiese Holzhausen“ als Naturdenkmal
Allgemeinverfügung und Begründung liegen für 
den Zeitraum eines Monats nach der Bekanntga-
be beim Amt für Umweltschutz der Stadt Leipzig, 
Zimmer A 6.066, montags bis donnerstags zwi-
schen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr und freitags zwi-
schen 8.30 Uhr und 13.00 Uhr, zur Einsichtnah-
me öffentlich aus.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadt Leipzig in 04109 Leipzig, Mar-
tin-Luther-Ring 4 – 6 Sitzanschrift (Besucheran-
schrift: Prager Str. 118-136, 04317 Leipzig) Wider-
spruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann 
auch in qualifi zierter elektronischer Form nach 
dem Signaturgesetz unter umweltschutz@leip-
zig.de oder mittels absenderbestätigter De-Mail 
unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden. �

Stadt Leipzig
Amt für Umweltschutz

Grenzen der oben genannten Flurstücke sol-
len durch eine Katastervermessung nach § 16 
nach dem Gesetz über das amtliche Vermes-
sungswesen und das Liegenschaftskataster im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- 
u. Katastergesetz - SächsVermKatG) vom 29. 
Januar 2008 bestimmt werden.
Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsver-
fahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VwVfG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 2003 (BGBl. S.102). 
Die oben benannten natürlichen oder juris-
tischen Personen sind Beteiligte des Verwal-
tungsverfahrens. 
Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhö-
rung Beteiligter zu den entscheidungserheb-

ausweisen und eine vom jeweiligen Beteiligten 
unterschriebene schriftliche Vollmacht vorle-
gen. Flurstücksgrenzen können auch ohne An-
wesenheit der Beteiligten oder eines Bevoll-
mächtigten bestimmt werden. Das Ergebnis 
der Grenzbestimmung und die Abmarkung 
werden zu einem späteren Zeitpunkt durch 
Offenlegung bekannt gegeben.  
Kontakt:
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Frau Dipl.-Ing.(FH) Sylvia Scheffer
Dieskaustraße 169, 04249 Leipzig, 
Telefon: 0341/9 80 06 11, Fax: 0341/9 80 06 12 �

Leipzig, den  02.12.2014
gez.: Dipl.-Ing. (FH) S. Scheffer, 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VOB/A

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A und VOL/A

Ausschreibungen nach VOB/A werden auf den Webseiten der Stadt Leipzig unter 
- www.leipzig.de -> Wirtschaft und Wissenschaft -> Unternehmensservice -> Vergaben VOB/VOL 
oder direkt unter 
- www.leipzig.de/pervergabe/ausschreibungen_VOB.aspx veröffentlicht.

Den vollständigen Wortlaut der Bekanntmachungen gem. §§ 12 und 12 EG Abs. 2 VOB/A 
fi nden Sie auf der o. g. Webseite.

Die Vergabeunterlagen können Sie kostenlos in digitaler Form ebenfalls unter der o. g. Web-Adres-
se erhalten. 
Dazu müssen Sie sich einmalig unter www.leipzig.de/pervergabe/registrieren.aspx registrieren.
Das Datum, ab dem die Vergabeunterlagen zum Download bereit stehen, entnehmen Sie bitte bei Öf-
fentlicher Ausschreibung oder Offenem Verfahren der Bekanntmachung. 
Bei Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb erhalten Sie eine gesonderte Aufforderung zur Teil-
nahme am Wettbewerb, sofern Sie sich um die Teilnahme vorher schriftlich beworben haben und Ihre 
Bewerbung berücksichtigt wurde.
Bei Beschränkter Ausschreibung, Freihändiger Vergabe sowie Verhandlungsverfahren erhalten Sie 
eine gesonderte Aufforderung zur Teilnahme am Wettbewerb, sofern Sie dafür ausgewählt wurden.
Bei technischen Fragen zur Anmeldung oder zum Download wenden Sie sich bitte per 
E- Mail an support_vergabe@leipzig.de oder Tel. (0341) 123-7659 bzw. -7730.
Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte an folgende Mitarbeiterinnen der Zen-
tralen Vergabestelle der Stadt Leipzig:

Frau Classen, Tel. (0341) 123-7776
Frau Schwarze, Tel. (0341) 123-7778
Frau Hanisch, Tel. (0341) 123-7788

Bei fachlichen Fragen zum Verfahren wenden Sie sich bitte an den/die in der Bekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

Erdarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Stadtgrün und Gewäs-

ser, 04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6723-01-0096
e) Ort der Ausführung:
 Teilentschlammung Lindenauer Hafen, 04179 

Leipzig, Entschlammung �

Baumeisterarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6532-01-0073
e) Ort der Ausführung:
 Carl-von-Linnè-Grundschule/Förderschule, 

Lindenhof, Bestandserhaltende Maßnahmen 
Brandschutz, Delitzscher Str. 110, 04129 Leip-
zig, Maurer- und Putzarbeiten �

Dachinstandsetzung 
im Bereich Sporthalle

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6532-01-0077
e) Ort der Ausführung:

1. Ausschreibungen nach VOL werden auf der städtischen Homepage unter www.ausschrei-
bungen.leipzig.de veröffentlicht. Der Download der Vergabeunterlagen ist kostenfrei. Sollte 
der Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an support_vergabe@
leipzig.de. 

2. Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich schriftlich bis zum geforderten Termin in 
einem geschlossenen Umschlag einzureichen.  Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall 
der späteste Eingangstermin.

  Postanschrift: Stadt Leipzig, Zentrale Ausschreibungsstelle VOL, 04092 Leipzig
 persönliche Abgabe: Stadt Leipzig, Zentrale Ausschreibungsstelle VOL,
     Martin-Luther-Ring 4-6, Zimmer U 40, 04109 Leipzig
3. Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Allgemeinen Auftrags- und 

Zahlungsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen 
(sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen)

4.  Sprechzeit der Zentralen Ausschreibungsstelle VOL
 nur nach tel. Voranmeldung unter (0341) 1 23 23 86 oder 1 23 23 76
 Neues Rathaus, Zimmer U 40, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VOL/A

Folgende Ausschreibungen sind neu eingestellt unter: www.leipzig.de/pervergabe

Altkleider-Sammelbehälter
Vergabe-Nr.: L14-9993-01-0101 
Art und Umfang der Leistung: Fertigung und Lieferung von 250 Altkleider-Sammelbehälter �
 

Instandsetzung, Umsetzung und Reinigung 
von Tafeln und Projektionsfl ächen

Vergabe-Nr.: L14-5111-01-0102 
Art und Umfang der Leistung: Instandsetzung, Umsetzung und Reinigung von Tafeln und Projektions-

fl ächen für 131 Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig �

 Teilrekonstruktion Sporthalle Wilhelm-Hauff-
Schule, Los 22 Dach_Sporthalle, Dachinstand-
setzung im Bereich Sporthalle, 04159 Leipzig, 
Diderotstraße 37 �

Starkstromanlage
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6535-01-0076
e) Ort der Ausführung:
 Sporthalle Brüderstraße, Brüderstr. 15, 04103 

Leipzig - Umbau und Modernisierung - Stark-
stromanlage, Los 28 - Starkstromanlage �

Baustellenbewachung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6537-01-0082
e) Ort der Ausführung:
 Förderschule Käthe Kollwitz, Karl-Vogel-Str. 

17 / 19, 04318 Leipzig, Baustellenbewachung �

Estricharbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

 Vergabenummer: B15-6532-01-0083
e) Ort der Ausführung:
 Umbau und Modernisierung Sporthalle, Brüder-

str. 15, 04103 Leipzig, Los 11: Estricharbeiten �

Innenputz
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6532-01-0084
e) Ort der Ausführung:
 Umbau und Modernisierung Sporthalle, Brü-

derstr. 15, 04103 Leipzig, Los 09: Innenputz �

Schlosserarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6532-01-0085
e) Ort der Ausführung:
 Umbau und Modernisierung Sporthalle, Brü-

derstr. 15, 04103 Leipzig, Los 06: Schlosserar-
beiten �

Fliesenarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6537-01-0090
e) Ort der Ausführung:
 Musikalische Komödie / Umbau DL 24, Drei-

lindenstr. 24, 04207 Leipzig, Los 16: Fliesenar-
beiten �

Außenanlagen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6537-01-0091
e) Ort der Ausführung:
 Musikalische Komödie / Umbau DL 24, Drei-

lindenstr. 24, 04207 Leipzig, Los 29: Außenan-
lagen � 

Bodenbelagsarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6537-01-0092
e) Ort der Ausführung:
 Musikalische Komödie / Umbau DL 24, Drei-

lindenstr. 24, 04207 Leipzig, Los 25: Bodenbe-
lagsarbeiten �

TK-Anlage IRLS
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6533-01-0099
e) Ort der Ausführung:
 Neubau Feuerwehrzentrum Leipzig einschl. 

IRLS, 1. BA, Gerhard-Ellrodt-Str. 29, 04249 
Leipzig, Los 70: TK-Anlage IRLS �

Dachdecker- und 
Klempnerarbeiten

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6532-01-0100
e) Ort der Ausführung:
 Gesamtsanierung der Gebäude Gorkistraße 15 

und 25, 04347 Leipzig und Erweiterungsneu-
bau zur Errichtung eines Gymnasiums, Los 17.1 
Dachdecker- und Klempnerarbeiten G15 �

Malerarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6537-01-0093
e) Ort der Ausführung:
 Musikalische Komödie / DL 24, Dreilinden-

straße 24, 04207 Leipzig, Los 17: Malerar-
beiten �

Dachabdichtung und 
Dämmarbeiten

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6532-01-0102
e) Ort der Ausführung:
 Schule am Weißeplatz, Modernisierung und Er-

weiterungsneubau Haus 1, Ferdinand-Jost-Str. 
33, 04299 Leipzig, Dachabdichtung + Dämmar-
beiten �
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Jetzt an der 
Kinokasse
und im Online-
Shop unter 
cinestar.de

A SPECTACULAR

NIGHT OF
QUEEN

F

Über 70 Fachgeschäfte und
Dienstleister 

1.800 kostenfreie
Parkplätze www.poesnapark.de

Verschenken Sie
einfach die ganze 
Vielfalt des
Pösna Parks -
mit einem
Centergutschein
Einlösbar in allen
Geschäften im Pösna Park

feinBrand Taucha N. Kermes
Whisk(e)y - Rum - Edle Brände

Sonderöffnungszeiten vor Weihnachten:
22.12. + 23.12.14 von 10.00 - 20.00 Uhr

24.12.14 von 09.00 - 13.00 Uhr

Leipziger Straße 52
04425 Taucha

✧ Handel
✧ Beratung
✧ Verkostung
✧ Gutscheine

Unser Service für Sie!
24h - Geschenke - Notruf: 0151 - 227 745 02

Baby plus Kids

LE
IP

ZI
GHochzeit Feste

Feiern

10. – 11. Januar  
 Leipziger Messe 

LE
IP

ZI
G

Die Messe mit Herz
Die Messe rund ums
Familienglück

10. – 11. Januar  
 Leipziger Messe 

Online-Tickets: www.tmsmessen.de

Leserreisen

Frühbucher–Schnäppchen:  Mecklenburgische Seenplatte
In mitten der Mecklenburgischen Seenplatte, im Naturpark Feldberger 
Seenlandschaft, befindet sich das Sonnenhotel Feldberg am See.  

Oberhalb des Feldberger Haussees gelegen ist das Hotel ein idealer Ausgangs-
ort für einen erholsamen Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte. Ent-
decken Sie bei Wanderungen oder Radtouren im Naturpark die eindrucksvolle 
Landschaft Mecklenburgs. 
Unser Hotel verfügt über 54 komfortabel eingerichtete Einzel-, Doppel- und 
Familienzimmer, teilweise mit Seeblick - das passende Ambiente für unbe-
schwerte Urlaubstage. Gestalten Sie Ihren Aufenthalt im Sonnenhotel Feldberg 
am See aktiv und nutzen Sie unser vielfältiges Sport- und Freizeitangebot. 
Auch an weniger sonnigen Tagen finden Sie hier ausreichend Abwechslung. 
Freizeitspaß mit der Familie, mit Freunden und Gästen bieten die hauseigene 
Kegelbahn, der Billardraum, die Tischtennisplatte und der Minigolfplatz. 
Genießen Sie einen Wellnessurlaub an der Mecklenburgischen Seenplat-
te. Entspannen Sie in unserem Wellnessbereich mit beheiztem Hallenbad, 
Dampf- und Trockensauna. Bei Wellness-Massagen, Kosmetikanwendungen 
und Schönheitsbehandlungen ist der Alltagsstress schnell vergessen.
Auf nach Meck-Pom!

Eigene Hin-/Rückreise. Preise exkl. 
Kurtaxe. Veranstalter: Sonnenhotels 
Deutschland GmbH & Co. KG
Irrtümer, Druckfehler und 
Programmänderungen vorbehalten. 

„Wald und Wasser Erlebnistage“
Anreise täglich
Im Preis enthaltene Leistungen: 

 5 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer
 täglich leckeres Frühstücksbuffet
 ein „Wald – Menü“ mit regionalen Wildspezialitäten am  

 Abend des Anreisetages
 ein „Wasser – Menü“ mit fischigen Köstlichkeiten am  

 letzten Abend Ihres Aufenthaltes
 eine geführte Nordic – Walking – Tour am Montag
 eine Sonnenuntergangs – Tour mit dem Boot am Mittwoch
 freie Benutzung des Hallenbades sowie der Saunaland-

 schaft mit Finnischer Sauna und Dampfbad sowie die freie 
 Nutzung unseres Billards und Tischtennis 

6 Tage pro Person im DZ  
schon ab € 169,-  

Preise pro Person im DZ im Reisezeitraum:
12.04. – 24.04.2015      nur 169,- €
03.05. – 08.05.2015      nur 179,- €
17.05. – 22.05.2015      nur 189,- €

EZZ und FZZ pro Nacht pro Person: 10,00 € 
Buchbar nach Verfügbarkeit (Feiertagsarrangements ausgeschlossen)

Kinder bis einschl. 6 Jahre im Zimmer der Eltern frei, von 7 bis 
11 Jahre 50 %,  von 12 bis 15 Jahre 25%  Ermäßigung (evtl. 
Familienzimmer-Aufschlag erforderlich)

Information und Buchung:
Kostenlose Hotline: 0800/77 44 555 
oder unter 05321 / 68 55 40
Buchungs-Code bitte angeben: LR-1412-SFS
E-Mail: zentralreservierung@sonnenhotels.de

... in Feldberg, 
direkt am Haussee

 

URLAUBSTIPP

Edelstein-Wettstreit um Reichtum und Ruhm
(djd/pt). In dem zum „Spiel des Jahres 2014“ nominierten Karten-
spiel „Splendor“ aus dem Hause Asmodee treten Edelsteinhänd-
ler der Renaissance im Wettstreit um Reichtum und Ruhm gegen-

einander an. Jeder der Spieler ist Anführer einer 
Renaissance-Händlergilde. Das einzige Ziel der 
Gildenoberhäupter heißt: Prestige.
Zu Beginn des Spiels besitzt jeder Teilnehmer ei-
nen kleinen Vorrat an Edelsteinen, symbolisiert 
durch Pokerchips, mit denen ein Handelsimpe-
rium aufgebaut wird. Durch geschickten Einsatz 
von Edelsteinen und Gold kaufen die Spieler Mi-
nen, organisieren Transporte, eröffnen Schmuck-
geschäfte und werben Kunsthandwerker an, die 

Rohdiamanten in kostbare Juwelen verwandeln können. Dadurch 
sammeln die Edelsteinhändler immer mehr Prestige, mit dem sie um 
die Gunst der Adligen buhlen. Wer am Ende das höchste Ansehen 
genießt, gewinnt die Partie. Teilnehmen können zwei bis vier Spie-
ler ab zehn Jahren, die Spieldauer beträgt etwa 30 Minuten. Erhält-
lich im Onlineversand oder im Spielwarenhandel für etwa 27 Euro.

Foto: djd/Asmodee GmbH
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Als erste Anlaufstelle bei 
Verletzungen oder akuten Er-
krankungen wie grippalen In-
fekten, Magen-Darmproblemen 
oder Blasenentzündungen ist 
die Haus apotheke oft Retter in 
der Not. Allerdings nur, wenn 
sie auch die richtigen Helfer be-
inhaltet. „Wirksame pflanzliche 
Arzneimittel wie die Senf öle aus 
Kapuzinerkresse und Meerret-
tich gegen häufige Leiden wie 
Erkältungskrankheiten oder 
Blasenentzündungen sollten 
hier keinesfalls fehlen“, erklärt 
Dr. Dr. Erwin Häringer, Arzt für 
Allgemeinmedizin und Natur-
heilkunde aus München. Denn 
gerade bei diesen Erkrankungen 
gilt es, keine Zeit zu verlieren, 

Es ist mal wieder soweit: Mit 
dem Start der kalten Jahreszeit 
rollt wie jedes Jahr auch die 
Erkältungswelle an. Vor allem 
Kinder sind betroffen, Vor-
schulkinder erwischt es bis zu 
acht mal im Jahr. Neben dem di-
rekten Händekontakt erfolgt die 
Übertragung der Erkältungsvi-
ren vor  allem über die Atemluft. 
Daher ist die Ansteckungsge-
fahr sehr groß. Zur Behandlung 
von Kindern sind pflanzliche 
Arzneimittel wegen der besse-
ren Verträglichkeit besonders 
geeignet. Bei Erkältungen wir-
ken zum Beispiel die Senf öle aus 
Kapuzinerkresse und Meerret-
tich in kombinierter Form gut. 

sondern sofort aktiv zu werden, 
um den Krankheitsverlauf zu 
mildern. „Außerdem sind die 
Senf öle eine sinnvolle Thera-
pieoption, um der wachsenden 
Bedrohung durch Antibiotika-
resistenzen entgegenzuwirken“, 
so Häringer. Trotz jahrzehnte-
langer Anwendung haben Bak-
terien bisher keine Resistenzen 
gegen diese Pflanzenstoffe ent-
wickelt. 

Das Besondere an den Senf-
ölen ist, dass sie Viren und 
Bakterien abtöten können, also 
direkt die Ursache der Erkran-
kung bekämpfen. Dies sei viel 
wichtiger als nur an den Be-
schwerden selbst herumzudok-

tern, erläutert der Ex-
perte. 

Neben Arzneimitteln 
gegen Erkältungen, Bla-
senentzündungen und 
Magen-Darm-Infekte 
gehören auch fiebersen-
kende, schmerz- und 
juckreizlindernde sowie 
kühlende Präparate in 
jede Hausapotheke. „Ge-
nerell sollten wegen der 

Sie töten nicht nur Bakterien, 
sondern machen auch Vi ren den 
Garaus. 

Laut einer Umfrage unter 
Kinderärzten im Juli 2014 er-
füllen die Senf öle die Hauptan-
forderungen der Pädiater an 
ein kindge rechtes Therapeuti-
kum für Erkältungskrankhei-
ten: „Wirkung wissenschaftlich 
belegt, nebenwirkungsarm und 
be kämpft die Erreger und nicht 
nur die Symptome“. Für Kin der, 
die keine Tabletten schlucken 
möch ten, emp fehlen Kinder-
ärzte diese zu zerkleinern und 
mit Joghurt oder Pudding zu 
mischen. 

besseren Verträglichkeit bevor-
zugt pflanzliche Präparate zum 
Einsatz kommen“, erläutert der 
Experte. Auch ein Fieberther-
mometer und Kühlkompressen 
sind eine sinnvolle Ergänzung. 

Noch Fragen? Einfach 
anrufen oder mailen

Weitere Informationen zum 
Umgang mit Erkältungskrank-
heiten, Blasenentzündungen 
und viele Tipps zur Stärkung 
des Immunsystems gibt es unter 
pflanzliche- antibiotika.de. Drei 
Experten beantworten hier au-
ßerdem Fragen der Ratsuchen-
den per E-Mail oder am Telefon. 

stoffe Myrrhe, Kaffeekohle und 
Kamille zur Unter stützung der 
gesamten Magen-Darm-Funkti-
on eingesetzt. Die drei Heilpflan-
zen greifen an verschiedenen 
Punkten im Ver dauungstrakt an 
und verstärken sich gegenseitig 
in ihrer Wirkung.

Die zehn besten Geheimtipps ge-
gen Durchfall gibt es ab sofort auf  
pflanzliche-darmarznei.de. 

Die meisten Menschen setzen 
bei Durchfall immer noch auf 
Cola und Salzstangen. Das er-
gab die Auswertung des Ende 
September beendeten Gewinn-
spiels „Teilen Sie Ihr Geheim-
rezept gegen Reisedurchfall 
mit anderen Urlaubern“ auf 
 pflanzliche-darmarznei.de. „Aus 
heutiger Sicht ist das allge mein 
bekannte Hausmittel jedoch bei 
Durchfall aus ernährungsphy-
siologischen Gründen nicht zu 
empfehlen“, er klärt Dr. Karola 
Dimarakis vom Expertenrat auf 
pflanzliche-darm arznei.de. Die 
wichtigste Sofortmaßnahme sei 
zwar der Ausgleich des hohen 
Wasser- und Mineralstoffver-
lustes, aber dafür sind spezielle 
Elektrolytlösungen, salzige Ge-
müsebrühe und mit Honig gesüß-
te Tees besser geeignet. 

„Heilpflanzen sind gut ver-
träglich und können daher so-
gar vorbeugend eingesetzt wer-
den, um den Verdauungstrakt zu 
stärken“, erläutert Dimarakis. 
Bei bestehen dem Durchfall un-
terstützen die pflanzlichen Helfer 
den Körper bei der Aus scheidung 
der Keime und der Regenera tion 
des Darmes. So können zum 
Beispiel die von einigen Teil-
nehmern beschriebe nen Tee-Zu-
bereitungen mit Heilpflanzen 
wie Blut wurz, Bohnen kraut und 

gg

Eichenrinde durch ihren hohen 
Gerb stoffgehalt gegen Durchfall 
helfen. Die Gerbstoffe dichten die 
Darmschleimhaut ab und verklei-
nern so unter ande rem die An-
griffsfläche für Bakterien. 

Auch der immer wieder be-
schriebene geriebene Apfel und 
die Möhrensuppe sind sinnvolle 
und zugleich wohl schmeckende 
Maßnahmen. Äpfel und Möhren 
enthalten viel Pek-
tin, einen Quell stoff, 
der das Stuhlvolu-
men vergrößert. Der 
Darminhalt wird da-
durch gefestigt. 

Viele Teilnehmer 
gaben mehrere Emp-
fehlungen gleich-
zeitig ab, was aus 
Sicht der Expertin 
auch von Vorteil sein 
kann. „Gerade bei 
der Behandlung mit 
Heilpflanzen kann es 
sinn voll sein, mehre-
re kom biniert zu ver-
wenden, da sie sich 
in ihrer Wirkung 
sinnvoll ergän zen“, 
erläutert  Dimarakis. 
So wird zum Beispiel 
seit mehr als fünfzig 
Jahren eine Kombi-
nation der Pflanzen-

Geheimtipps bei Durchfall:
Bohnenkraut, Blutwurz und Äpfel sinnvoller als 

Cola und Salzstangen
Bei ersten Krankheitszeichen sofort aktiv werden – 

Symptome kontrollieren und Ursache behandeln

Erkältungen kindgerecht mit Senf ölen behandeln: 
wirksam und gut verträglich
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Reizdarm, Blähungen oder Durchfall –  
Was hilft bei Darmproblemen?

Experten antworten per E-Mail oder am Telefon
Kaum ein anderes Organ-

system lässt sich so leicht aus 
dem Gleichgewicht bringen 
wie unser Magen-Darm-Trakt. 
Da pflanzliche Arznei mittel 
gut verträglich sind und nicht 
die Darmflora schädigen, sind 
sie besonders zur dau erhaften 
Anwendung bei chronischen 
Darmerkrankun gen geeignet.

Was tun bei Darmbeschwer-
den wie Verstop fung, Durch-
fall Blähungen oder Bauch-
schmerzen? Wie können pflanz-
liche Arzneimittel hier helfen? 
Drei Experten beantworten 
auf   pflanzliche- darmarznei.de 
per E-Mail oder am Tele-
fon Fragen der Be sucher 
zur natürlichen Behandlung 

von Darmkrankheiten. Te-
lefonisch sind sie jeden ers-
ten Dienstag im Monat von 
15.30 Uhr bis 16.30 Uhr unter 
 06196/7766-410 zu erreichen. 
Die Website Informiert dar-
über hinaus umfassend über 
verschiedene Darmerkran-
kun gen und deren pflanzliche 
Behandlungs möglichkeiten. 

© stockWERK – fotolia.com

Herausgeber: Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister 
Referat Kommunikation, Neues Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
Verantwortlich: Matthias Hasberg
Redaktion: Undine Belger, Christine Wündisch, Anke Leue
Telefon: 0341 / 1 23 20 53, Fax: 1 23 20 56
Internet: www.leipzig.de/amtsblatt, E-Mail: amtsblatt@leipzig.de
Verlag: Im Auftrag der WVD Mediengruppe GmbH:
Leipziger Anzeigenblatt Verlag GmbH & Co.KG
Floßplatz 6, 04107 Leipzig
Geschäftsführer: Helko Leischner, Thomas Jochemko, Marc Zeimetz
Telefon: 0341 / 2181 - 2725, Telefax: 0341 / 2181 - 2695
E-Mail: info@leipziger-amtsblatt.de
Vertrieb: MPV Medien- und Prospektvertrieb GmbH, 
Druckereistraße 1, 04159 Leipzig
Satz: PrintPeople.de, Leipzig
Druck: DD+V, Meinholdstraße 2, 01129 Dresden
Das LEIPZIGER Amtsblatt erscheint vierzehntäglich in einer 
Aufl age von 225.000 Exemplaren. 
Der Abopreis beträgt im Jahr innerhalb von Deutschland 
EUR 65,- zzgl. MwSt.

■ Impressum

Einfach mal Urlaub verschenken!
Reisegutscheine aus dem sonnenklar Angebot sowie von allen 
Reiseveranstaltern, welche unser Reisebüro führt, erhältlich.

sonnenklar Reisebüro travel Xdream GmbH
Torgauer Straße 279 im Kaufl and

Tel.: 0341 - 27 10 85 20 · www.einfachurlaubbuchen.de

Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117

■ Telefonanschlüsse der Polizei:
Führungs- und Lagezentrum ✆ 96 64 22 24
Kriminalpolizei ✆ 96 64 22 34
Diese Rufnummern sind rund um die Uhr besetzt. 
Verkehrspolizei ✆ 4 48 38 35 
Diese Rufnummer ist 6 bis 22 Uhr besetzt.
■ Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, 
Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst:
Montag–Freitag 19–7 Uhr; Mittwoch +  Freitag  ab 14 Uhr 
Samstag, Sonntag und  Feiertag 7–7 Uhr über Einsatzzentrale 
✆ 116 117
■ Allgemeinärztlicher Innendienst:  
Samstag, Sonntag und Feiertag 9–12 Uhr u. 15–17 Uhr 
Information zur diensthabenden Praxis über 
Einsatzzentrale  ✆ 116 117
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: 
über Einsatzzentrale 1 92 92, Hausbesuchsdienst: 
Mo.–Fr. 19–24 Uhr, Sa., So. und Feiertag 7–24 Uhr
Kinderärztliches Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 
✆ 213 22 02, täglich 19–7 Uhr
Notfallaufnahme für Kinder- und Jugendliche im Zentrum für Frauen- 
und Kindermedizin, Liebigstr. 20a, ✆ 97 26 242
■ Kinderärztlicher Innendienst:
Samstag, Sonntag und Feiertag 9–12 u. 15–17 Uhr, 
Mi. + Fr. 14–19 Uhr über Einsatzzentrale 1 92 92 
20.12.2014 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- Dr. Liebaug, Menckestr. 17 (Gohlis-Süd) 
- Dr. Lesener, Holzhäuser Straße 106 (Stötteritz)
21.12.2014 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- Dr. Keymer, Tschaikowskistr.26 (Zentrum-Nordwest) 
- Dr. Bühligen, Philipp-Rosenthal-Str. 22 (Zentrum-Südost)
25.12.2014 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- Dr. Sultzer, Landsberger Str. 4 (Gohlis-Mitte) 
- Dr. Teichmann, Riebeckstr. 65 (Reudnitz-Thonberg)
26.12.2014 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- Dr. Keymer, Tschaikowskistr.26 (Zentrum-Nordwest) 
- DM Frensel, Leopoldstr. 27 (Connewitz)
27.12.2014 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- Dr. Amm, Pestalozzistr. 10 (Böhlitz-Ehrenberg) 
- Dr. Springer, Biedermannstr. 84 (Connewitz)
28.12.2014 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- Dr. Pientka, Landsberger Str. 81 (Gohlis-Nord) 
- DM Fritz, Schlehenweg 30 (Paunsdorf)
01.01.2015 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- Dr. Dalitz, Rödelstraße 24 (Schleußig) 
- DM Junk, Lindenthaler Str. 6 (Gohlis-Süd)
03.01.2015 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- Dr. Springer, Biedermannstr. 84 (Connewitz) 
- Dr. Hable, Engelsdorfer Str. 21 (Mölkau)
04.01.2015 9.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr
- Dr. Teichmann, Riebeckstr. 65 (Reudnitz-Thonberg) 
- Dr. Richter, P., Gleitsmannstr. 10 (Knautkleeberg-Knauthain)
■ Chirurgischer Bereitschaftsdienst:
- Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstraße 65, 
 Telefon 96 36 70, Montag-Freitag 19.00–07.00 Uhr, 
 Mittwoch und Freitag ab 14.00 Uhr, Samstag, Sonn- und 
 Feiertag 7.00–7.00 Uhr.
- Interdisziplinäre Notfallversorgung und am Städtischen Kli-
 nikum St. Georg, Delitzscher Str. 141, Telefon 0341/9093404
- Park-Krankenhaus  Leipzig-Südost, Strümpellstraße 41
- St. Elisabeth-Krankenhaus, Biedermannstr. 84
- Ev. Diakonissenhaus Leipzig gGmbH, G.-Schwarz-Str. 49
- Universitätsklinikum Leipzig, Notfallaufnahme im Operativen 

Zentrum, Liebigstraße 20 (Zufahrt über Paul-List-Straße bzw. 
Philipp-Rosenthal-Straße), Telefon 0341/97 17 800

■ Hilfsmittelnotdienst:
 Sanitätshaus Schürmaier, Notruf-Telefon 01 72 / 7 94 45 15   
■ Augenärztlicher und Hautärztlicher Bereitschaftsdienst:
Montag-Freitag 19.00–07.00 Uhr, Mittwoch und Freitag ab 14.00 
Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 07.00–07.00 Uhr, Informationen 
zur diensthabenden Praxis über Einsatzzentrale 1 92 92
■ HNO-Bereitschaftsdienst:
Montag–Freitag 19.00–24.00 Uhr; Mittwoch u. Freitag ab 14.00 Uhr, 
Samstag, Sonn- und Feiertag 7.00–22.00 Uhr, Informationen zur 
diensthabenden Praxis über Einsatzzentrale 1 92 92
■ Vertragsärztliche Dialyse-Bereitschaft:
GP Dres. Anders/Bast, Plantagenweg 2, 04178 Leipzig-Burghau-
sen, ✆ 03 41 / 4 51 22 36 oder ✆ 01 71 / 4 25 55 61

■ Erreichbarkeit dienstbereiter Praxen:
Auskunft zur Erreichbarkeit dienstbereiter Praxen und nie-
dergelassener Ärzte in der Stadt Leipzig und im angrenzenden  
Landbereich erhalten Sie an Werktagen in der Zeit von 7–19 Uhr 
über die Rufnummer 1 92 92. 
Weitere Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten 
erhalten Sie über das Internet unter www.KVS-Sachsen.de 
(Arztsuche).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 19292
■ Notdienst an den Uni-Kliniken:
Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstraße 
20 (Anfahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), 
✆ 0341 / 97 17 800
- Notfallaufnahme  für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenen-

den und Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallauf-

nahme einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain 
Unit) und Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 
141, Haus 20, ✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341 / 865 - 14 80
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags 18–8 Uhr des Folgetages, 
samstags, sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92; 
Dienstbereite Apotheken:
20.12.2014
• Taurus-Apotheke, Hohe Straße 30, 04107 Leipzig
• St. Lukas-Apotheke, Dornberger Straße 10, 04315 Leipzig
• Luisen-Apotheke, Bornaische Straße 41, 04277 Leipzig
• Galenus-Apotheke, Zschochersche Straße 16, 04229 Leipzig
• Apotheke im Sachsenpark, An der Passage 1, 04356 Leipzig
21.12.2014
• Romanus-Apotheke, Katharinenstraße 23, 04109 Leipzig
• St. Annen-Apotheke, Schiebestr. 2, 04129 Leipzig
• Cosmas-Apotheke, Zwickauer Straße 125, 04279 Leipzig
• Dorotheen-Apotheke, Pestalozzistraße 10, 04178 Leipzig
• Seume-Apotheke, Dieskaustraße 455, 04249 Leipzig
25.12.2014
• Waldstraßen-Apotheke, Waldstraße 43, 04105 Leipzig
• Anemonen-Apotheke, Engelsdorfer Straße 21, 04316 Leipzig
• Apotheke am Wasserturm, Tauchaer Straße 12, 04357 Leipzig
• Auen-Apotheke, Georg-Schwarz-Straße 139 - 141, 04179 Leipzig
26.12.2014
• Adler-Apotheke, Hainstraße 9, 04109 Leipzig
• Kranich-Apotheke, Löbauer Str. 70, 04347 Leipzig
• Merkur-Apotheke, Lützner Straße 145, 04179 Leipzig
• Apotheke Holzhausen, Stötteritzer Landstr. 28, 04288 Leipzig
27.12.2014
• Central-Apotheke, Grimmaische Straße 16, 04109 Leipzig
• Max-Liebermann-Apotheke, 
 Max-Liebermann-Straße 19 E, 04157 Leipzig
• Freudemann-Apotheke, Gerhard-Ellrodt-Straße 19, 04249 
Leipzig
28.12.2014
• Romanus-Apotheke, Katharinenstraße 23, 04109 Leipzig
• Apotheke Liebertwolkwitz, Muldentalstr. 43, 04288 Leipzig
• Adler Apotheke Liebertwolkwitz, Kirchstr. 5, 04288 Leipzig
• Kopernikus-Apotheke, Jupiterstraße 48, 04205 Leipzig
01.01.2015
• Herz-Apotheke im Eutritzscher Zentrum, 
 04129 Leipzig, Wittenberger Straße 81
• Lipsia-Apotheke, 04275 Leipzig Kochstraße 60
• Brücken-Apotheke, 04249 Leipzig, Dieskaustraße 220
• Schlehen-Apotheke, 04329 Leipzig Schlehenweg 28 a
03.01.2015
• Alte Apotheke Gohlis, 04155 Leipzig, Gohliser Straße 41
• Viktoria-Apotheke, 04299 Leipzig, Ferdinand-Jost-Straße 44
• Albert-Schweitzer-Apotheke, 04349 Leipzig, Lidicestraße 5
• Apotheke am Ratzelbogen, 04209 Leipzig, Kiewer Straße 5

04.01.2015
• Johannes-Apotheke, 04105 Leipzig, Nordstraße 21
• Schiller-Apotheke, 04155 Leipzig, Georg-Schumann-Str. 82
• Apotheke am Stern, 04279 Leipzig, Bornaische Straße 109
• Domos-Apotheke, 04209 Leipzig, Stuttgarter Allee 10
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); Ringstraße 4, 
 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.: 
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familien-
beratung, ✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, 
Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, Freitag 8–13 Uhr
■ Mädchenwohngruppe: 
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von 
Mädchen in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21
■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆  08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, europaweite 
Rufnummer ✆ 116 111
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): 
✆  08 00 11 10  550, Montag–Freitag 9–11 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆  4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Jeden Samstag 18.15–19.45 Uhr, Suchtberatungsstelle „Impuls“, 
Möckernsche Straße 3, 04155 Leipzig sowie jeden Mittwoch von 
19.00 bis 20.30 Uhr in der Ökomenischen Bahnhofsmission Leipzig 
(Hauptbahnhof Westseite), Willy-Brand-Platz 2A, 04109 Leipzig
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Montag–Donnerstag 8–20, Freitag 
13–20 Uhr; Notschlafstelle täglich 20.15–9.30 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73973012 o. ✆ 0345/19295; 
Mo. 17–19 Uhr Pr.-Eugen-Str. 21; Di. 18.30–20.30 Uhr Konradstr. 
60a; Mi. 18–20 Uhr Breisgaustr. 53; Do 18–20 Uhr K.-Eisner-Str. 22; 
Fr.18–20 Uhr Teekeller Nordkirche; Samstag 11–12.30 Uhr und 
Sonntag 15–17 Uhr Möckernsche Str. 3; Mo. 18-19 Uhr Bahn-
hofsmission HBF-Westseite
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 03 41 / 4 41 59 74, 
Fax: 03 41 / 4 41 61 15
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.: ✆ 01 72 / 3 64 10 41, 
Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12–Montag 8 Uhr 
■ Krisentelefon: 
Montag bis Freitag: Von abends 19:00 Uhr bis morgens 07:00 Uhr 
des  Folgetages, samstags/sonntags und feiertags rund um die Uhr. 
Telefon-Nr. 0341 99990000 (Tel.-Kosten zum Ortstarif)
■ Krisenkontaktstelle: 
samstags, sonntags und feiertags jeweils von 09:00 bis 19:00 Uhr, 
Telefon-Nr. 0341 9999 0001 (Tel.-Kosten zum Ortstarif)
■ Weißer Ring 
(Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer),✆ 6 88 85 93
■ Obdachlosen-Notquartier: 
Heilsarmee „Die Brücke“, ✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, 
Anmeldung durchgehend möglich.
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen 
öffentlich-rechtlichen Tierfahrdienst ist über Rettungsleitstelle 
der Feuerwehr: 496170 zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Das LEIPZIGER Amtsblatt 
im Internet lesen! 

www.leipzig.de/amtsblatt

(djd/pt). Für Puppenmütter und 
Puppenväter ist es ein unver-
gesslicher Moment, wenn der er-
ste „Nachwuchs“ unterm Weih-
nachtsbaum liegt: Ab jetzt muss 
der kleine Schatz überall da-
bei sein, wird liebevoll umsorgt 
und nachts fest im Arm gehal-
ten. Kunststoffpuppen sind für 
Kleinkinder jedoch oft noch zu 
schwer und mit dem harten Ma-
terial lässt sich auch nicht gut 

„Krümel“ - die extraweiche Schmusepuppe für die Kleinsten
schmusen. Altersgerechter und 
viel kuscheliger ist „Krümel“ von 
www.jako-o.de: Die süße Stoff-
puppe ist angenehm weich und 
sehr leicht. So kann sie schon den 
Kleinsten ab eineinhalb Jahren 
beim Schlafen und Spielen Ge-
sellschaft leisten.
Ob „Krümel“ mit seinem auf-
gestickten Gesicht ein Mädchen 
oder ein Junge ist, hängt ganz 
davon ab, welcher zusätzlich 

bestellbare Kleidersatz gewählt 
wird - die 43 Zentimeter große 
Puppe selbst ist neutral gestal-
tet. Einen magnetischen Schnul-
ler bringt sie von vorneherein 
mit, zudem gibt es jede Menge 
Zubehör wie beispielsweise eine 
Wickeltasche, ein Fütterset oder 
eine Bauchtrage. Erhältlich im 
Onlineshop für 29,95 Euro. Auch 
der Katalog von Jako-o kann hier 
kostenfrei bestellt werden.

Fotos: djd/
Jako-o GmbH

 Bekanntmachung der Stadtreinigung

Standorte Schadstoffmobil
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 05.01. Grünau-Nord – Schönau – Grünau-Mitte – 
 Grünau-Ost
08:45 - 09:30  Uranusstraße (Nähe Nr. 2-14, Parkplatz)
09:45 - 10:30  Schönauer Ring/Am Schwalbennest (Nähe Nr. 33)
11:30 - 12:15  Schönauer Straße/Garskestraße (Feuerwehr)
12:30 - 13:15  Asternweg/Nelkenweg
13:30 - 14:15  Dahlienstraße (Nähe Nr. 30)

Dienstag, 06.01. Miltitz – Burghausen-Rückmarsdorf –
 Neulindenau – Altlindenau
08:45 - 09:30  Auenweg (Nähe Nr. 28, Glascontainer)
09:45 - 10:30  Sandberg/Weinberg
11:30 - 12:15  Zum Bahnhof/Vorplatz Bhf. Rückmarsdorf
12:30 - 13:15  Dr.-Hermann-Duncker-Straße/Beckerstraße
13:30 - 14:15  Demmeringstraße/Röntgenstraße

Mittwoch, 07.01. Burghausen-Rückmarsdorf – Böhlitz-
 Ehrenberg – Leutzsch
08:45 - 09:30  Am Dorfplatz
09:45 - 10:30  Feldlerchenweg/Obere Mühlenstraße
11:30 - 12:15  Südstraße/Waldmeisterstraße
12:30 - 13:15  Philipp-Reis-Straße/Hellerstraße
13:30 - 14:15  Sattelhofstraße/Wohlgemuthstraße

Donnerstag, 08.01. Leutzsch – Altlindenau – Lindenau – 
 Neulindenau
08:45 - 09:30  Pfi ngstweide/Heimteichstraße
09:45 - 10:30  Rietschelstraße/Hempelstraße
11:30 - 12:15  Rietschelstraße/Mühligstraße
12:30 - 13:15  Endersstraße/Henriettenstraße
13:30 - 14:15  Demmeringstraße/Lützner Plan

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Sammelstelle Lößniger Str. 7: Mo.-Fr. 10.00-18.00 Uhr, Sa. 8.00-15.00 Uhr

Verschiebungen in der Abfallentsorgung 
durch Neujahr

Am 01.01.2015 und 02.01.2015 fi ndet die Abfallsammlung jeweils einen Tag 
später als üblich statt. 

Donnerstag 01.01.2015 verlegt auf Freitag 02.01.2015
Freitag 02.01.2015 verlegt auf Samstag 03.01.2015

Diese Verschiebungsregelung übernimmt auch der Wertstoffentsorger, die 
Abfall-Logistik Leipzig GmbH, für die Entsorgungstage der Blauen Tonnen 
und Gelben Tonnen/Säcke.
Wichtiger Hinweis für alle Verantwortlichen:
Zur Leerung am 02.01.2015 anstehende Behälter dürfen keinesfalls bereits 
am 31.12.2014 im öffentlichen Verkehrsraum bereitgestellt werden.

 Bürgertelefon „Abfall“
Für alle Fragen rund um das Thema Abfallentsorgung unterhält die Leip-
ziger Stadtreinigung das Bürgertelefon „Abfall“. Unter 6 57 11 11 erhalten 
die Leipziger Bürger zu folgenden Sprechzeiten fachkundige und kompe-
tente Beratung: Mo., Mi. 8.00-12.00 und 12.30-15.00 Uhr, Di. 8.00-12.00 und 
12.30-17.00 Uhr, Do. 8.00-12.00 und 12.30-16.00 Uhr, Fr. 8.00-13.00 Uhr.  
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Bad - Küche - Heizung

Matthias Kahlo
Installationsbetrieb

Hauptsitz: Am Kellerberg 12, 04349 Leipzig/Plaussig, www.shk-kahlo.de
Tel.: 03 42 98 / 6 26 77, Fax: 03 42 98 / 6 26 79, Funk: 01 72 / 3 40 16 81

... wünschen wir unseren Kunden 
und Geschäftspartnern. 

Wir bedanken uns auf diesem Wege 
für die gute Zusammenarbeit.

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST
UND EIN GESUNDES NEUES JAHR ...

• Reparatur – Service – Beratung
• aktuelle Trends der Badgestaltung

• kreative Badlösungen für jeden Bedarf

Wir wünschen Ihnen ein 

gesegnetesWeihnachtsfest,

ein gesundes neues Jahr 2015
und danken Ihnen für das

entgegengebrachteVertrauen.

PROCON Seniorenzentren gGmbH

Seniorenzentrum Althen
Saxoniastraße 32 · 04319 Leipzig-Althen 
Telefon 03 42 91/37- 0 · www.seniorenzentrum-althen.de

Schwägrichenstraße 3 · 04107 Leipzig
Telefon 0341 / 4 62 59 28 · kanzlei@zuRechtkommen.com

• Scheidung & Unterhalt • Ehe- und Erbverträge
• Testamentberatung • Hilfe bei Verkehrsunfall

www.zuRechtkommen.com     

Kanzlei für Familien- und Erbrecht

Allen unseren Mandanten, Geschäftspartnern, 
Freunden & Bekannten frohe Weihnachten und die besten 
Wünsche für ein erfolgreiches neues Jahr, verbunden mit 
aufrichtigem Dank für das entgegengebrachte Vertrauen 
und die angenehme Zusammenarbeit.

Ab dem 01. Januar 2015 freuen wir uns, Sie in unseren 
neuen Geschäftsräumen in der Schwägrichenstraße 3 
in 04107 Leipzig begrüßen zu dürfen.

ARLT WACH-, SCHLIESS- UND SCHUTZDIENST GmbH
Spinnereistraße 2 • 04179 Leipzig • Tel. 0341/48442-0 • www.arlt-wachdienst.de

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
liebe Geschäftspartner, liebe Freunde,

wir blicken gemeinsam auf ein 
ereignisreiches Jahr 2014 zurück und 

bedanken uns bei Ihnen für Ihr langjähriges 
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, 
mit ein paar Tagen Gemütlichkeit, mit viel Zeit zum Ausruhen und Genießen, 

um Kräfte zu sammeln für ein neues Jahr.

Arlt Wach- Schließ- und Schutzdienst GmbH

Hendrik Arlt, Geschäftsführer

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachts-
fest und alles Gute für das neue Jahr 2015!

Hermann Richter
Inhaber Jens Richter

Orthopädie-Schuhtechnik

www.orthopaedie-schuhtechnik-richter.de

• Orthopädische Maßschuhe • Einlagen • Schuhzurichtungen 

• Innenschuhe • Orthesen • Kompressionsstrümpfe 

• Maßschuhe  • Reparatur • Hausbesuche • Fußdruckmessung

SEIT JAHREN IM DIENSTE UNSERER KUNDEN
Alle Kassen und Behörden

Clara-Wieck-Str. 2a · 04347 Leipzig

Straßenbahn Linie 1 · Bus Linie 90 u. 90 E (bis Stöckelstraße)

03 41/2 31 30 13
Öffnungszeiten: Mo – Fr 9.00 – 12.00 Uhr · Mo/Do 14.00 – 18.00 Uhr

Di 14.00 – 17.00 Uhr, Mi 14.00 – 15.30 Uhr

Mandy Peltzer
� 0341 2181-2726
E-Mail: m.peltzer@
leipziger-amtsblatt.de

Anett Kösser
� 0341 2181-2728
E-Mail: a.koesser@
leipziger-amtsblatt.de

Andreas Deeg
� 0341 2181-2727
E-Mail: a.deeg@
leipziger-amtsblatt.de

Das Anzeigen-Team vom Leipziger Amtsblatt 

wünscht allen Anzeigenkunden und 

Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches Jahr 2015.

E-
le

www.okal.de.okal.d
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